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Berichterstatterin : 
(S. 10560) 

Hermine Kubanek 

Redner: Dr. Heger (S. 10561) und Wally 
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Eingebracht wurden 

Antrag 

der Bundesräte Edda Egger und Genossen 
betreffend Schaffung einer Lehr kanzel für 
Ernährung (13jA-BR/74) 

Anfrage 
der Bundesräte lng. Gassner und Genossen 

an den Bundesminister für Bauten und 
Technik betreffend die 'Übertragung von 
Wohnungen des Bau-, Wohn- und Siedlungs
fonds ins Eigentum der Mieter (327/J-BR/74) 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzender Gösmelbauer: Hoher Bundes- sechste Stelle Kommerzialrat lng. Karl 
ratl Idt er ö f f ne die 336. Sitzung des Bun- Dittrich, 
desrates. 

Das amtliche Pro t 0 k 0 11 der 335. Sitzung 
des Bundesrates vom 14. November 1914 ist 
aufgelegen, unbeanstandet geblieben und gilt 
daher als genehmigt. 

E n t s c h u I d i g t haben sich die Bundes
räte Walzer, Polster und Knoll. 

siebente Stelle Landtagsabgeo~dneter Pro
fessor Ludwig Sackmauer, 

achte Stelle Landtagsabgeordnete Diplom
volkswirt Karoline Pluskai, 

neunte Stelle Ing. Karl Berger, 

zehnte Stelle Landtagsabgeordneter Herbert 
Dinhof, 

Einlauf. Behandlung der Tagesordnung und elfte Stelle Landtagsabgeordneter Herbert 
Angelobung Mayr, 

Vorsitzender: Eingelangt sind Schreiben der 
Präsidenten des Wiener Landtages und der 
Burgenländischen Landtagskanzlei betreffend 
die Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitglie
dem des Bundesrates. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver
lesung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Leopoldine Pohl: "An die 
Parlamentsdirektion 

1017 Wien-Parlament 

Herr Bundesrat Franz Bednar hat seine 
Funktion als Mitglied des Bundesrates mit 
Wirksamkeit vom 2. Dezember 1914 zurück
gelegt. An seine Stelle tritt auf Grund der 
Bundesverfassung Ersatzmann Josef Schwei
ger. 

In der Sitzung des Landtages vom 22. No
vember 1914 wurden als neuer Ersatzmann 
Herr Bezirksvorsteher Kommerzialrat J ohann 
Paulas, geboren 30. 6. 1913, wohnhaft Wien 11, 
Kopalgasse 61/2/2, gewählt und folgende Rei
hung der Ersatzmänner zur Kenntnis genom
men. 

Ersatzmänner für den Bundesrat: 

Erste Stelle Bezirksvorsteher Emil Fucik, 

zweite Stelle Bezirksvorsteher Kommerzial-
rat Johann Paulas, 

dritte Stelle Kommerzialrat Dkfm. Dr. Karl 
Pisec, 

vierte Stelle Bezirksvorsteher Eduard Popp, 

fünfte Stelle Landtagsabgeordneter Rudolf 
Pöder, 

zwölfte Stelle Anton Fürst. 

Hodtachtungsvoll 
Maria Hlawka 

1. Präsident" 

"An die Parlamentsdirektion 

1011 Wien-Parlament 

Mit Wirksamkeit vom 1.' Dezember 1974 
legte das Mitglied des Bundesrates Franz 
Böröczky, Kittsee, Feldgasse 2, sein Mandat 
zurück. Gleichfalls mit Wirksamkeit vom 
1. Dezember 1914 hat sein Ersatzmann, Frau 
Landtagsabgeordnete Anna Pöpperl, Pöttels
dorf, Stöttera, Erlengrund 10, auf das Nach
rücken auf das freigewordene Mandat ver
zichtet und legte ihr Mandat als Ersatzmann 
im Bundesrat nieder. 

Um dem Landtag die Festsetzung der Rei
hung der Vertreter des Landes im Bundesrat 
zu ermöglichen, legten sowohl Bundesrat 
Anton Berger, Deutschkreutz, als auch sein 
.Ersatzmann Alfred Weichselberger, Drumling, 
ihre Mandate mit Wirksamkeit vom 1. Dezem
ber 1914 zurück. 

Der Burgenländisme Landtag wählte in 
seiner 24. Sitzung vom 6. Dezember 1914 nun
mehr als Vertreter des Landes im Bundesrat: 

Mitglied: Medl Josef, geboren 15. Mai 1911 
in Poppendorf, Volkssmuldirektor, wohnhaft 
in 8380 Jennersdorf, Bahnhofstraße 112, SPO. 

Ersatzmann: Weimselberger Alfred, Mit-' 
glied des Burgenländischen Landtages, geboren 
1. April 1919 in Drumling, Landwirt, wohnhaft 
in 1461 Stadtsmlaining, Drumling 23, SPO. 
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SduiitfiihreriD 
Mitglied: Berger Anton, geboren 17. Mai 

1928 in Baumgarten, Kaufmann, 7301 Deutsch
kreutz, Arbeitergasse 73, SPt). 

Ersatzmann: Pöpperl Anna, Mitglied des 
BurgenländisdLen Landtages, geboren 28. Juni 
1920 in Stöttera, Angestellte, wohnhaft in 
7210 Pöttelsdorf, Stöttera, Erlengrund 10, SPO. 

Weiter wird mitgeteilt, daß Herr Josef Medl 
als erster Vertreter des Landes zu gelten hat. 

Der Landtagsdirektor: 
Dr. Gschwandtner" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 27. Novem
ber 1974, Zahl 1278 der Beilagen-NR/1974, den 
beiliegenden Gesetzesbeschluß vom 27. No
vember 1914: Bundesgesetz betreffend die Ver
äußerung bundeseigener Anteile an der Ober
österreichischen Kühlhaus Aktiengesellschaft, 
Linz, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 vorzugehen. 

Für den Bundeskanzler 

Vorsitzender: Die Gewählten sowie das vom 
Steiermärkischen Landtag wiederentsandte 
Mitglied des Bundesrates J ohann Pabst, 
dessen Angelobung in der letzten Sitzung 
des Bundesrates nicht durchgeführt w"erden 
konnte, sind im Hause anwesend. Idl werde Dr. Weiss" 
daher sogleich ihre Angelobung vornehmen. "An den Vorsitzenden des Bundesrates 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch' Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
die Frau Schriftführer werden die Bundesräte Bundeskanzler mit Schreiben vom 27. Novem
über Namensaufruf die Angelobung mit den ber 1974, Zahl 1280 der Beilagen-NR/1974, den 
Worten "Ich gelobe" zu leisten .haben. beiliegenden Gesetzesbeschluß vom 27. No-

Ich ersuche die Frau Sc:hriftführer um Ver- vember 1974: Bundesgesetz, mit dem das Bun
lesung der Gelöbnisformel und ansdLließend desgesetz vom 9. Juli 1969, BGBI. Nr. 298, 
um den Namensaufruf. mit dem Maßnahmen zur Verbesserung der 

Schriftführerin Leopoldine Po h 1 verliest Besitzstruktur bäuerlidLer Betriebe gefördert 
die Ge1ÖbnisJormel. - Die Bundesräte Me d I, werden, geändert wird, übermittelt. 
P a b s t und S c h w e j ger leisten Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
die Angelobung mit den Worten "Ich gelobe". Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit-

Vorsitzender: ,Ich begrüße die neuen Bun- zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
desräte recht herzlich in unserer Mitte. (AII- dem letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 
gemeiner Beifall.) des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas

sung von 1929 vorzugehen. Eingelangt sind weiters vier Schreiben des 
Bundeskanzleramtes betreffend Gesetzes
beschlüsse des Nationalrates im Sinne des 
Artikels 42 Absatz 5 Bundes-Verfassungs
gesetz. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver
lesung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Leopoldine Pohl: "An den 
Vorsitzenden des Bundesrates 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 27. Novem
ber 1974, Zahl 1319 der Beilagen-NR/1974, den 
beiliegenden Gesetzesbeschluß vom 27. No
vember 1974: Bundesgesetz, mit dem weitere 
Uberschreitungen der Ansätze des Bundes
finanzgesetzes 1974 genehmigt werden (2. Bud
getüberschreitungsgesetz 1974), übermittelt. 

Für den Bundeskanzler 
Dr. Weiss" 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 21. Novem
ber 1974, Zahl 1301 der Beilagen-NR/1974, den 
beiliegenden Gesetzesbeschluß vom 27. No
vember 1974: Bundesgesetz über die Ver
äußerung von unbeweglichem Bundes
vermögen, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 
des Bundes-Verfassungs gesetzes in der Fas
sung von 1929 vorzugehen. 

Für den Bundeskanzler: 
Dr. Weiss" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mit~ 
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
dem letzten Satz des Artikels 42 Absatz 5 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas
sung von 1929 vorzugehen. Ich begrüße den im Haus erschienenen Bun

Für den Bundeskanzler: desminister Rösch recht herzlich. (Allgemeiner 
Dr. Weiss" BeHalI.) 
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Vorsitzender 
Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 

Nationalrates, die Gegenstand der heutigen erhoben? - Dies ist nicht der Fall. Der Vor-
Tagesordnung sind. schlag ist somit angenommen. 

Ich habe diese Vorlagen den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung zu
gewiesen. Die Ausschüsse haben ihre Beratun
gen abgeschlossen. Schriftliche Ausschuß
berichte liegen vor. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, von 
der 24stündigen Aufliegefrist der schriftlichen 
Ausschußberichte Abstand zu nehmen. 

Ich habe daher die eingelangten Beschlüsse 
des Nationalrates sowie. Ausschußergänzungs
wahlen auf die Tagesordnung der heutigen 
Sitzung gestellt und ersuche jene Mitglieder 
des Bundesrates, die dem Vorschlag auf Ab
standnahme von der 24stündigen Aufliegefrist 
der Ausschußberichte ihre Zustimmung geben, 
um ein Handzeichen. - Der Vorschlag ist 
somit einstimmig angenommen. 

Es ist mir weiters der Vorschlag zuge
kommen, die Debatte über die Punkte '1 bis 
13, 14 und 15 sowie 18 und 19 der Tagesord
nung jeweils unter einem abzuführen: 

Die Punkte '1 bis 13 sind Novellen zum 

1. Punkt: Besmluß des Nationalrates vom 
27. November 1974 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik österreich und der 
Republik Bolivien über die Errichtung und 
Führung einer Ausbildungsstätte für Bergleute 
(Steiger) in Bolivien und Zusatzabkommen 
zum Abkommen zwischen der Republik öster
reich und der Republik Bolivien über die 
Errichtung und Führung einer Ausbildungs
stätte für Bergleute (Steiger) in Bolivien vom 

29. März 1972 (1252 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 
Abkommen mit Bolivien über die Errichtung 
und Führung einer Ausbildungsstätte für Berg
leute (Steiger) in Bolivien und Zusatzabkom
men zum Abkommen mit Bolivien über die 
Errichtung und Führung einer A usbildungs
stätte für Bergleute (Steiger) in Bolivien vom 
29. März 1972. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mayer. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Mayer: Hoher BundesraU 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, Zum gegenständlichen Beschluß des National-

Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver- rates habe ich folgenden Bericht zu erstatten: 
sicherungsgesetz, 

Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, 

Bauern-Krankenversicherungsgesetz, 

Gewerblichen Selbständigen-Krankenver-
sicherungsgesetz, 

Beamten-Kranken-' und Unfallverskherungs-
gesetz sowie 

Notarversicherungsgesetz. 

Die Punkte 14 und 15 sind Novellen zum 

Landarbeitsgesetz und 

Arbeitszeitgesetz. 

Die Punkte 18 und. 19 sind ein 

Bl,mdesgesetz betreffend die Ubernahme der 
Bundeshaftung für Anleihen, Darlehen und 
sonstige Kredite der Elin-Union Aktiengesell
schaft für elektrische Industrie und ein 

Energie-Konversionsanleihegesetz 1974. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden zuerst die Berichterstatter ihre Be
richte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte jeweils unter 
einem abgeführt. Die Abstimmungen erfolgen 
getrennt. 

Durch das vorliegende Abkommen verpflich
ten sich die Republik Osterreich und die 
Republik Bolivien, eine gemeinsame Ausbil
dungsstätte für bolivianische Bergleute (Stei
ger) in Oruro zu erriChten. Zweck der von 
Osterreich und Bolivien gemeinsam zu errich
tenden und durch zwei Jahre gemeinsam zu. 
führenden Schule ist die Heranbildung von 
Aufsichtspersonal für den bolivianischen. 
Bergbau. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des. vorliegenden Abkommens und Zu
satz abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 
Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uber
führung der Vertragswerke in die innerstaat
liche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1974 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
27. November 1974 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
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Mayer 
Republik Bolivien über die Errichtung und 
Führung einer Ausbildungsstätte für Bergleute 
(Steiger) in Bolivien und ein Zusatzabkommen 
zum Abkommen zwischen der Republik Oster
reich und der Republik Bolivien über die Er
richtung und Führung einer Ausbildungsstätte 
für Bergleute (Steiger) in Bolivien vom 
29. März 1912 wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz zur Uber
führung des Vertragswerkes in die innerstaat
liche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1974 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung steIlt der 
Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht Wirtschafts ausschuß somit den A n t rag, der 

der Fall. Bundesrat wolle beschließen: 
Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein en Ein s p ru eh zu erheben. 

2. Punkt: BesdtluD des Nationalrates vom 
27. November 1914 betreffend Protokolle über 
die Verlängerung des Ubereinkommens be
treffend Weizenhandel und des Ubereinkom
mens betreffend Nahrungsmittelhilfe, die das 
Internationale Weizenübereinkommen 1911 

bilden (1253 der Beilagen) 

Gegen den Besdlluß des Nationalrates vom 
27. November 1974 betreffend ein Protokoll 
über die Verlängerung des Ubereinkommens 
betreffend Weizenhandel 1911 samt der Prä
ambel zu den Protokollen über die Verlänge
rung des Ubereinkommens betreffend Weizen
handel und des Ubereinkommens betreffend 
Nahrungsmittelhilfe, die das Internationale 
Weizenübereinkommen 1911 bilden, wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Vorsitzender: Wir gelangen nun zum Dr. Reich!. Ich erteile dieses. 

2. Punkt der Tagesordnung: Protokolle über 
die Verlängerung des Ubereinkommens be
treffend Weizenhandel und des Ubereinkom
mens betreffend Nahrungsmittelhilfe, die das 
Internationale Weizenübereinkommen 1911 
bilden. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mölschl. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Mölscbl: Herr Vorsitzender! 
Herr Ministerl Meine Damen und Herren! Der 
gegenständliche Bericht des Wirtschafts aus
schusses lautet folgendermaßen: 

Das Internationale Weizenübereinkommen 
1911, das einerseits das Ubereinkommen be
treffend Weizenhandel 1911, andererseits das 
-Ubereinkommen betreffend Nahrungsmittel
hilfe 1971 enthält, die durch eine gemeinsame 
Präambel verbunden sind, ist am 30. Juni 1914 
abgelaufen und wurde mit je einem Protokoll 
verlängert. 

österreich gehört dem Ubereinkommen be-
treffend Weizenhandel 1971, BGB!. Nr. 341/ 
] 912, an. Das Ubereinkommen betreffend Nah
rungsmittelhilfe 1911 hat Osterreich nicht an
genommen. österreich nimmt daher nur das 
Protokoll über die Verlängerung des Uberein
kommens betreffend Weizenhandel1971 an. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Protokolls über die Verlängerung 
des Ubereinkommens betreffend Weizen
handel 1911 die Erlassung von besonderen 
-Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 

Bundesrat Dr. Reichi (SPö): Hoher Bundes
ratl Wie aus dem Bericht hervorgeht, handelt 
es sich bei dem vorliegenden Vertragswerk um 
die Wiederaufnahme oder, besser gesagt, um 
die Neuerlassung eines Vertragszustandes, der 
am 30. Juni 1914 abgelaufen ist und der eine 
Verlängerung des internationalen Weizen
abkommens vom Jahre 1911 bedeutet. 

Das internationale Weizenabkommen vom 
Jahre 1911 enthält zwei Teilbereiche: der eine 
Teilbereich umfaßt die Anerkennung der Be
schlüsse des Weizenrates und die Regelung 
des Weizenhandels zwischen Einfuhr- und 
Ausfuhrländern, und der zweite Teil des Uber
einkommens umfaßt die Nahrungsmittelhilfe. 
Dem zweiten Teil ist Osterreich nicht bei
getreten. 

Von 1000 Stimmen im internationalen Wei
zenrat besitzt Osterreich eine Stimme. 

Aber ich habe mich nicht nur zum Wort 
gemeldet, um diese Fakten aus dem Vertrags
werk zu unterstreichen. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang einiges zur Welternährungs
problematik sag,en, die mit der Bevölkerungs
entwicklung zu einem Weltproblem ersten 
Ranges geworden ist. Ich verwende hiezu das 
Material von demographischen Konferenzen 
und von Regionalkonferenzen der F AO. Das 
Material, das auch für die Berichterstattung 
an den Europarat verwendet wird, ist für 
jeden Staat faszinierend. 
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Dr. Reichl 
Es hat auch Bedeutung für di,e Beurteilung 

landwirtschaftlicher Probleme in Osterreich. 
Man kann mit ihm einem oft nicht berechtigten 
Pessimismus entgegenwirken, der zum Ver
lassen des bäuerlichen Hofes nicht wenig bei
getragen hat. 

Denn keine Ware wird in nächster Zeit mehr 
begehrt werden als jene, die der europäische 
Bauer produziert. Ich betone das Wort 
"Bauer", und zwar deshalb, weil zwischen der 
bäuerlichen Produktion und der industriellen 
Aufzucht ein sehr, sehr wesentlicher Unter
schied besteht. 

Ich nenne zur Illustration hier einige Zah
len: 

Die Weltbevölkerung betrug 1900 noch ein
einhalb Milliarden Menschen, 1960 überschritt 
sie die Dreimilliardengrenze, und 1975 wird 
sie die Viermilliardengrenze erreichen oder 
überschreiten. Im Jahre 1985 wird sie voraus
sichtlich die Fünfmilliardengrenze erreichen, 
und um das Jahr 2000 werden es rund sechs
einhalb Milliarden Menschen sein, die diesen 
Planeten bewohnen. 

Nach UNO-Berichten wird die Weltbevöl
kerung in 100 Jahren mit zwölfeinhalb Mil
liarden Menschen einen Höhepunkt über
schreiten. 

Freilich muß man hinzufügen, daß das 
Wachstum in den Entwicklungsländern bedeu
tend höher ist als das Wachstum der Bevöl
~erung in den Industriestaaten. 

Nach UNO-Berichten werden im Jahre 1985 
rund 3,7 Milliarden Menschen in den Entwick
lungsländern wohnen und nur rund 1,7 Mil
liarden Menschen in den Industrieländern. Die 
Entwicklungsländer der Welt werden ein 
Wachstum von 2,4 Prozent haben und die In
dustrieländer nur ein Wachstum von 1 Pro
zent. 

In den Industriestaaten werden um diese 
Zeit nur mehr 27 Prozent der Bevölkerung auf 
dem Lande wohnen und rund 73 Prozent in 

duktion nicht Schritt halten kann mit der Ge
burtenwachstumsrate in den Entwicklungs
ländern. 

Da fragen sich nun die zuständigen Fach
leute im Bereich der Weltorganisationen und 
auch im BereidJ. der europäischen In
stitutionen: Was muß geschehen, um den Zu
stand der Unterernährtheit von 800 Millionen 
Menschen zu verringern? Und: Was muß ge
schehen, um die hungernde Seite der Welt 
kaul1lkräftig !1JU machen? Der Getreidebeldal1f 
beträgt derzeit in den Entwicklungsländern 
600 Millionen Tonnen pro Jahr. Die weitere 
Frage lautet nun: Was muß geschehen, um 
diesen Getreidebedarf von 600 Millionen 
Tonnen auf 900 Millionen Tonnen steigßrn zu 
können? Denn auf Grund der Bevölkerungs
vermehrung wird der Bedarf auf 900 Millionen 
Tonnen ansteigen. Dabei muß erwähnt werden, 
daß natürlich 600 Millionen Tonnen derzeit 
nicht erreicht worden sind. 

In diesen Fakten und in dieser Fragestellung 
liegt natürlich a:uch eine große Chance für 
den landwirtschaftlichen Produzenten in 
Europa und in den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Ob das römische Konzept der F AO 
ausreichend sein wird, ist eine Frage, und 
zwar deswegen, weil man ohne kräftige Bei
träg·e der Ol'milJHardäre !Zu keiner ausreich.en
den Lösung kommen wird. 

Die Forderungen - von Generaldirektor 
Boerma von der FAO in Rom lauteten: Ver
pflichtung aller Staaten, gewisse Mengen an 
Nahrungsmitteln zu stapeln! Weiters: Eine 
gesetzlich verankerte Lagerhaltungspolitik in 
allen Staaten, in allen Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, soweit das möglich ist. 
Ständige Konsultationen und bilaterale und 
multilaterale Hilfeleistungen! 

Das bedeutet im politischen Bereich, daß 
man zu einem funktionierenden System der 
gegenseitigen Abhängigkeit gelangen muß, 
daß Militärhilfen durch Nahrungsmittelhilfen 
ersetzt werden müssen und daß die 01-
milliarden im Vorderen Orient für soziale Lei

den derzeit noch vergifteten Ballungsräumen stungen verwendet werden. 
der Erde. Aber auch in den Entwicklungs
ländern werden bis dahin schon 65 Prozent 
der Menschen in den Ballungsräumen wohnen. 

Wenn wir uns also diese Zahlen vor Augen 
führen, die für den europäischen Bereich ein 
sehr differenziertes Bild ergeben, dann kann 
man die Sorgen verstehen, die auf der F AO
Regionalkonferenz 1974 in Rom und auf der 
Demographischen Konferenz von Bukarest auf
gezeigt wurden. Ein globales Problem unserer 
Zeit besteht darin, daß wir in den entwickelten 
Ländern angeblich zuviel Getreide, zuviel 
Fleisch und andere Nahrungsmittel produzie
ren, und umgekehrt die Nahrungsmittelpro-

Ob ein solches Projekt politische Wirklich
keit finden kann, hängt nicht nur von einer 
europäisch -amerikanischen Interdependance 
ab, sondern auch von einer wirtschaftlichen 
Bindung zwischen der Sowjetunion und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Dazu 
kommt, daß nach Kissingers Ideengebäude 
einer Globalordnung auch die Volksrepublik 
China zum Pfeiler eines Sicherheit~systems 

werden muß. 

Für uns Europäer aber spielt auch die Frage 
der arabischen Revolution eine bedeutende 
Rolle. Diese arabische Revolution ist meiner 
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Dr. Reldll 
Meinung nach mehr als nur ein Krieg mit dem 
kleinen Staat Israel, der mit nationaler und 
religiöser Gläubigkeit um seine Existenz 
kämpft. Die arabische Revolution ist vielleicht 
das, was bei uns die Renaissance war, und 
dabei spielt es gar keine Rolle, daß die Ägyp
ter keine Araber sind, und auch die Berber 
in Nordafrika Hamiten sind und keine 
Semiten. 

Aber der Ruf des Muezzin: "La illala illala 
wa muhammed rasul li lah''', ist für alle 
gleich. "Es gibt keinen Gott außer Gott, und 
Mohammed ist sein Prophet." - Manche glau
ben daran, manche nicht! - Das ist wie bei 
uns, wenn Gläubige und Ungläubige die 
Worte "GoU" und "Teufel" in den Mund 
nehmen und zum Mitmenschen sag,en: "Um 
Gottes willen" oder "der Teufel soll ihn 
holen'" Wie gesagt: Das sind Uberlieferungen, 
die tief im Unterbewußtsein der orientalischen 
Völker wirken. Im Unterbewußtsein der orien
talischen Völker lebt eine wirksame und kraft
volle Vergangenheit. Sie ist gerade in 
unserem Zeitalter so ridltig lebendig gewor
den. Die vorhellenistischen Kulturen und die 
nachhellenistischen Kulturen sind wieder 
lebendig geworden, und dazu kommt ein 
soziales Elend von einem ungeheuren Aus
maß. Wer jemals Gelegenheit g,ehabt hat, 
ein Flüchtlingslager im Vorderen Orient zu 
besuchen, ein Flüchtlingslager kennen
zulernen, wird verstehen, weshalb gerade die
ser Vordere Orient zum Zentrum revolutio
närer Erscheinungen geworden ist. 

Die Triebkräfte der arabischen Revolution 
werden den Orient sehr wesentlich verändern 
und sie werden auch manchen Olmilliardär, 
der sich bemüht, das Elend zu verewigen, vom 
Throne stürzen. 

Meine Damen und Herren! ÄhnliChe Gedan
ken, wie ich sie jetzt ausgesprochen habe, 
finden wir auch bei Staatsmännern des Vor
deren Orients und Afrikas. Ich denke dabei 
an Reden der tunesisdlen Politiker, ich denke 
dabei aber auch an einige Reden von Pro
fessor Senghor, dem afrikanischen Didlter und 
Staatspräsidenten von Senegal. Auch sie 
wissen heute schon, daß auch Revolutionen 
ihre zeitliche Begrenzung haben. 

Der Verlängerung des Internationalen Wei
zen abkommens geben wir unsere Zustimmung. 
(Beifall bei der 8Pt) und bei Bundesräten der 
t)VP.) 

Vorsitzender: Es liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. 

Wünsdlt noch jemand das Wort? - Es ist 
das nicht der Fall. 

Die Debatte ist gesdllossen. 

Wird vom BeriChterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p r u c h zu erheben. 

3. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
21. November 1914 betreffend ein Abkommen 
zwismen der Republik Usterreim und der 
Französisdlen Republik über den Smutz von 
Herkunftsangaben, Ursprungs bezeichnungen 
und Benennungen landwirtschaftlimer und ge
werblicher Erzeugnisse samt Protokoll 

(1254 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
3. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 

Aber jede Revolution hat in der Geschichte Frankreich über den Schutz von Herkunfts
ein Ende gefunden, und auch die arabische 
wird nach vielen Leiden und nach vielen 
Opfern ein Ende finden. 

So gesehen könnten die arabischen Staaten 
und auch Israel in nicht allzu ferner Zeit wert
volle Partner der europäischen Wirtschaft 
werden. Sie könnten mit den Olmilliarden 
auch einen enormen Beitrag zur Lösung des 
Welternährungsproblems beitragen. Es ist ja 
die Situation so, daß die sogenannten Ent
wicklungsländer im gegenwärtigen Augen
blick. rund 77 Prozent und die sogenannten 
Industrieländer in Ost und West nur rund 
23 Prozent der Olreserven besitzen. 

angaben, Ursprungsbezeicbnungen und Be
nennungen landwirtschaftlicher und gewerb
liCher Erzeugnisse samt ProtokolL 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Heger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Heger: Herr Vorsitzen
der! Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Das gegenständliche Abkommen bezweck.t den 
Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungs
bezeichnungen und Benennungen landwirt
schaftlicher und gewerblicher Erzeugnisse. Es 
soll dadurch verhindert werden, daß auf das 
Ursprungsland hinweisende Bezeichnungen im 
anderen Vertragsstaat für Erzeugnisse benützt 

Für die europäische Landwirtschaft wäre das werden, die nicht aus dem Ursprungsland 
alles von ungeheurer Bedeutung, wenn man stammen. Letztlich dient somit das Abkommen 
staU Raketen Fleisch und Getreide kaufen dem gegenseitigen Schutz der Erzeugnisse der 
würde. Landwirtschaft und der gewerblichen Wirt-

336. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)8 von 68

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 336. Sitzung - 10. Dezember 1974 10509 
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schaft gegen Irreführung über ihre Herkunft aussetzungen der Konvention zutreffen, unge
und damit dem Schutz gegen unlauteren Wett- achtet des Zeitpunktes der Ereignisse, die zu 
bewerb im geschäftlichen Verkehr. ihrer Flucht geführt haben, gleichen Rechts-

Dein Nationalrat erschien bei der Genehmi- schutz genießen. 
gung des vorliegenden Abkommens samt Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Protokoll die Erlassung von besonderen Bun- Nationalrates sieht nun eine Änderung des 
desgesetzen im Sinne des Artikels 50 Absatz 2 Bundesgesetzes über die Aufenthaltsberedl
Bundes-Verfassungsgesetz zur Uberführung tigung von Flüchtlingen, BGBI. Nr. 126/1968, 
der Vertragswerke in die innerstaatliche im Sinne der Konvention über die Rechtsstel
Rechtsordnung nicht erforderliCh. lung der Flüchtlinge entsprechend der von 

Der WirtschaftsaussChuß hat die . gegen- Osterreich durch den Beitritt zum genannten 
ständliehe Vorlage in seiner Sitzung vom Protokoll übernommenen staatsvertraglichen 
9. Dezember 1974 in Verhandlung genommen Verpflichtung vor. Ferner sollen einige Be
und einstimmig beschlossen, dem Hohen stimmungen dieses Gesetzes der ab L Jänner 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 1975 auf Grund des Inkrafttretens des Straf
erheben. gesetzbuches gegebenen neuen ReChtslage an-

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
WirtsChaftsausschuß somit den A n t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
27. November 1974 betreffend ein Abkommen 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Französischen Republik über den Schutz von 
Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen 
und Benennungen landwirtschaftlicher und ge
werblicher Erzeugnisse samt Protokoll wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der Ab s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e j n e n Ein s p r u c h zu erheben. 

4. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 27. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über 'die 
Auienthaltsberecbtigung von Flüchtlingen im 
Sinne der Konvention über die Recbtsstellung 
der Fliichtlinge geändert wird (1241 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
4. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Bundesgesetzes über die Aufenthaltsberechti
gung von Flüchtlingen im Sinne der Konven
tion über die Rechtsstellung der Flüchtlinge. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Doktor 
Anna Demuth. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Hohes 
Haus I Das Protokoll über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 78/1974, beseitigt 
den in der Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBL Nr. 55/1955, festgeleg
ten Stichtag 1. Jänner 1951 und gewährleistet 
damit, daß alle Flüchtlinge, auf welche die Vor-

gepaßf werden. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1974 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Ich be an t rag e daher, diesem Vorschlag 
zuzustimmen. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e j ne n E j n s p r u eh zu er
heben. 

5. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 27. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz über Stiftungen und Fonds (Bundes
Stiftungs- und Fondsgesetz) (1242 der Beila-

gen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Bundes-Stift~ngs
und Fondsgesetz. 

Berichterstatterin ist Frau Bundesrat Doktor 
Anna Demuth. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Auf 
dem Gebiete des Stiftungs- und Fondswesens 
fehlte bisher eine umfassende gesetzliche 
Regelung. Durch d,en vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates soll nun die er
forderliche gesetzliche Grundlage für Entsdlei
dungen und Verfügungen der Stiftungsbehörde 
entspreChend den rechtsstaatlichen Prinzipien 
geschaffen werden. 

Die Neuregelung soll grundsätzlich auf alle 
Stiftungen und Fonds Anwendung finden, 
deren Vermögen durch privatrechtlichen Wid
mungsakt zur Erfüllung gemeinnütziger oder 
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mildtätiger Aufgaben bestimmt ist, sofern sie 
nach ihren Zwecken über den Interessenbe
reich eines Landes hinausgehen und nicht 
schon vor dem 1. Oktober 1925 von den Län
dern autonom verwaltet wurden. Neben einer 
Definition der genannten Einrichtungen sind 
insbesondere auch Bestimmungen über deren 
Errichtung,- die Bestellung von Organen der 
Stiftungen und Fonds sowie die staatliche Auf
sicht vorgesehen. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1914 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen, gegen den vorlie
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
Vom 27. November 1974 keinen Einspruch zu 
erheben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates. k ein e n Ein s p r u c h zu er
heben. 

6. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 27. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Strairegistergesetz 1968 
geändert wird (Strairegistergesetznovelle 

1974) (1243 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
6. Punkt der Tagesordnung: Strafregisterge
setznovelle 1974. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Rempl
bauer. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter _ Remplbauer: Herr Vorsit
zenderl- Herr Bundesministerl Sehr geehrte 
Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzes
beschluß des Nationalrates bezweckt in erster 
Linie eine Anpassung des Strafregistergesetzes 
1968 an die durch das Inkrafttreten des Straf
gesetzbuches ab 1. Jänner 1975 gegebene neue 
Rechtslage. Die Notwendigkeit hiezu ergibt 
sich vor allem daraus, daß es in Hinkunft 
verschiedene Rechtseinrichtungen, wie zum 
Beispiel das Arbeitshaus, die Landesverwei
sung und die Abschaffung nicht mehr geben 
wird und andererseits neue Einrichtungen wie 
das Tagessatzsystem -der Geldstrafen geschaf
fen wurden. Die Novelle enthält auch die ge
setzlichen Voraussetzungen für eine Entwick.-

lung der Kriminalstatistik. Schließlich sind 
auch Bestimmungen vorgesehen, welche die 
Bekanntgabe von Strafregisterdaten für wis
senschaftliche Arbeiten ermöglichen. 

Der Rechtsaussehuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1974 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen, gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 27 .. November 
1974 keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Bösch. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Bösm (SPO): Herr Vorsitzen
der! Sehr geehrter Herr Bundesminister! Ge
schätzte Damen und Herren! Mit dem Inkraft
treten des neuen Strafgesetzes am 1. 1. 1915 
ist neben einer Reihe anderer Gesetze auch 
die Anpassung des Strafregistergesetzes an 
die geänderte Rechtslage erforderlich. Das 
Strafregistergesetz regelt im wesentliChen die 
Evidenzhaltung gerichtliCher Verurteilungen 
durch das Zentralstrafregisteramt in Wien. An 
diesem grundsätzliChen Aufgabenbereich soll 
durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
nichts geändert werden. 

Die Novellierung betrifft in erster Linie 
Bestimmungen, die im -neuen Strafgesetz 
grundlegend geändert wurden oder überhaupt 
niCht mehr enthalten sind, wie das Arbeits
haus, die Landesverweisung und die Abschaf
fung. 

Während jedoch die Verurteilung zu Lan
desverweisung und Abschaffung überhaupt 
nicht mehr in Betracht kommt und daher die 
diesbezüglichen Bestimmungen im vorliegen
den Gesetz zur Gänze zu entfallen haben, 
werden strafgerichtliche Einweisungen in eine 
Anstalt für gefährliche Rückfallstäter, die in 
eingeschränktem Maße an die Stelle des bis
herigen Arbeitshauses tritt, im Strafregister 
weiterhin festgehalten. 

De:Qlgegenüber werden Verurteilungen, die 
die Einweisung in eine andere neugeschaffene 
Einrichtung, die Anstalt für geistig abnorme 
Rechtsbrecher, zum Gegenstand haben, keinen 
Eingang mehr in das Zentralstrafregister fin
den. Dadurch soll siChergestellt werden, daß 
die nicht auszuschließenden Nachteile einer 
Registrierung nur denjenigen treffen, gegen 
den auCh ein Schuldvorwurf erhoben werden 
kann. Denn auch das neue StrafreCht wird im 
wesentlichen ein Schuldstrafrecht sein, das 
aber wesentlich dadurch zur Klarstellung bei-
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getragen hat, daß es die Grenzen der Schuld 
nach drei Richtungen hin genau abstedüe! 
durch den Rechtsirrtum, den entschuldigenden 
Notstand und die Zurechnungsunfähigkeit. 

Durch den letzten Punkt faUen nun nicht 
mehr nur Geisteskrankheiten und Geistes
schwäche, sondern auch andere seelische Stö
rungen, die im modernen Leben zunehmend an 
Bedeutung gewinnen, wie schwere Neurosen 
und Hirnschädigungen nach Verkehrsunfällen, 
unter diesen Begriff. 

Ein Schuldspruch soll nachdem neuen Straf
gesetz auch dann entfallen, wenn ein Sach
verhalt dem Buchstaben nach wohl einen straf
b~ren Tatbestand erfüllt, das Rechtsempfinden 
den Einsatz des Strafrechtes wegen der Gering
fügigkeit der strafrechtlichen Folgen jedoch 
als sinnwidrig erachtet. 

Ich darf in diesem Zusammenhang immer 
wieder auf das bemühte Beispiel hinweisen, 
daß nach dem derzeit noch geltenden Straf
recht die Wegnahme einiger Zigaretten nach 
Uberklettern eines einen Meter hohen Hin
dernisses das Verbrechen des Diebstahls dar
stellt, während zum Beispiel die Heraus
lockung einer Monatsrente einer Witwe in 
der angenommenen Höhe von 2400 Seine 
Ubertretung des Betruges darstellt. Diesen Un
gereimtheiten soll auch durch das neue Straf
gesetz entgegengewirkt werden. 

Um zu verhindern, daß Straftaten, die an 
sich unter der bereits dargestellten strafwür
digen Grenze liegen, durch ihre mehrfache 
Begehung in den Bereich der Strafbarkeit ge
rückt werden, sollen auch Entscheidungen nach 
§ 42 des neuen Strafgesetzbuches, die eben 
diese Bagatellfälle zum Gegenstand haben, 
nicht mehr in das Strafregister aufgenommen 
werden. 

Um auch jede unnötige Diskriminierung 
jugendlicher Rechtsbrecher hintanzuhalten, 
soll auch die in einem Strafurteil ausgespro
chene Einweisung in eine Anstalt für Erzie
hungsbedürftige nicht mehr aufscheinen, zu
mal dieselbe Maßnahme, wenn sie vom Pfleg
schaftsrichter anstatt vom Strafrichter ver
hängt wird, ebenfalls nicht registriert wird. 

Diese Neuerungen sind durchwegs bedingt 
durch die geänderte Auffassung über Auf
gabenbereidl und Möglichkeiten eines Straf
rechtes in der pluralistischen Gesellschaft. 
Neben dem verbesserten Schutz vor den 
modernen Erscheinungsformen der Kriminali
tät - ich verweise zum Beispiel auf die erpres
serischen Flugzeugentführungen, Kidnapping 
und so weiter - soll auch die Rückführung 
des Rechtsbrechers in die Gesellschaft erleich
tert werden. 

Darüber hinaus sollen die Mittel des Straf
rechtes nur dann zur Anwendung kommen, 
wenn andere gesellschaftliche Reaktionen nicht 
uusreichen. Das neue Strafgesetz baut aber 
auch auf einem rationalen Strafbegriff auf, 
nachdem die Strafe grundsätzlich zwei Ziele 
verfolgen soll: 

a) den Täter von weiteren strafbaren Hand
lungen abzuhalten, die sogenannte Spezial
prävention, 

b) der Begehung strafbarer Handlungen 
durch andere entgegenzuwirken, die General
prävention. 

Soll die Strafe tatsächlich geeignetes Mittel 
zur Erreichung dieser gesellschaftlichen Be
dürfnisse sein, so ist auch ihre nur empirisCh 
zu erfassende Wirksamkeit in die Erwägun
gen miteinzubeziehen. Diese Uberlegung sollte 
auch einen Kernpunkt in der Diskussion um 
die Bestimmungen über die Unterbrechung 
der Schwangerschaft darstellen. 

Im Bestreben, das Strafrecht den gesell
schaftlichen Bedürfnissen anzupassen, und in 
Kenntnis der schädlichen Auswirkungen, ins
besondere der Tendenz zu weiterer 
Asozialisierung des Betreffenden, kommt man 
zu weitgehender Vermeidung kurzer Freiheits
strafen, die durch Geldstrafen nach dem neuen 
Tagessatz weitgehend ersetzt werden sollen. 

Liegt bei relativ geringen Strafen der 
Schwerpunkt auf der Verhinderung einer 
Asozialisierung des Straffälligen, so ist bei 
längeren Freiheitsstrafen das Hauptaugen
merk auf die Resozialisierung des Straffälligen 
zu richten. Hier ist besonders auf den offenen 
Strafvollzug hinzuweisen, der in der Nähe 
meiner Heimat, also in der Schweiz, in un
mittelbarer Nähe der Vorarlberger Grenze im 
schweizerischen Saxerriet erprobt wird, und 
zwar mit Erfolg. Die Häftlinge werden dort 
täglich zur Arbeit gefahren, in normale Ge
werbebetriebe und Industriebetriebe, und keh
ren am Abend wieder in die Anstalt zurück. 
Sie werden unter Tags in keiner Weise be
wacht. Die Fluchtquote ist überaus gering, sie 
beträgt lediglich 1 Prozent. 

In Osterreich gehört es leider immer noch 
zum politischen Rüstzeug einiger Kreise, auch 
durchaus ernstzunehmender Politiker, aus vor
dergründigen Motiven gegen ähnliche Ver
suche zu polemisieren. (Bundesrat Ing. 
M ade r: Welche Motive sind denn das, Herr 
Doktor? - Bundesrat Dr. S kot ton: Vorder
gründige, hat er ja gesagt, Herr Kollege! -
Ironische Heiterkeit bei der OVP.) 

Es gibt viel schwerere Gefahren, die auf den 
Menschen in unserer Zeit lauern, als die Ge
fahr, daß ein Häftling, der einmal über Tag 
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in Freiheit gelassen wird, die Bevölkerung 
ernsthaft gefährdet. (Bundesrat DDr. Pi t sc h
man n: Da müssen Sie die Bevölkerung fra
gen! - Anhaltende Zwischenrufe.) 

Eine Reihe anderer Bestimmungen der vor
liegenden Novelle, wie die Angabe des 
Datums der Entscheidung der ersten Instanz, 
soll den Rechtshilfeverkehr mit der Bundes
republik Deutschland erleichtern, aber auch im 
innerösterreichischen Amtsverkehr die oft zeit
raubende Einholung von Vorakten erübrigen. 

Die grundlegende Änderung des Geldstra
fensystems, die auf die individuelle Leistungs
fähigkeit des Straffälligen Rücksicht nimmt, 
erfordert ebenfalls eine Änderung der Regi
strierung in der Form, daß sowohl Zahl als 
auch Höhe der Tagessätze in den Strafregister
aufzeichnungen anzugeben sind. 

Eine sich auf Artikel 22 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes stützende Bestimmung soll 
die Bundesministerien und die inländischen 
Hochschulen in die Lage versetzen, für nicht 
personenbezogene Arbeiten Daten über Verur
teilungen zu erhalten, womit die Grundlagen 
für eine umfassende Kriminalstatistik geschaf
fen werden sollen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates, dem wir unsere Zustimmung geben 
werden, die Aufgabenstellung des neuen 
Strafgesetzes auch bei der Registrierung der 
Straftaten ihren Niederschlag finden soll, 
zu dem die bedeutendste lautet, daß der 
Rechtsbrecher unter Wahrung der sozialen 
Aufgabe des Strafrechtes eine menschliche Be
handlung erfahren soll. (Beifall bei der SPO.) 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bun
desgesetz. mit dem das Gewerbliche Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz geän
dert wird (23. Novelle zum Gewerblichen 

Selbständigen-Pensionsverslcherungsgesetz) 
(1238 und 1256 der Beilagen) 

9. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bun
desgesetz. mit dem das Bauem-Pensionsver
sichemngsgesetz geändert wird (4. Novene 
zum Bauem-Pensionsversidlemngsgesetz) 

(1257 der Beilagen) 

10. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bauern-Krankenversiche
rungsgesetz geändert wird (8. Novelle zum 
Bauern-Krankenversicherungsgesetz) (1258 der 

Beilagen) 

11. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Gewerblidle Selbständi
gen-Krankenversicherungs gesetz geändert 
wird (4. Novelle zum GSKVG 1971) (1259 der 

Beilagen) 

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz geändert wird 
(5. Novelle zum Beamten-Kranken- und Un-

fallversicherungsgesetz) (1260 der Beilagen) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie- 13. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
gen nicht vor. vom 28. November 1974 betreffend ein Bundes-

gesetz, mit dem das Notarversichemngsgesetz 
Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 1972 geändert wird (Novelle zum Notarver-

dies nicht der Fall. sicherungsgesetz 1972) (1261 der Beilagen) 

Die Debatte ist geschlossen. Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort Punkten 7 bis 13 der Tagesordnung, über die 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. eingangs beschlossen wurde, die Debatte 

unter einem abzuführen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Es sind dies: 

Bei der A b s t.i m m u n g beschließt der 31. Novelle zum Allgemeinen Sozialver-
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des sicherungsgesetz, 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u c h zu er-
heben. 23. Novelle zum Gewerblichen Selbständi-

gen -Pensionsversicherungsgesetz, 

4. Novelle zum Bauern-Pensionsversiche-
7. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates rungsgesetz, 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bun-

8. Novelle zum Bauern-Krankenversidle-desgesetz. mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz geändert wird (31. No- rungsgesetz, 
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge- 4. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-

setz) (1255 der Benagen) Krankenversicherungsgesetz, 
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Vorsitzender 
5. Novelle zum Beamten-Kranken- und Un- 1974 in Verhandlung genommen und einstim-

fallversicherungsgesetz und mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp-
Änderung des Notarversicherungsgesetz fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

1972. Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Berichterstatter über diese sieben Punkte Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun-

ist Frau Annemarie Zdarsky. des rat wolle beschließen: 

Bevor ich um den Bericht bitte, darf ich den 
Herrn Vizekanzler Häuser herzlich in unserer 
Mitte begrüßen. (Allgemeiner BeifaJl.) 

Ich bitte nun um die Berichte. 

Berichterstatterin Annemarie Zdarsky: 
Hohes Haus! Durch den vorliegenden Geset
zesbeschluß des Nationalrates betreffend 
31. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz soll eine Anpassung an die Ent
wicklung in anderen Rechtsbereichen und eine 
Bereinigung von Unstimmigkeiten erfolgen, 

. die bei der Handhabung des ASVG aufgetre-
ten sind. Besonders hervorzuheben ist eine 
über das normale Ausmaß der Anpassung hin
ausgehende Erhöhung der Richtsätze. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1974 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz geändert wird (31. No
velle zum AllgemeiIien Sozialversicherungsge
setz), wird kein Einspruch erhoben. 

Bericht über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 28. November 1974 betref
fend 23. Novelle zum Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetz: Der vor
liegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
enthält jene Novellierungsvorschläge des Ge
setzesbeschlusses des Nationalrates betreffend 
die 31. ASVG-Novelle, die auch für den Rechts
bereich der Gewerblichen Selbständigen-Pen
sionsverskherung wegen ihrer gleichartigen 
Regelung von Bedeutung sind. Weiters ist 
unter anderem vorgesehen, daß zur Verein
heitlichung der Rechtslage im gesamten Be
reich der Sozialversicherung auch die Bestel
lung der leitenden Angestellten und der lei
tenden Ärzte der Landesstellen der Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft von der vorher eingeholten Zustimmung 
des Bundesministeriums für soziale Verwal
tung abhängig gemacht wird. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche Selb
ständigen -Pensionsversicherungsgesetz geän
dert wird (23. Novelle zum Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz), wird. 
kein Einspruch erhoben. 

Bericht des Sozialausschusses über den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 28. No
vember 1974 betreffend 4. Novelle zum Bauern
Pensionsversicherungsgesetz: Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates enthält im 
wesentlichen Jene Novellierungsvorschläge 
des Gesetzesbeschlusses des Nationalrates be
treffend die 31. ASVG-Novelle, die auch für 
den Rechtsbereich der Bauern-Pensionsver
sicherung wegen ihrer gleichartigen Regelung 
von Bedeutung sind. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1974 in Verhandlung genommen. 

Der Antrag des Berichterstatters, keinen 
Einspruch zu erheben, fand gleich einem An
trag des Bundesrates Schreiner, Einspruch zu 
erheben, keine Mehrheit. Es ergab sich in bei
den Fällen Stimmengleichheit, sodaß die An
träge als abgelehnt gelten. 

Im Sinne des § 24 Absatz I der GesChäfts
ordnung sieht sich der Sozialausschuß veran
laßt, über das Ergebnis seiner Verhandlung 
diesen Bericht zu erstatten. 

Bericht des Sozialausschusses über den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 28. No
vember 1974 betreffend 8. Novelle zum 
Bauern-Krankenversicherungsgesetz: Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates soll von einer Kostenbeteiligung des 
Versicherten bei Gesundenuntersuchungen in 
jedem Fall Abstand genommen werden und 
nicht wie bisher nur im Falle des Fehlens 
vertraglicher Regelungen. Weiters sind jene 
Novellierungsvorschläge der 31. ASVG-No
velle enthalten, die auch für den Rechtsbereich 
der Bauern-Krankenversicherung wegen ihrer 
gleichartigen Regelung von Bedeutung sind. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1974 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

336. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 13 von 68

www.parlament.gv.at



10514 Bundesrat - 336. Sitzung - 10. Dezember 1974 

Annemarie Zdarsky 
Als Ergebnis seiner Beratung stellt der ken- und Unfallversicherung öffentlich Be

Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun- diensteter einbezogen werden. 
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1914 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit' dem das Bauern-Kranken
versicherungsgesetz geändert wird (8. Novelle 
zum Bauern-Krankenversicherungsgesetz) wird 
kein Einspruch erhoben. 

Bericht des Sozialausschusses über den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 28. No
vember 1914 betreffend 4. Novelle zum GSKVG 
1971: Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates enthält im wesentlichen jene 
Novellierungsvorschläge des Gesetzesbe
schlusses des Nationalrates betreffend die 
31. ASVG-Novelle, die auch für den Rechts
bereich der Gewerblichen Selbständigen-Kran
kenversicherung wegen ihrer gleichartigen 
Regelung von Bedeutung sind. Weiters soll 
von einer Kostenbeteiligurig bei der Gesun
denuntersuchung in jedem Fall Abstand ge
nommen werden und nicht wie bisher nur im 
Falle des Fehlens vertraglicher Regelungen. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1914 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
-Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun-
-desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1914 betreffend ein 

. Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche Selb-
• ständigen-Krankenversicherungsgesetz geän
dert wird (4. Novelle zum GSKVG 1971), wird 
kein Einspruch erhoben. 

Bericht des Sozialausschusses über den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 28. No
vember 1974 betreffend 5. Novelle zum Beam
ten-Kranken- und UnfallversidJ.erungsgesetz: 
Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates enthält im wesentlichen jene Novel
llerungsvorschläge des Gesetzesbeschlusses 
des Nationalrates betreffend die 31. ASVG
Novelle, die auch für den RedJ.tsbereich der 
Beamten-Kranken- und UnfallversidJ.erung 
wegen ihrer gleichartigen Regelung von Be
deutung sind. Weiters sollen nunmehr 2 vom 
Hundert statt bisher 0,2 vom Hundert der 
Einnahmen an VersidJ.erungsbeiträgen im letz
ten vorangegangenen Geschäftsjahr für Ge
sundenuntersuchungen aufgewendet werden. 
Ferner sollen die unkündbar gestellten Dienst
nehmer der Präsidentenkonferenz der Land-

- wirtschaftskammern asterreichs in die Kran-

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1914 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1914 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Kranken
und Unfallversicherungsgesetz geändert wird 
(5. Novelle zum Beamten-Kranken- und Un
fallversicherungsgesetz), wird kein Einspruch 
erhoben. 

Bericht des Sozialausschusses über den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 28. No
vember 1914 betreffend Novelle zum Notar
versicherungsgesetz 1912: Durch den vorlie
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll das Notarversicberungsgesetz an die 29. 
und 30. Novelle zum ASVG und den Gesetzes
beschluß des Nationalrates über die 31. No
velle zum ASVG angepaßt werden. Weiters 
soll einem Wunsch der Standesvertretung ent
sprechend die fiktive Einkommensberechnung 
für das Jahr des Versicherungsfalles abgeän
dert werden; Ferner soll der Stichtag für die 
Festsetzung der Versicherungsmonate und der 
Berechnungsgrundlage für den Uberweisungs
betrag nicht wie bisher nach dem Tag der Auf
nahme in das pensionsversicherungsfreie 
Dienstverhältnis, sondern durch das Ausschei
den aus dem Versicherungsträger bestimmt 
werden. . 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1914 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den GesetzesbesdJ.luß des National
rates vom 28. November 1914 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Notarversiche
rungsgesetz 1972 geändert wird (Novelle zum 
Notarversicherungsgesetz 1912), wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen nun in die Debatte 
ein, die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Bürkle. 
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Bundesrat Btlrkle (OVP): Herr Vorsitzender! 
Herr Vizekanzlerl Meine sehr geehrten Damen 
und Herren I ICh möchte mich auf zwei ganz 
eng begren~te Dinge, die heute zur Debatte 
stehen, beschränken. 

Das erste hängt zusammen mit dem 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz. Es handelt sich um den Antrag, der 
gestern im SozialaussdlUß keine Mehrheit ge
funden hat, nämlich den Antrag der Bundesräte 
Gassner und Genossen zu behandeln, in dem 
schon vor Jahren beantragt wurde, der 
Nationalrat möge ein Gesetz schaffen, in dem 
das Beamten-Kranken- und Unfallversiche
rungsgesetz geändert werde, damit eine Lan
desstelle Niederösterreich und eine Landes
stelle Burgenland geschaffen werde. Dieser 
Antrag hat gestern im Ausschuß keine Mehr
heit gefunden, weil Herr Bundesrat Schi
pani gesagt hat, daß ein Parteienüberein
kommen bestehe, in dem ganz klar festgelegt 
sei, diese Frage quasi auf Eis zu legen. 

ICh darf heute dem Herrn Bundesrat Schipani 
sagen, daß diese Information an den Ausschuß 
nicht richtig war. Ich habe das Parteienüber
einkommen vor mir. Es wurde mit Brief vom 
11. Jänner vom Osterreichischen Arbeiter
kammertag der Bundesfraktion Christlicher 
,oGewerkschafter im OGB zugestellt. Dieses 
Parteienübereinkommen enthält gar keine 
Regelung in dieser Frage. Es regelt eine 
Menge anderer Dinge, aber diese Frage nicht. 

Hier im Hause sitzt ein Verhandlungsteil
nehmer, nämlich Bundesrat Gassner, der aus 
Gesprächen, die dort geführt wurden, weiß, 
daß' diese Frage mit dem Herrn Präsidenten 
Benya zwar besprochen, aber bewußt aus dem 
Parteienübereinkommen ausgeklammert wor
den ist, so etwa mit dem Bemerken: Das ist 
eine Frage, die sowieso auf legistischer Ebene 
zu lösen ist. 

Benya hat sogar die Bemerkung gemacht, 
daß er wisse, daß der Sozialminister keine 
Freude mit einer derartigen Regelung habe, 
aber das sei jetzt nid:1.t relevant, das könne 
man dann später einmal ins Lot bringen. 

ICh rede dazu, weil es mir irgendwie 
symptomatisch erscheint, daß man einen sol
Chen Antrag, den Gassner und Genossen ein
gebracht haben, einfaCh nicht behandelt und 
zur Tagesordnung übergeht, obwohl er ein 
Begehren enthält, das eigentlich auf der Linie 
der sozialistischen Fraktion liegen müßte. 

Es wird heute soviel - und gerade von der 
Sozialistischen Partei und ihr.en Funk
tionären - von Demokratisierung gesprochen. 
Es wäre ein echter Akt der Demokratisierung, 
wenn man dem Begehren der Niederöster-

reiCher und BurgeIiländer stattgeben würde,. 
ganz abgesehen davon, daß Sie ja bei ihren 
Anträgen immer wieder auch den Beweis an
getreten haben, daß diese Demokratisierung 
verhältnismäßig wenig, in Relation zu den 
sonstigen Ausgaben der Kasse fast nichts 
kosten würde. 

Wenn ich Ihnen den Terminablauf noch vor 
Augen führe, vor allem Ihnen, lieber Herr 
Kollege Schipani, dann muß ich Ihnen sagen, 
daß der Antrag Gassner am 21. Juli 1971 ein
gebraCht wurde. Dann ist er im Ausschuß nicht 
behandelt worden. Es ist also nichts geschehen. 

1914 wurde die Sache wiederum aufge
griffen. Es gibt da einen Brief des Herrn. 
GewerksChaftsbund- und Nationalratspräsi-
denten Benya, in dem er sagt: ICh habe mich 
beim Sozialministerium informiert, ich habe' 
einen Brief bekommen, in dem zum Ausdruck 
kommt, daß kein Interesse an der Geschichte 
besteht, daher ist es vorläufig weiter nicht 
zu verfolgen. 

Es steht in diesem Brief auch ein Satz, 
der mich eigentliCh am meisten schockiert hat. 
Es haben mich nicht schockiert, sondern ge
ärgert die Ausführungen des Herrn Vize
kanzlers als Sozialminister, die der Herr Präsi
dent Benya in dem Brief an uns unter An
führungszeichen wörtlich zitiert. Und da heißt 
es: 

"In der Antwort meines Ressorts" - das 
sagt der Sozialminister - "wurde darauf hin
gewiesen, daß im Bundesrat im Jahre 1911 
ein Antrag auf Änderung des Beamtenver
sicherungsgesetzes im erwähnten Sinne einge
bracht worden sei,' der, obwohl in der 
Zwischenzeit die 4. Novelle zu diesem Gesetz 
den Bundesrat passiert hat, seither nicht mehr 
behandelt wurde. Unter diesen Umständen" 
- so schloß die Antwort des Sozialministers -
"erscheine eine Initiative des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung in dieser 
Angelegenheit nicht zweckmäßig." 

Das heißt, ein Antrag, der im Bundesrat 
eingebracht wird - und der eben im Augen
blick keine Mehrheit findet -, ist es nicht 
wert, vom Sozialminister in Behandlung ge
zogen zu werden. 

Uber diesen Text habe ich mich also ge
ärgert. Erschüttert war ich ob des letzten 
Satzes im Brief des Herrn Präsidenten Benya, 
der sich als Vermittler eingesChaltet hatte, 
dann aber sagte: "Ich glaube, daß in diesem 
Zusammenhang mit der SiCht auf die für eine 
längere Zeit vorgesehenen" - er hat wahr
scheinlich gemeint: in Zukunft - "Konzen
trationsbestrebungen diese Uberlegungen riCh
tig sind" - also die des Sozialministers -
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"und hoffe, daß auch Sie nach entsprechenden 
Informationen, die Sie sicherlich erhalten wer
den, diese einsehen werden." 

Das heißt also: Ein Antrag auf Demokrati
sierung wird vom zuständigen Minister nicht 
behandelt und vom Präsidenten Benya noch 
damit abgetan, daß man sagt: Es kommt ja 
sowieso zur Zentralisierung dieser Dinge -
nicht von Demokratisierung, sondern von Zen
tralisierung wird geredet -, da braucht man 
das also sowieso nicht mehr. 

Herr Vizekanzlerl Ich würde wirklich sehr 
bitten - gerade im Sinne einer Demokratisie
rung dieser Selbstverwaltungskörperschaften, 
zu denen auch die niederösterreichische und 
die burgenländische Gebietskrankenkasse ge
hören -, vielleicht doch zu erwägen, in der 
nächsten, von Ihnen bereits angekündigten 
Novelle diesem Antrag Rechnung zu tragen. 
Ich darf zu Ihrer Information noch 
darauf hinweisen, so Sie es nicht 
wissen sollten, daß sowohl die Gewerkschaft 
der öffentlich Bediensteten einstimmige dies
bezügliche Beschlüsse gefaßt hat als auch der 
niederösterreichische Landtag einen einstim
migen diesbezüglichen Beschluß ge faßt hat. 
Ich habe die Meinung, für einen Gewerk
schafter und einen erfahrenen Parlamentarier 
alten Stils, wie Sie einer sind, Herr Vize
kanzler, müßte eigentlich die Willensäußerung 
- einstimmige Willensäußerung - von sol
chen Foren maßgebend und Anlaß sein, dem 
Wunsch, den ich jetzt noch einmal vorgetragen 
habe, zu entsprechen. (Beifall bei der OVP.) 

Das zweite, weswegen ich mich zum Wort 
gemeldet habe, ist die Sache mit dem ASVG, 
und zwar mit den in der Novelle mit den 
Ziffern 55 und 56 bezeichneten Gegenständen. 
Es geht hier um den berühmten Fonds, der ja 
jetzt noch mehr gespeist werden soll, als es 
bisher der Fall war. Was mich schon am An
fang an der Geschichte gestört hat, ist der 
Lauf der Dinge. 

Es ist irgendwie fast unfair, müßte man 
sagen, wenn man eine derart gravierende Be
stimmung, wo nämlich die Kassen zur Kasse 
gebeten werden, so in die Regierungsvorlage 
hineintut, daß sie nicht dem Begutachtungs
verfahren unterliegt: Nach Abschluß des Be
gutachtungsverfahrens kam es in die Regie
rungsvorlage und dann in das Parlament. Das 
heißt, die Betroffenen, die zur Kasse gebeten 
werden, haben im Begutachtungsverfahren 
eigentlich keine Möglichkeit gehabt, sich zu 
dem Vorhaben, sie zur Kasse zu bitten, zu 
äußern. 

heraus. Bisher mußte diese kleine Vorarl
berger Gebietskrankenkasse in diesen Aus
gleichsfonds - gegen den ich im Prinzip nichts 
habe, aus Gründen der Solidarität nichts 
habe - ein halbes Prozent des Beitragsauf
kommens, nach dem derzeitigen Stand der 
Dinge etwa 3 Millionen Schilling pro Jahr, 
einzahlen. Durch die Erhöhung des Satzes 
von einem halben Prozent auf ein Prozent 
muß diese kleine Gebietskrankenkasse 6 Mil
lionen Schilling in diesen Fonds einzahlen, 
wobei sich der gesamte Vorstand, auch die 
sozialistischen Kollegen im Vorstand der Ge
bietskrankenkasse, gegen dieses Gerupft
werden zur Wehr gesetzt haben. Aber das 
nutzte ihnen nichts. 

Was beinahe grotesk an der jetzigen Vor
lage ist, ist, daß die Kassen nicht etwa erst ab 
1975 zur Kassa gebeten werden, sondern sogar 
rückwirkend. Rückwirkend mit 1. 1. 1974 müs
sen sie das eine Prozent bereits in diesen 
Fonds zahlen. 

Ich darf noch einmal sagen: Ich habe im 
Prinzip gar nichts gegen den Fonds, vor allem, 
weil er zu einem Zeitpunkt geschaffen wurde, 
wo er aus Gründen der Solidarität einfach 
notwendig war, weil er eben die Funktion hat, 
den Kleinen und Schwachen aus dem Topf der 
Großen und Wohlhabenden etwas zu geben. 

Nun hat man ja eine Kleine und Schwadle 
bereits beseitigt, man hat sie also in die 
Gebietskrankenksse inkameriert. Es gibt nur 
mehr sehr wenige Kleine. Daher hätte ich die 
Meinung gehabt - und mit mir auch die 
Kollegen der Vorarlberger Gebietskranken
kasse, auch die sozialistischen -, daß die- bis
herige Speisung des Fonds hätte ausreichen 
müssen, um die Aufgaben zu bewältigen, die 
ihm zugedacht sind. Die Auffassung geht sogar 
so weit, daß unsere Kollegen gesagt haben: 
Allein aus dem Zinsenertrag des voll
gespeisten Fonds wäre soviel herausgekom
men, daß man Notleidenden hätte helfen kön
nen, oder, das Entscheidende, das zu tun, wozu 
jetzt der große Fonds angeblich benötigt wird, 
nämlich Einrichtungen zu schaffen, ich nenne 
es beim Namen: Ambulatorien, in Gebieten, 
wo sonst die ärztliche Versorgung oder die 
Vorsorgemedizin nicht geWährleistet ist. 

·Ich muß jetzt auch gleich sagen: Ich bin im 
Prinzip nicht gegen Ambulatorien - ich sage 
das mit aller Deutlichkeit -, mit der Ein
schränkung allerdings, daß sie nur dort ent
stehen sollen, wo sie wirklich notwendig sind 
und wo sie eine echte Funktion erfülLen 
können. Das ist in der Regel, wie ja Figura 
zeigt, in den Ballungszentren, in den großen 

Meine Damen und Herren! Ich nehme jetzt Städten der Fall. Dem Problem des Ärzte
das Beispiel einer ganz kleinen Kasse, näm- mangels auf dem Lande kommt man mit den 
lich der des kleinen Landes Vorarlberg, Ambulatorien nicht bei. Da hätte man einen 
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anderen Weg beschreiten müssen, nämlich 
den, den Anreiz zu verstärken, daß sich Ärzte 
im ländlichen Bereich niederlassen. 

Der Einwand des Herrn Vizekanzlers, es sei 
weder Aufgabe der Sozialversicherungsein
richtungen noch der Krankenkasse, etwa dafür 
zu sorgen, daß ein Arzt da ist, den kann man 
meiner Meinung nach nicht aufrechterhalten, 
weil er sich ja widerspricht. Er sagt in einem 
Atemzug: wir sind niCht zuständig, dafür zu 
sorgen, daß Gemeindeärzte draußen sind!, will 
aber gleichzeitig Ambulatorien oder derartige 
ähnliche Einrichtungen haben, um die ärztliche 
Versorgung im Ballungszentrum zu gewähr
leisten. 

Herr Vizekanzler! Es ist nicht neu, wenn 
man sagt, das sollen die Gemeinden tun, da8 
sei ja ihre Aufgabe. Sie tun dies ja bei Gott in 
reichlichem Ausmaß. Wenn ich jetzt wieder 
das kleine Land hernehme, wo der Ärzte
mangel in den Talschaften - ich denke an 
das Walsertal im hinteren Montafon, jetzt 
im vorderen Montafon - seit Jahren sehr 
groß war: Hier haben die Gemeinden riesige 
Opfer gebracht, um einen Arzt hin
zubekommen. Im großen Walsertal hat man 
ihm ein prachtvolles Haus gebaut mit Ordi
nation, mit einem kleinen Krankenzimmer für 
den Fall, daß wegen Lawinengefahr Trans
porte nicht möglich sind. In Vandans, einer 
Industriegemeinde im vorderen Montafon, hat 
sidt jetzt ein Arzt niedergelassen, der von 
der Gemeinde eine große Förderung .erfuhr, 
Wohnung, Ordinationsräume und so weiter 
lmd so weiter. Hier werden also von den zu
ständigen Gebietskörpersdtaften Opfer ohne 
Beispiel gebradtt. 

Jetzt wird aber denjenigen, die sich selber 
darum kümmern, noch mehr Geld abge
nommen, damit sidt andere nicht darum küm
mern müssen. 

Ich frage mich, was die großen Städte eigent
lich tun, ob die auch derartige Förderungen 
betreiben, damit sich Praktiker in den 
Arbeiterwohnvierteln oder in den neu
gebauten Wohnvierteln niederlassen. Das ge
schieht anscheinend nicht, sonst müßte man 
nidtt jetzt verstärkt den Fonds heranziehen. 

Ich hätte mir sehr gut vorstellen können, 
daß man aus einem angespeisten Fonds, aus 
dem Zinsenertrag allein, wenn man Förderung 
betreiben will, nicht nur im Ballungszentrum, 
sondern auch dort, wo es ebenso oder viel
leicht nodt notwendiger ~st, mandtem jungen 
Arzt eine Starthilf.e hätte geben können. Ob 
das nun rechtlich gedeckt ist, ist eine andere 
Frage. Hauptsache, man hätte gewollt. 

Jetzt werden wieder alle zur Kassa gebeten, 
für Gebiete, wo das Arztangebot ohnehin 

sdton viel größer ist infolge der Tatsache, 
daß Spitäler vorhanden sind und sehr viele 
Fachärzte da sind. Es werden die zur Kassa 
gebeten, die eigentlich selbst im eigenen Be
reich diese Aufgaben erfüllen sollten und audl 
könnten mit viel ,geringeren Mitteln, um audl 
für die Bevölkerung draußen auf dem Lande 
und in der Kleinstadt die ärztliche Versorgung 
zu gewährleisten. 

Ich darf noch einmal sagen: Ich habe im 
Prinzip nichts gegen Ambulatorien. Ambula
torien dort, wo sie notwendig sind, wo sie 
eine echte Bedarfslücke ausfüllen. Nichts da
gegen. Wobei man vielleicht auch einmal von 
Seite der Sozialversicherungsträger eine ge
naue Rechnung anstellen und prüfen müßte, 
was eigentlich die Versorgung einer bestimm
ten Anzahl von Bewohnern eines bestimmten 
Gebietes kostet, wenn die ärztliche Versor
gung durch den frei praktizierenden Arzt drau
ßen in der Kleinstadt oder auf dem Lande er
folgt, und was sie kostet, wenn die gleiche An
zahl von Personen medizinisch durch ein 
Amlbulatorium ,betreut wird. Ich lW.ag.e keine 
Behauptung, ich bin nur der Meinung, es wäre 
gut, das vielleicht einmal ganz genau zu 
prüfen. Vom Psychologischen her - das läßt 
sich nicht wägen - wird es sicherlich 
Momente geben, die immer pro und kontra 
in der Sache vorzubringen sind. 

Es ist schade, daß in diese ganze Debatte 
auch im Nationalrat das Thema des Arztes, 
des reichen Arztes, des Großverdienerarztes 
geworfen wurde. Angeheizt und angeregt wor
den ist diese Debatte sicherlich durch diesen 
eigenartigen Film, der da vor einigen Wochen 
über den Bildschirm geflimmert ist, von einem 
Mann produziert, der dann bei der Diskussion 
erklärt hat, er habe an sich mit den Problemen 
überhaupt nichts zu tun gehabt, er verstehe 
nichts davon, aber jetzt habe er einen Film 
gemacht, und jetzt habe er sich mit dem Pro
blem beschäftigt; daher sei ihm alles völlig 
klar, er durchschaue die ganze Problematik 
von oben bis unten. Ein gewisses überstei
gertes Selbstbewußtsein kann man ihm 
eigentlich nicht absprechen. 

Meine Damen und Herrenl Ich bin nicht Ver
treter der Ärzte. Ich bin nicht Arzt, mein Vater 
war nicht Arzt, ich habe also gar keine Ver
anlassung, für diesen Berufsstand auf die 
Barrikaden zu gehen. Ich tue es auch gar nicht. 
Ich will nur versuchen, der Wahrheit die Ehre 
zu geben. Wenn davon gesprochen wird, daß 
ein Primarius 80.000 und 100.000 S verdient, 
so sind das sicherlich Extremfälle. Es gibt 
aber auch in anderen Bereichen unseres Staa
tes und Gemeinwesens Großverdiener, wo 
man siCh eigentlich gar nicht so sehr aufregt. 
Wenn ein Primarius ein so hohes Einkommen 
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hat, hätte auch die Frage aufgeworfen werden 
müssen, mit welmer Arbeitszeit, mit welchem 
Arbeitszeitaufwand er zu diesem Einkommen 
kommt. (Widerspruch des Bundesrates Rosa 
H ei nz.) 

Frau Kollegin! Sie schütteln den Kopf. Idl 
gebe zu, daß es Extremfälle gibt, wo man 
fragen müßte, ob das notwendig ist, oder sagen 
müßte, hier wird über die Schnur gehauen. Ich 
kenne aus meinem persönlichen Bekannten
und Freundeskreis Primarii und Fachärzte, die 
also nur eine Ordination oder nur ein paar 
Betten im Spital haben, die ein Hundeleben 
führen, die zwar viel Geld verdienen, aber ein 
Hundeleben führen bei diesem persönlichen 
physischen und psychischen Einsatz. Dem ein
fachen Bürger am Fernsehschirm wird gesagt: 
der hat 60.000 S, 70.000 S Einkommen im 
Monat! Es wird nicht dazugesagt, in welcher 
Arbeitszeit, es wird nicht dazugesagt, daß er 
zwei oder drei Arbeitskräfte beschäftigt hat, 
es wird nicht dazugesagt, daß er eben auch 
noch einen Aufwand an Ordination und 
anderen Dingen hat oder sogar noch Ein
kommensteuer von diesen Beträgen zu be
zahlen hat. Das wurde alles nicht gesagt. 

Ich darf noch einmal sagen: Ich würde mich 
auch mit Heftigkeit wehren und, wenn ich 
könnte, versuchen, dort einzugreifen, wo ech
ter Mißbrauch gegeben ist, wo ein Primarius 
nichts tut, wie es das angeblich gibt - ich 
kann das nicht prüfen -, der ander,e arbeiten 
läßt und nur die großen Honorare einzieht. 
Ein Mißstand. Es wäre aber, glaube ich, eine 
Frage, die nicht die Offentlichkeit regeln kann, 
sondern die betreffenden Spitalserhalter, und 
das sind in der Regel Länder und Gemeinden. 
Das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. 

Was mich an der ganzen Geschichte mit dem 
Fonds stört und mir bedenklich erscheint, ist 
die Tatsache, daß hier wieder einmal kon
zentriert wird. Hier wird Geld konzentriert, 
und Geld bedeutet selbstverständlich Macht. 
Anstatt der Konstruktion, die der Gesetzgeber 
an sich wollte und an die er sich immer noch 
hält, nämlich diese Selbstverwaltungskörper
schatten, Gebietskrankenkassen wie andere 
auch, in ihrem Bereich agieren zu lassen, sie 
zu verhalten, sparsam und gewissenhaft im 
Interesse der Versicherten zu wirtschaften, 
wird hier ein Fonds gegründet, großartig 
dotiert, wo dann einfach jeder in den Topf 
greifen kann, wenn er nur bestimmte Wünsche 
an ihn entsprechend zu rechtfertigen weiß und 
zu formulieren versteht. 

Meine sehr geeh rten Damen und Herren! 
Wir stimmen der Novelle mit ein bißehen 
"Bauchweh" zu. Wir stimmen deswegen zu, 
weil sie eine Menge Dinge enthält, die wir 
unterschreiben und unterstützen. Daß aber die 

Fondsspeisung ohne Befragung der Betroffenen 
in einer Zielrichtung, die einfach Macht
konzentration bedeutet, drinnen ist, ist ein 
echter Schönheitsfehler, der uns kränkt. (Bei
fall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Schipani. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat Schipani (SPO): Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herrenl Herr Kollege 
Bürkle! Nachdem Sie mich einigem ale strapa
ziert haben, möchte ich vielleicht dort be
ginnen, wo Sie aufgehört haben, mit den 
Worten "in den Topf greifen". Na ja, Sie 
haben auch immer gerne in den Topf ge
griffen, aber in den Topf des Familienlasten
ausgleichsfonds für andere Zwecke. Das tun 
wir allerdings nicht, und daher unterscheiden 
wir uns -ein bißchen voneinander. (Bundesrat 
Ing. M a d (j! r: Erstens mit Ihrer Zustimmung, 
und zweitens hat es mit der Sache nichts zu 
tun!) 

Zu Ihren Sorgen mit der Beamtenkranken
versicherung, mit dem Beamtenkranken
versicherungsgesetz, die Sie angezogen haben 
und wo Sie bekanntlich versucht haben, im 
Ausschuß diesen Antrag zu stellen, gibt es 
schon ein bißmen etwas zu sagen. 

Wie schaut es denn dort überhaupt aus? 
Dieser Antrag kommt eigentlich vom Kollegen 
Gassner und soll angeblich von Niederöster
reich initiiert worden sein. Schauen wir uns 
also die Kräfteverhältnisse ein bißchen an, 
wie es dort bei dieser Landesstelle für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland ausschaut. 

Der Obmann wird von Niederösterreich ge
stellt und auch einer der Obmannstellvertre
ter. Also jetzt muß ich mich fragen: Wofür soll 
denn eigentlich jetzt eine Trennung herbei
geführt werden? Fühlt sich Niederösterreich 
irgendwo zu schwach dotiert? Ich bin nicht die
ser Meinung. Es scheint eher der Fall zu sein, 
daß man wieder von seiten der Osterreichi
schen Volkspartei für einige Freunde ein paar 
Plätzchen braucht und nicht weiß, wo man 
sie zurzeit unterbringen soll. (Bundesrat 
Ing. M ade r: Sehr sachliche Ausführungen; 
wirklich!) Mir kann genauso dieser Verdacht 
kommen. (Bundesrat Ing. M ade r: Bürkle war 
sachlich, das sind Sie nie und nimmer!) 

Er wurde also durch nichts anderes und 
wäre auch durch nichts anderes zu begründen, 
weil die Situation als solche das ja nicht er
fordert. Aber bitte, ich werde nicht so sehr in 
diese Spezialdebatte eingehen, da ich bereits 
vernommen habe, daß sich Herr Kollege Gass
ner zum Wort gemeldet hat und auch unser 
Experte, Kollege Seidl. (Bundesrat Ing. 
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M ade I: Da steigen Sie aus!) Sie werden sich 
das dann sicherlich aus dem Munde dieser 
Experten anhören können. 

Nun, meine Damen und Herren, zum vor
liegenden Sozialversicherungspaket. Das All
gemeine Sozialversicherungsg.esetz, das insbe
sondere die Kranken-, Unfall- und die Pen
sionsversicherung für die unselbständig Er
werbstätigen regelt, ist am 1. Jänner 1956 
in Kraft getreten. Heute befassen wir uns mit 
einer Novelle, die offiziell als 31. Änderung 
bezeichnet wird. In Wirklichkeit wurde das 
ASVG seit seinem Inkrafttreten aber nicht 
erst 30mal, sondern bereits 39mal geändert. 
Die nunmehr vorliegende 31. Novelle ist also 
tatsächlich bereits die 40. Änderung des 
ASVG. Die übrigen Novellen wurden nicht 
als solche zum lÄ.SVG bezeichnet. 

Es gibt nun genügend Leute - auch ange
sehene Juristen gehören dazu -, die ob die
ser vielen Änderungen das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz etwas geringschätzig be
trachten .. Eine solche Einschätzung verdient, 
glaube ich, dieses Gesetzeswerk aber wirklich 
nicht. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
ist das juristische Hauptgebäude für unsere 
Sozialversicherung, auf die wir stolZi sein kön
nen und, um das uns viele andere, auch hoch
industrialisierte Länder beneiden. 

Es wäre völlig falsch, ein System der sozia
len Sicherheit, in dem die Sozialversicherung 
den ersten Platz ,einnimmt, einer statischen 
Betrachtungsweise zu unterziehen. Die Sozial
versicherung hängt eng zusammen mit der 
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Entwicklung in einem Lande. Sie ist also 
jeweils ein Spiegelbild dieser Entwicklung und 
unterliegt der gleichen Dynamik. So betrachtet 
sollen wir nicht traurig sein, wenn wir heute 
wieder eine Änderung des ASVG zu beraten 
haben, sondern uns freuen, denn mit jeder, 
wenn auch noch so kleinen Gesetzesänderung, 
machen wir einen Schritt in Richtung einer 
Verbesserung und Vollendung unseres 
Systems der sozialen Sicherheit. 

Durch die 31. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversidlerungsgesetz wird der sozial ver
sicherungsrechtliche Schutz der Zivildienstlei
stenden sichergestellt. Sie werden damit, was 
nur recht und billig ist, die gleichen Sicherun
gen erhalten wie die Präsenzdiener. Damit 
wird auch im Bereich der sozialen Sicherheit 
eine Diskriminierung jener Personen, die aus 
Gewissensgründen die Handhabung und den 
Gebrauch von Waffen ablehnen, vermieden. 

Der Grenzbetrag, bis zu dem eine Beschäf
tigung als geringfügig anzusehen ist, beträgt 
derzeit monatlich 910 S. Beschäftigungsver-

hältnisse, aus denen ein Entgelt bezogen wird, 
das diesen Betrag nicht übersteigt, werden aus 
gutem Grunde nicht der Sozialversicherungs
pflicht unterworfen. Es ist anzunehmen, daß 
in solchen Fällen der Lebensunterhalt vorwie
gend aus anderen Quellen bestritten wird. 

Die Geringfügigkeitsgrenzen des § 5 Ab
satz 2 ASVG unterliegen nicht der alljähr
lichen Anpassung. Es ist deshalb notwendig, 
sie von Zeit zu Zeit. im Rahmen einer Novelle 
anzuheben. Dies geschieht auch diesmal. Im 
Hinblick auf die für Zwecke des Steuer
abzuges, aber auch für Zwecke der Sozialver
sicherung vorgenommene Bewertung der freien 
Station mit monatlich 1080 S soll die Gering
fügigkeitsgrenze ab nächstem Jahr mit monat
lich 1040 S festgesetzt werden. Damit wird 
entsprechend der bisherigen Ubung sicherge
stellt, daß jene, die aus einem Dienstverhält
nis keine Barbezüge, sondern nur Sachbezüge 
im Rahmen der vollen freien Station erhalten, 
nicht aus der Versicherungspflicht fallen. 

Ich möchte besonders auf die Ergänzung des 
§ 107 ASVG hinweisen, der die Rückforderung 
zu Unrecht erbrachter Geldleistungen aus der 
Sozialversicherung regelt. Die vorgesehene 
Erweiterung der Rückforderungsmöglichkeiten 
der Versicherungsträger für zu UnreCht er
brachte Geldleistungen sCheint auf den ersten 
Blick eine Verschlechterung für die Leistungs
bezieher zu bringen. Dem ist aber nicht so. 

Vor allem im Bereich der Krankenversi<he
IUng kann bei eingetretener Arbeitsunfähig
keit in vielen Fällen niCht sofort mit Sidler
heit beurteilt werden, ob und wie lange der 
Erkrankte von seinem Dienstgeber das Ent
gelt zu erhalten hat. Im Falle einer ungeredlt
fertigten Entlassung oder wenn strittig ist, 
ob ein Unfall als Arbeitsunfall zu qualifizieren 
ist, wird erst Monate später festgestellt, wel
che Entgeltsansprüche aus einem Dienstver
hältnis noch zustehen. Nach der derzeitigen 
Gesetzeslage läuft der arbeitsunfähig Er
krankte Gefahr, bis zur endgültigen Klärung 
der Situation weder vom Dienstgeber Entgelt 
noch von der Krankenkasse das Krankengeld 
zu bekommen. 

Die Ergänzung des § 107 ASVG ermöglidlt 
es der Krankenkasse, in jedem Fall sofort die 
in Betracht kommenden Geldleistungen aus
zuzahlen. Stellt sich später heraus, daß der 
Dienstnehmer seine Bezüge vom Dienstgeber 
zu erhalten hat, dann hat der Dienstnehmer 
aus dem Nachzahlungsbetrag die von der 
Krankenkasse gewährten Beträge als Vor
schüsse zu refundieren. 

Mit Be.gin.n des theuriJgen Jahres sollten die 
allgemeinen Gesundenuntersuchungen anlau
fen. Es ist bekannt, daß durch die Haltung 

885 
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der österreichischen Ärztekammer die erfor
derlichen Verträge mit den freiberuflich täti
gen Ärzten erst im Sommer des laufenden 
Jahres abgeschlossen werden konnten. Jetzt 
sind aber endlich die Voraussetzungen vor
handen, und es können die Untersuchungen 
auf breiter Basis aufgenommen werden. Leider 
machen viel zuwenig Personen von der Mög
lichkeit der kostenlosen Vorsorgeuntersuchun
gen Gebrauch. Die Krankenversicherungsträ
ger, aber auch das Bundesministerium für Ge
sundheit und Umweltschutz werden noch viel 
Aufklärungsarbeit zu leisten haben, um die 
Bevölkerung von der Notwendigkeit und der 
Zweckmäßigkeit dieser Maßnahmen zu über
zeugen. 

Ein Hindernis, das möglicherweise audl 
viele Leute abgehalten hat, sich einer Vor
sorgeuntersuchung zu unterziehen, war, daß 
die gesetzlichen Bestimmungen bisher keine 
Möglichkeit für einen Ersatz der Fahrtkosten 
zur und von der Untersuchung durch die Kran
kenkassen boten. Dieses Hindernis wird durch 
die vorliegende Novelle ebenfalls beseitigt. 

Die Fristenlösung soll - das wurde von 
der Bundesregierung schon mehrmals klar und 
eindeutig festgestellt - weder ein geeignetes 
Instrument der Geburtenregelung noch eine 
Maßnahme sein, die Geburtenfreudigkeit zu 
verringern. Sie soll lediglich auch jenen 
Frauen, die die finanzielle Belastung eines 
Schwangerschaftsabbruches nicht tragen kön
nen, das gleiche Recht einräumen, wie es 
Frauen in wohlsituierten Verhältnissen schon 
immer hatten. 

Alle Frauen sollen in Hinkunft frei entschei
den können, ob sie ein Kind haben wollen 
oder nicht. Haben sie sich für das Kind ent
schieden, dann sollen sie jede nur mögliche 
Unterstützung erhalten. DurCh das Familien
lastenausgleichsgesetz und das Steuerrecht ist 
das bereits weitestgehend geschehen. 

Aber auch die Sozialversicherung kann 
hiezu ihren Anteil leisten. Zu der bereits mit 
Wirkung vom 1. April 1974 vorgenommenen 
Erweiterung' des Wochengeldanspruches von 
sechs auf acht Wochen vor der Entbindung 
soll nunmehr auch die bis jetzt für die Ent
bindungsheimpflege der Angehörigen einge
hobene Kostenbeteiligung entfallen. § 148 
Ziffer 2 ASVG enthält die dafür notwendige 
Ergänzung. 

Familienpolitisch, meine Damen und Her
ren, wäre es zu bejahen, wenn auch in Krank
heitsfällen der Angehörigen der zehnprozen
tige Kostenanteil bei Anstaltspflege für die 
ersten vier Wochen beseitigt werden könnte. 
Ich meine, daß der den Krankenkassen durch 
eine solche Maßnahme entstehende Mehrauf-

wand im Verhältnis zum Gesamtbudget der 
Krankenversicherung nicht sehr bedeutsam 
sein kann. Es wäre wünschenswert, wenn in 
einer der nächsten Novellen zum ASVG der 
§ 148 in diesem Sinne geände(t werden könnte. 

Ich bin selbst Mitglied des Uberwachungs
ausschusses der Niederösterreichischen Ge
bietskrankenkasse und möchte mir gestatten, 
Ihnen aus diesem Bereich ein paar Ziffern zu 
nennen, um meine Behauptung zu dokumen
tieren. 

Die Niederösterreichische Gebietskranken
kasse hat im Rahmen der Entbindungsheim
pflege im Jahre 1973 3360 Fälle mit 26.613 
Krankenhausverweiltagen bezahlt. Der Auf
wand dafür betrug 5,104.625,39 S; das waren 
also 90 Prozent der täglichen Pflegegebühren. 

Die durchschnittliche Verweildauer pro Fall 
betrug 7,92 Tage, und der Mehraufwand von 
90 Prozent auf 100 Prozent auf der Basis 1973 
würde 635.000 S betragen. 

Würden wir das auf sämtliche Angehörige 
ausdehnen, sähe das ebenfalls auf der Ver
gleidlsbasis 1973 wie folgt aus: Wir hatten 
hier 33.102 Fälle mit 425.406 Verpflegstagen 
und einen Aufwand von 93,147.288,76 S. Da 
würde der Mehraufwand von 90 auf 100 Pro
zent, also der vollen Vergüt1,lllg, einen Betrag 
von 10,350.000 S erfordern. 

Ich darf hinsichtlich der Niederösterreichi
schen Gebietskrankenkasse - ich habe mir 
auch die Wortmeldung des Kollegen Pichler, 
des Obmannes dieser Anstalt, durchgelesen -
ebenso wie er sagen, daß das von unserer 
Versicherung durchaus zu leisten wäre, und 
bin der Meinung, daß das auch den übrigen 
Kassen möglich sein müßte. 

Ins Kreuzfeuer der Kritik kam die vorlie
gende Novelle vor allem deshalb, weil darin 
auch eine Stärkung und Erweiterung der Auf
gaben des AusgleidJ.sfonds der Krankenver
sicherungsträger enthalten ist. Dieser seit dem 
Jahre 1961 beim Hauptverband der österrei
chischen Sozialversicherungsträger bestehende 
Krisenfonds der Krankenversicherungsträger 
hat sich ausgezeichnet bewährt. Das hat auch 
Kollege Bürkle erwähnt. 

Der Existenz dieses Fonds ist es zu danken, 
daß auch Krankenkassen mit einer ungünsti
gen Versichertenstruktur ihren Leistungsver
pflichtungen nachkommen konnten und ihr 
Leistungsniveau gegenüber anderen Kranken
kassen nicht verschlechtern mußten. 

Die vorgesehene Erhöhung des Beitrages 
der Kassen zu diesem Ausgleichsfonds von 
0,5 Prozent der Beitragseinnahmen erhöht die 
Eingänge des Ausgleichsfonds im ersten Jahr 
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um rund 60 Millionen Schilling. Die zusätz- sicherungsgesetz beschränken. Dieses wurde: 
lichen Mittel sollen unter anderem auch dazu 1969 unter der OVP-Regierung beschlossen 
dienen, notwendige Gesundheitseinrichtungen und trat mit 1. Jänner 1911 in Kraft. Im Jahre 
zu errichten, zu erweitern oder zu moderni- 1969 wurden auch für die Zuschußrentner 
sieren. 

Keinesfalls ist aber - wie der Präsident der 
Osterreichischen Ärztekammer mehrmals be
hauptet hat - beabSich,tigt, diese Mittel aus
schließlich für den Neubau von Ambulatorien 
zu verwenden und damit dem Hausarzt die 
Existenzgrundlage zu entziehen. Herr Doktor 
Piaty vergaß offensichtlidl bewußt, daß von 
den Krankenkassen nicht nur Ambulatorien 
betrieben werden. Die Kassen führen auch 
eine Reihe von Erholungsheimen, Kurheimen 
und Spitälern. Ich möchte hier, weil wir in 
Wien sind, nur das Hanuschkrankenhaus der 
Wiener Gebietskrankenkasse für Arbeiter und 
Angestellte als Beispiel anführen. 

Die Niederösterreichische Gebietskranken
kasse für Arbeiter und Angestellte errichtet 
zurzeit in Baden eine Rheumaheilstätte mit 
einem Kostenaufwand von mindestens 225 Mil
lionen Schilling. 

Schon daraus geht klar hervor, daß für 
Ambulatorienbauten nicht die von der Oster
reichischen Ärztekammer behaupteten 400 Mil
lionen Schilling, sondern ein weitaus gerin
gerer Betrag zur Verfügung stehen wird. 

Im übrigen war es nie und ist es nicht 
unsere Absicht, den freiberuflich tätigen Arzt 
durch Ambulatorienärzte zu ersetzen. Ambu
latorien sollen unseres Erachtens dann errich-

einige Verbesserungen beschlossen, die aber 
der Bauernpension nicht gleichkommen. Vor 
allem konnte eine sofortige AngleidlUng der 
Zuschußrenten an die Bauernpension der 
Höhe nach aus finanziellen Gründen mit Rück
sicht auf die Beiträge der Bauern und des 
Staates 1969 noch nicht beschlosse;n werden. 

Zielsetzung der OVP war es aber, in einer 
späteren Gesetzesnovelle eine schrittweise An
gleichung mit Wirkung vom 1. Jänner 1913 zu 
schaffen. Demnach müßte die AngleidlUng mit 
1. Jänner 1915 bereits voll abgeschlossen sein. 

Die Absicht der OVP auf schrittweise An-
gleichung der Zuschußrenten an die Bauern
pensionen hat der Abgeordnete Anton Schla
ger in der Nationalratssitzung vom 12. De
zember 1969 gelegentlich der Beschlußfassung 
des Bauern -Pensionsversicherungsgesetzes 
festgehalten. Die Erklärungen des National
rates Schlager erschienen dem damaligen 
Oppositionsredner Nationalrat Ing. Häuser zu 
wenig. Ing. Häuser befaßte sich im Ansdlluß 
an die Rede Schlagers zunächst mit der Ent-
wicklung des landwirtschaftlichen Zuschuß-
rentenversicherungs gesetzes, mit der Entwick
lung des Bauern-Krankenversicherungsgeset
zes und mit der Entwicklung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, die ja sehr, sehr 
viel stufig ist, wie wir soeben auch wieder von_ 
meinem Vorredner gehört haben. 

tet werden, wenn sie zur Ergänzung der ärzt-
lichen Betreuung unbedingt notwendig sind. Und dann sagte Ing. Häuser, wie im steno~ 
So werden wir es auch in Hinkunft halten. graphischen Protokoll wörtlich nachgelesen_ 

werden kann, folgendes: 
Zum Abschluß darf ich feststellen, daß die 

vorliegende 31. ASVG-Novelle in ihrer Ge
samtheit keine spektakulären Neuregelungen 
bringt. Sie ist wie viele ihrer Vorgängerinnen 
ein weiterer Baustein für unser Gebäude der 
sozialen Sicherheit. Manche FordeIungen wur
den mit ihr erfüllt, manche mußten zurück
gestellt werden. Wir können nur hoffen, daß 
die günstige wirtschaftliche Entwicklung unse
res Landes weiter anhält, denn nur dann ist 
die Gewähr gegeben, daß unser System der 
sozialen Sicherheit Sdlritt für Schritt weiter 
ausgebaut und vollendet werden kann. (Beiiall 
bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Schreiner. Ich erteile es ihm. 

"Alles das machen Sie mit einem Schlag,. 
mit Ausnahme - das ist vom Kollegen Schla
ger schon gesagt worden - der LZVG-Renten-
bezieher, die keine Ausgleichszulage haben, 
für diese werden wir" - gemeint waren die 
Sozialisten - "in einer absehbaren Zeit eine 
Anpassung an die vollen Leistungen der 
Bauernpension durchführen." 

Als er die Worte beendet hatte, machte es· 
schier den Eindruck, als ob sich Ing. Häuser 
auf die Zunge beißen wollte. Er bremste sofort. 
im nächsten Satz seine noch nicht verklun
genen und ihm selbst vermutlich allzu bauern-· 
freundlichen Worte. 

Kaum war Ing. Häuser Sozialminister, zog 
er die Bremse so stark an, daß er bis zum heu-Bundesrat Schreiner (OVP): Hohes Haus! 

Sehr geehrte Damen und Herren I Werter Herr tigen Tage den sozialen Aufstieg der Zuschuß-
Vizekanzler! In der Debatte über das dicke rentner völlig blockierte. 
Novellenpaket zu den Sozialversicherungs- In der Bundesratssitzung - es ist fast genau 
gesetzen mit haudldünnen materiellen Inhalt ein Jahr her - vom 20. Dezember 1913 er
möchte ich mich auf das Bauern-Pensionsver- widerte mir Bundesminister für soziale Ver-
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waltung Vizekanzler Ing. Häuser, wie wieder 
im steno graphisChen Protokoll nachzulesen ist, 
wörtlich: 

"Von der Zuschußrente habe ich überhaupt 
nirgendwo und nirgendwann gesproChen. Das 
unterschieben Sie mir, das legen Sie mir in 
den Mund." . 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Ein Sozialminister, der von den ZusChußrent
nem nirgendwo und nirgendwann gesproChen 
haben will, kann nur ein sozialistischer Sozial
minister seinl (Beifall bei der OVP.) 

In Wahrheit hat der Herr Sozialminister 
sehr oft und reCht viel von den ZusChußrent
nem gesproChen, wenn auch meistens dagegen. 
So stellte er auf die häufigen Fragen der Alt
bauern die Gegenfrage: 

"Woher nehmen Sie das moralische Recht, 
die Zuschußrenten an die Bauernpensionen an
zugleichen?" 

"Sie haben ja früher keine Einzahlungen 
geleistet und es wäre eher darüber zu feden, 
wenn die größeren Bauern für die kleineren 
.auCh etwas bezahlen würden." 

So die jahrelange Haltung des Sozialmini
.stersl 

Nun möchte iCh zu dieser typisch sozialisti
:schen Haltung eines Sozialministers folgende 
Feststellungen maChen: 

nach der Höhe des Einheitswertes beziehungs
weise des Steuermeßbetrages gestaffelt von 
der Versicherungsanstalt eingehoben werden 
müssen. Individualbeitrag in gleicher Höhe 
deshalb, weil bis zum genannten Zeitpunkt 
auch die Rente in gleicher Höhe war. Daher 
auch der Individualbeitrag in gleicher Höhe 
ohne Unterschied des Einheitswertes. Der Bei
trag über das Abgabegesetz aber ist trotz 
gleicher Rente sehr differenziert. Das möchte 
ich auch einmal oder wieder einmal deutlich 
festhalten, selbst dann, wenn der Herr Mini
ster es heute wieder in Abrede stellen sollte. 
(Beifall bei der OVP.) 

Drittens muß ich feststellen: Selbst ,wenn 
unsere Zuschußr.entner, die heute bereits min
destens 69 Jahre und älter sind, früher tat
sächlich keine Beiträge eingezahlt haben soll
ten, könnte man ihnen das moralische Recht 
auf eine Pension nicht absprechen. 

Wenn man so denkt, wie Sozialminister 
Häuser sagte, dann hätte es auch früher bei 
anderen Gruppen keine Angleichung von 
Altpensionen an Neupensionen geben dür
fen. Wenn man so denkt, dann hätte es über
haupt nie zu einer Sozialversicherungspen
sion kommen dürfen, und zwar für keine 
Berufsgruppe, denn alle haben irgendeinmal 
ohne vorhergehende jahrzehntelange Einzah
lung mit einer Rente oder Pension. beginnen 
müssen. 

Erstens. Es stimmt niebt, daß die Zusebuß- Sehr geehrte Damen und Herren! Was sind 
rentner früher keine Beiträge geleistet haben. denn eigentlich die Hauptforderungen der Alt
Die Beitragsleistung hat doch bereits mit dem bauern? 
Gesetz von 1951 begonnen. 

Zweitens. Es stimmt nicht, daß die größeren 
Bauern zugunsten der kleineren keine höheren 
Beiträge leisten. Der Herr Sozialminister hat 
das Abgabegesetz offenbar unter den Tisch 
fallen lassen. Dieses Gesetz dient nämliCh zur 
Mitfinanzierung der Zuschußrenten und 
Bauernpensionen, und von jedem Bauern wer
den 345 Prozent des Steuermeßbetrages durch 

,das Finanzamt eingehoben. (Bundesrat W i n d
s t ei g: Wieviel ist das?) - Lassen Sie sieb 
Zeit, das kommt gleich I - Das heißt, daß vom 
Finanzamt von einem Bauern mit 100 S Steuer
meßbetrag 345 S jährlich eingehoben werden, 
bei 1000 S Steuermeßbetrag 3450 S oder bei 
10.000 S Steuermeßbetrag 34.500 S. Also die 
Größeren zahlen sehr wohl bedeutend mehr 
zugunsten der Kleineren. Es ist ein echter 
sozialer Ausgleich in diesem Gesetz enthalten. 
Da kann nicht behauptet werden, sie würden 
keine höheren zusätzliChen Sozialleistungen 
zu tragen haben. 

Dazu kommen die sogenannten Individual
.beiträge, di-e bis 1911 in gleicher Höhe ohne 
, Unterschied des Einheitswertes und seither 

Erstens die Angleichung des Ausgleichs
zulagenrechtes der Zuschußrentner an das 
Ausgleichszulagenrecht der Bauernpensioni
sten. 

Und zweitens eine schrittweise Angleichung 
der Zuschußrenten an die Bauernpensionen. 

Es ist doch auf die Dauer unverantwortlich, 
das Ausgedinge der Zuschußrentner höher zu 
bewerten als das Ausgedinge der Bauempen
sionisten und dadurch weniger Zuschußrent
nern eine Ausgleichszulage zu gewähren. 

Und sChließlich fordern die Zuschußrentner 
doch mit Recht wenigstens eine schrittweise 
Angleich.ung an die Bauernpensionisten. Eine 
schrittweise Angleichung hätte ja sdlOn mit 
1 Jänner 1973 beginnen und mit 1. Jänner 
1915 abgeschlossen werden müssen. Das hatte 
der Bauernbund auch wiederholt verlangt. Nun 
ist die Bundesregierung ohnehin schon zwei 
Jahre säumig, und es wäre daher nicht zuviel 
verlangt, mit dem ersten Schritt der Anglei
chung am 1. Jänner 1915 zu beginnen, um die 
volle Angleidmng wenigstens am 1. Jänner 
1971 zu erreichen. 
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Nun verlangt der Bauernbund für 1975 

60 Prozent, für 1976 80 Prozent und für 1977 
100 Prozent, also die volle Angleichung. Die 
gegenständlichen Anträge der OVP wurden 
im Nationalrat von der sozialistischen Mehr;. 
heit abgelehnt; also wird das bäuerliche Alt
rentenproblem wiederum keiner Lösung zuge
führt. 

Namens der OVP-Fraktion stelle idl daher 
den Antrag auf Einspruch gegen diesen 
Gesetzesbeschluß. Mein Antrag lautet folgen
dermaßen: 

Antrag 

der Bundesräte Schreiner, Hötzendorfer, 
Mayer und Genossen gegen den Gesetzes
besdlluß des Nationalrates vom 28. Novem
ber 1974 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz geändert wird (4. Novelle zum 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz) . 

Die gefertigten Bundesräte stellen den 
Antrag, der Bundesrat wolle besdlließen: 
Der Bundesrat erhebt EinspruCh gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
28. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Bauern-Pensionsver
sicherungsgesetz geändert wird (4. Novelle 
zum Bauem-Pensionsversicherungsgesetz). 

Begründung 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß ent
hält im wesentlichen nur jene Novel
lierungsvorsdlläge der 31. ASVG-Novelle, 
die auch für den Rechtsbereidl der Bauern
pensionsversidlerung von Bedeutung sind. 

Wiederum wurde das bäuerliche Alt
rentenproblem keiner Lösung zugeführt. 
Ende Oktober 1974 gab es 117.757 Bezieher 
einer landwirtschaftlichen Zusmußrente, das 
sind Personen, die vor dem Jahre 1971 in 
Pension gegangen sind, oder Hinterbliebene 
nach solchen Personen. Ihre Monatsrente 
betrug durchschnittlich 694,20 S, mit Aus
gleichszulage 1089,85 S. Rund 10 Prozent 
der Zuschußrentner erhalten Renten zwi
schen 301 Sund 450 S monatlich. Fast die 
Hälfte davon, nämlich 45,5 Prozent, bekom
men keine Ausgleichszulage. 

Seit Jahren versuchen Vertreter der 
Bauernsdlaft, die doppelte Benachteiligung 
der Zuschußrentner hinsidltlich Pension und 
Ausgleichszulage zu beseitigen. Ein einheit
liches Pensionsrecht müßte vorsehen: 

die gleiche Pensions bemessung auch für 
Zuschußrentner, so wie das vergleichsweise 

das gleiche Ausgleichszulagenrecht wie 
Bauernpensionisten. Derzeit werden den 
Zuschußrentnem höhere fiktive Ausgedinge
leistungen angerechnet, sodaß die Aus
gleichszulage gekürzt ist. 

Der diesbezüglidle Abänderungsantrag 
der OVP-Abgeordneten Dr. Halder, Anton 
Schlager und Genossen wurde wie schon 
im parlamentarischen Sozialausscb.uß so 
auch im Plenum des Nationalrates von der 
sozialistischen Mehrheit niedergestimmt. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Vor fast 
genau einem Jahr, als es bereits um die
gleiche Altbauernforderung ging, versuchte
der Herr Sozialminister Ing. Häuser in der 
Bundesratssitzung vom 20. Dezember 1973 mit 
einer völlig falschen Behauptung die Bauern
bundforderung zu entkräften und die Alt
bauern zu verunsichern und zu verwirren, 
was überhaupt die Taktik Nummer eins der 
gegenwärtigen Bundesregierung zu sein 
scheint. (Beifall bei der OVP.) Das steno
graphische Protokoll der genannten Bundes
ratssitzung hat die Behauptungen des Sozial
ministers wie folgt wörtlich festgehalten -
lng. Häuser sagte damals-: 

"Aber noch eine Feststellung. Wissen 
Sie, meine sehr geehrten Damen und 
Herren der rechten Seite, wem das 
etwas bringt? Ist Ihnen überhaupt jemals 
zum Bewußtsein gekommen, für welche 
Gruppe Sie sich hier einsetzen? Das sind im 
allgemeinen einige Tausend, vielleicht sind es 
10.000 oder 20.000 der 130.000 Zuschußrenten
empfänger. Die anderen könnten nichts be
kommen, was sie nicht schon jetzt nach dem 
Recht hinsichtlich der Ausgleichszulagenrege
lung haben. Nur jene mit Betrieben von Ein
heitswerten mit 110.000, 120.000 S und darüber 
würden etwas bekommen." 

Reicht die Ausgleichszulage, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, vom Einheits
wert genau bis 110.000, 120.000 S und darüber? 
Diese Ministerfeststellung fehlt doch um 
90 Prozent gegenüber der Wirklichkeit. 

"Nur für sie" - nämlich wie er so meinte: 
für die wenigen größeren Kategorien - "hat 
das eine Bedeutung" - sagte Häuser -, 
"a11e anderen kriegten aus dieser Regelung 
nichts. Das heißt also wieder, daß Sie sich 
ausschließlich für eine Gruppe einsetzen, die 
die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. (Bei
fall bei der SPO.)" 

Herr Sozialminister! - Jetzt ist er weg
gegangen. Trotzdem möchte ich auch die 
Worte an ihn richten: 

für die Altrentner im Bereich der Dienst- Wenn das wahr wäre, was der Herr Sozial
nehmer durdl die 8. ASVG-Novelle im minister damals behauptet hat, dann wäre ja 
Jahre 1960 geregelt wurde, das Ausgleidlszulagenrecb.t für die Zuschuß-
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rentner ohnehin bereits längst weit besser, 
als die Altbauern selber es verlangen' 

Wenn das wahr wäre, was der Herr Sozial
minister gesagt hat, wenn unsere Forderun
gen, wie er behauptet hat, nur einigen Tau
send, vielleicht 10.000 oder 20.000, dienen 
würden, dann hätte ein Bruno Kreisky einer 
solchen "Kleinigkeit" längst zugestimmt. 

Sehr geehrte Damen und Herrenl Das stän
dinge Drängen und die unwiderlegbaren Be
gründungen der Forderungen des Bauern
bundes veranlaßten sc:hließlic:h den Herrn 
Bundeskanzler und den Herrn Sozialminister 
zu einem scheinbaren Einlenken. 

So kam es im Frühjahr 1974 endlich zu 
ernstlichen Gesprächen des Sozialministeriums 
mit Bauemvertretem, und· bis zum Sommer 
zeichnete sich ein Ergebnis ab, das damals 
berechtigterweise hoffen ließ, mit 1. Jän
ner 1975 würde ein erster wenn auch kleiner 
Schritt in Richtung Angleichang des Zuschuß
rentenrechtes an das Bauernpensionsrecht ge
tan werden können. 

Die Freude war aber zu früh und die Ent
täuschung überaus groß, als vor zirka drei 
Monaten nach einer Ministerratssitzung 
Bundeskanzler Dr. Kreisky erklärte, daß 
sozialpolitisc:he Verbesserungen nicht vor dem 
Jahre 1976 in Frage kommen könnten, denn 
das Jahr 1975 sei das sozialistische Sparjahr, 
und da ist für die sozial Bedürftigen kein 
Heller drinnen. 

Von dieser Verzögerung um mindestens ein 
weiteres Jahr werden nicht nur die landwirt
schaftlichen Zuschußrentner, sondern auch 
zahlreic:he andere Pensionisten, ja sogar die 
Kriegsopfer schwerstens betroffen. 

Die im Frühjahr gemachten Hoffnungen der 
Regierung Kreisky wurden im Herbst für 
Hunderttausende Pensionisten und Rentner 
mit einem kurzen Kanzlerwort zunichte ge
macht. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Selbst 
wenn alle Wirtschaftswissenschaftler irren 
sollten, so ist dieses armselige Kanzlerwort 
ein volles Geständnis der Finanzkatastrophe, 
in die unser Staat von Kreisky und seinem 
Team hineinregiert wurde. (Beifall bei· der 
OVP.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Schreiner und Genossen eingebrachte Antrag, 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates betreffend eine 4. Novelle zum 
Bauem-Pensionsversicherungsgesetz Einspruch 
zu erheben, ist genügend unterstützt und steht 
demnach mit zur Verhandlung. 

Weiter zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Tirnthal. Ic:h erteile ihm dieses. 

Bundesrat Tirnthal (SPO): Herr Vorsitzen
derl Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Bei allen Gesetzen, die - zu einem Block. 
zusammengefaßt - nun gemeinsam beraten 
werden, geht es um die soziale Sicherheit 
und um die Erhaltung der Gesundheit im 
weitesten Sinne. 

Seit es Menschen gibt, steht die Sehnsucht 
nach Sic:herheit und Gesundheit im Mittel
punkt ihres Wunsc:hdenkens, wobei vor allem 
für die unselbständig -Beschäftigten, für die 
Arbeitnehmer, diese Sehnsucht jahrhunderte
lang ein Traum geblieben ist. 

Mühsam mußte sich die organisierte Arbeit
nehmerschaft Schritt für Schritt jene Erfolge 
erkämpfen, die zum heutigen Sozialversiche
rungsgebäude in Osterreich geführt haben, in 
dem die Gemeinschaft für den einzelnen ein
tritt und einspringt, wenn er in Not ist. 

Dabei werden keine Gnaden und Geschenke 
verteilt, sondern es besteht Rechtsanspruch 
darauf, im Alter versorgt und bei Krankheit 
betreut zu werden. 

Es waren immer wieder die Sozialisten, die 
für eine umfassende soziale Sicherheit ein
getreten sind, die unentwegt darum gerungen 
haben, die Sozialgesetzgebung in Osterreich 
auf den heutigen Stand voranzutreiben, um 
den uns die meisten Länder dieser Welt be
neiden. 

Meine Damen und Herren I Leider gab es 
etliche Berufsgruppen, die sich jahrzehntelang 
gegen eine Pflichtversicherung gewehrt haben. 
Es war wohl übertriebenes Selbstbewußtsein, 
ich glaube aber mehr noch eine bewußte Irre
leitung durch ihre Interessensvertreter, welche 
die Angehörigen dieser Gruppen zu dieser 
unverständlichen Haltung bewogen haben; So 
hätten wir heute noch keine Bauernkranken
kasse und keine Bauernpensionen, wenn sich 
der Staat nicht bereit erklärt hätte, einen 
großen Teil der Kosten dieser wichtigen 
sozialen Einrichtungen zu übernehmen. (Bei
fall bei der SPO.) 

Erinnern wir uns' doc:h an das Jahr 19631 
(Zwischenruf des Bundesrates S c h r ein er.) 
Noch 1963, Herr Kollege Schreiner (Zwischen
ruf bei der SPO), haben bei einer Abstimmung 
der steirischen Landwirtschaftskammer mehr 
als 70 Prozent der Landwirte gegen die 
Schaffung einer Krankenkasse gestimmt. So 
wenig Verständnis, Herr Kollege Schreiner, 
wußten die Wortführer des OVP-Bauern
bundes bei ihren Mitgliedern für diese, wie 
man heute sieht, so notwendige und so lebens
wichtige Einrichtung zu erwecken! 

Um die Bauernkrankenkasse durchzusetzen, 
hat sic:h der damalige Sozialminister Anton 
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Proksch im Einvernehmen mit der Sozialisti- tet, daß bereits 12 Prozent der Kosten der 
schen Partei bereit erklärt, 50 Prozent der Bauern-Pensionsversicherung von den Steuer-
Kosten zu übernehmen. zahlern getragen werden. 

Im Zuge der Verabschiedung der 31. ASVG
Novelle wurde auch das Bau~rnkranken
kassengesetz novelliert, das nun im Bundes
rat beraten wird. Dabei werden eine Reihe 
von Änderungen durchgeführt, die sich aus 
der 31. ASVG-Novelle ergeben und auch im 
Bauernkrankenkassengesetz ihren Nieder
schlag finden, wobei die sozialistische Fraktion 
jm Bundesrat diesen Anderungen selbstver
ständlich gerne die Zustimmung geben wird. 

Dabei möchte ich aber doch darauf hin
weisen, daß im Jahre 1975 für di~ Bauern
krankenkasse ein Bundesbeitrag von 343 Mil
lionen Schilling gewährt wird. Die bäuerliche 
Unfallversicherung wird einen Bundeszuschuß 
von 103 Millionen Schilling erhalten. 

Gleichzeitig wurde im Nationalrat auch das 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz novel
liert. Auch hier ergeben sich auf Grund der 
31. ASVG-Novelle eine Reihe von Änderun
gen, die für den Rechtsbereich der Bauern
Pensionsversicherung von Bedeutung sind und 
daher ihren Niederschlag finden. 

Auch dieser Novelle, meine Damen und 
Herren, stimmen wir als Sozialisten gerne zu, 
wobei spezifische Probleme - Herr Kollege 
Schreiner, das müßten Sie doch auch wissen, 
das steht doch in der Erläuterung zur Regie
rungsvorlage - der Bauern-Pensionsversiche
rung in dieser Novelle noch nicht berücksich
tigt sind. Es handelt sich dabei unter anderem 
um die Einführung einer vorzeitigen Alters
pension bei langer Versicherungsdauer, die 
Umwandlung der Zuschußr,enten in Pensionen, 
die Anwendung des Ausgleichszulagenrechtes 
der Bauern-Pensionsversicherung auf diese 
Pensionen und Maßnahmen im Bereich des 
Hilflosenzuschusses, die Neuregelung der 
Rehabilitation und noch eine Reihe anderer 
Fragen, über die noch mit der Interessen
vertretung verhandelt wird. 

Die Regelung dieser Prob1eme, meine 
Damen und Herren, ist einer weiteren Novelle 
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes 
vorbehalten, die noch in der laufenden 
Legislaturperiode dem Parlament zur Be
schlußfassung vorgelegt werden soll. 

Wie aber, Hohes Haus, sieht nun die 
finanzielle Situation bei der Bauern-Pensions
versicherung aus? Die Bundeszuschüsse, die 
1672 Millionen Schilling im Jahre 1974, wer
den im kommenden Jahr 1975 auf 2111 Mil
lionen Schilling ,erhöht. Das ist eine Steige
rung um 539 Millionen Schilling oder um 
~33 Prozent. Dieser gewaltige Zuschuß bedeu-

Auf den immer wieder gehörten Vorwurf -
Herr Kollege Schreiner, Sie haben ihn ja auch 
sehr lautstark vorhin vorgebracht -, daß die 
sozialistische Bundesregierung kein Herz für 
die Zuschußrentner habe, ist zu erwidern, daß 
der Zuschuß zu den AusgJeichszulagen, die 
784 Millionen Schilling im Jahre 1974 be
tragen, im kommenden Jahr auf 1024 Millionen 
Schilling aufgestockt wird. Dies ist eine Stei
gerung um 240 Mi1lionen Schilling oder um 
30 Prozent. 

Insgesamt wird die Sozialversicherung der 
Bauern 3581 Millionen Schilling im Jahre 1975 
an Bundeszuschüssen erhalten. Weiters kom
men den bäuerlichen Familien durch Familien
und Geburtenbeihilfen im Jahre 1975 noch rund 
2 Milliarden Schilling zugute (Bundesrat 
P ab s t: Das kriegen alle!), denen lediglich 
78 Millionen Schilling an bäuerlichen Leistun
gen gegenüberstehen, Herr Kollege Pabst. 
2 Milliarden Schilling zu 78 Millionen Schil
lingl (Weitere Zwischenrufe bei der OVP.) 

Meine Damen und Herren! Und da will 
man uns einreden, daß diese Riesenbeträge, 
welche die sozialistische Bundesregierung der 
bäuerlichen Sozialversicherung zuwendet, 
~eine wesentliChe Verbesserung der Lebens
haltung unserer Bauern bedeutet! Wir Sozia
listen behaupten, daß der Lebensstandard der 
bäuerlichen Bevölkerung durch diese Zu
schüsse sehr wohl und sehr wesentlich positiv 
beeinflußt wird. 

Wer dies nicht glaubt, den bitte iCh jetzt 
mitzurechnen. (Bundesrat Sc h r ein e r: Das 
sind doch keine sozialistischen Verdienste/) 
Herr Kollege Schreiner! Die Sozialisten haben 
das gemacht! (Bundesrat Sc h r ein e r: Das 
war alles längst vorher in den gesetzlichen 
Grundlagen verankert, daß es etappenweise 
eingeführt werden muß! Sie können doch 
für die Bauern keine Ausnahmegesetze schaf
fen! - Gegenrufe bei der 8Pt); Eben!) Herr 
Kollege Schreiner! Statt hier zwischenzurufen, 
ersuche ich Sie: Bitte, rechnen Sie mit. Sie 
können das ja dann widerlegen. 

Laut amtliCher Statistik gibt es in Osterreich 
214.000 Voll- und Zuerwerbsbetriebe. Die von 
mir vorhin angeführten Beträge machen -
ohne freie SChulfahrten und ohne kostenlose 
Schulbücher - 5481 Millionen Schilling aus. 
Teilt man nun diese Summe durCh 214.000, 
so entfallen auf jeden Betrieb, also auf jede 
Familie, mehr als 25.000 S pro Jahr. Angesichts 
dieser Zahlen kann man wohl nur von Dema
gogie sprechen (Bundesrat He i n z i n ger: 
Oder von Milchmädchenrechnung!), wenn man 
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immer noch behauptet, Kollege Heinzinger, betrug der Grundbetrag noch immer 220 S. 
daß die Regierung für die Bauernschaft nichts (Zwischenruf des Bundesrates Pa b s t.) Die 
tue. (Beifall bei der SPO.) Erhöhung war sage und schreibe Null Schil

Meine Damen und Herren! Dazu kommen 
ja noch die zahlreichen Förderungsmaßnahmell 
der LandwirtsChaft im Rahmen des Agrarbud
gets, wobei vor allem auf die Erhöhung der 
Mittel im Grünen Plan einschließlich der Berg
bauernhilfe von 1080 Millionen Schilling im 
Jahr 1974 auf 1339 Millionen Schilling im 
Jahr 1975 hingewiesen sei. (Bundesrat 
Sc h r ein er: Der Grüne Plan liegt unter der 
Inflationsrate!) Diese Erhöhung ist doch weit
aus größer, mei~e Damen und Herren und 
Herr Kollege Schreiner, als die Inflationsrate. 

Dazu kommen auCh noch, Herr Kollege 
Schreiner, die sogenannten Preisstützungen 
und Subventionen, für die im kommenden 
Jahr nmd 2700 Millionen Schilling veran
schlagt sind (Bundesrat Sc h r ein e r: Für die 
ganze Bevölkerung! Das kommt allen zugute!), 
wobei den Löwenanteil, Herr Kollege SChrei
ner, . die MilChwirtsChaft mit 1900 Millionen 
SChilling erhält. (Bundesrat Dr. S kot ton: 
Warum haben Sie denn so eine Angst, daß 
die Marktordnungsgesetze auslaufen könn
ten? - Gegenrufe bei der öVP.) Insgesamt, 
meine Damen und Herren, werden 1975 aus 
Steuergeldern für die LandwirtsChaft mehr als 
10 Milliarden Schilling aufgewendet I Es gibt 
keinen Berufsstand in asterreich, der so viel 
aus Steuermitteln erhält. 

Das ist die Wahrheit (Bundesrat Pa b s t: 
Das ist gemein!), so ist die Situation I (Bundes
rat Ing. M ade r: Was jetzt gesagt wurde, 
ist sehr wesentlich! Nicht böse sein, wenn man 
solche Dinge zitiert!) 

Herr Kollege Mader! Hätte die OVP, die 
ja von 1966 bis 1970 allein regiert hat (Bundes
rat Sc h r ein e r: Es gab stabile Preise!), und 
deren Wortführer - Sie, Herr Kollege 
Schreiner, sind einer - heute die sozialistisChe 
Bundesregierung so gehässig kritisieren, auch 
nur annähernd - annäherndl - so viele 
Leistungen für die bäuerliche Sozialversiche
rung erbracht; so wäre die von Ihnen so be
klagte Armut am Land bereits weitgehend 
abgebaut. Aber damals - ich habe es hier 
schon einmal gesagt und wiederhole es noCh 
einmal (Bundesrat Pa b s t: Es wird aber des
wegen nicht besser!) - herrschte in OsterreiCh 
soziale Funkstille, soziale Funkstille auch bei 
den Bauern. 

Und dazu ein Beispiel betreffend die Ent
wicklung der Zuschußrenten. 

1965 betrug der Grundbetrag 220 S. Dann 
kam die OVP-Alleinregierung und wirkte 
wirklich "segensreich" - das Wort "segens
reich" unter Anführungszeichen -, denn 1969 

ling. 

Die durchschnittliche Zuschußrente betrug 
233 S im Jahre 1965 und 307 S im Jahre 1969. 
In dieser Zeit ist eine Erhöhung um 74 S oder 
31 Prozent eingetreten. 1974 aber, meine 
Damen und Herren von der rechten Seite, 
betrug die Grundrente 507 S, und die durch
sChnittliche ZusChußrente - betrug 696 S. 
(Bundesrat Ing. M ade r: Vergleichen Sie die 
Inflationsrate!) 

Seit die Sozialisten die OVP-Alleinregie
lung abgelöst haben, sind die Zuschußrenten 
um 126 Prozent gestiegen. Das ist die Wirk
lichkeit. (Bundesrat S c h r ein e r: Das ist 
doch das OVP-Gesetz 1969!) So wenig, Herr 
Kollege Schreiner, hat die OVP, als sie allein 
regierte, für die Bauern, für ihre Bauern übrig 
gehabt. (Bundesrat Sc h r ein e r: Natürlich 
haben Sie das Gesetz nicht mit Ihrer Mehrheit 
aufgehoben! Das hätte uns noch gefehlt/ Ich 
hätte Ihnen auch das zugetrautl) 

Meine Damen und Herren! Diese Feststel
lung muß einmal getroffen werden, um die 
Dinge ins rechte Lot zu bringen (Bundesrat 
lng. M ade r: Ins linke Lotl) und die Vor
würfe der OVP-Schreibtischbauern dahin zu 
verweisen, wohin sie gehören: ins Reich des 
Spekulierens mit der Unwissenheit jener, die 
es betrifft. Wenn es heute überhaupt noch 
Zuschußrentner gibt, dann verdanken sie es 
jener OVP-Bauernführung, die in den frühen 
fünfziger Jahren, als die Sozialisten auf eine 
umfassende Altersversorgung drängten, immer 
dagegen waren und nur ein stetes Nein zur 
Antwort hatten. 

Für uns ist interessant, Herr Kollege 
Schreiner: Trotz dieser eindeutigen Sachlage 
haben Sie im Namen Ihrer Fraktion den An
trag gestallt, gegen die 4. Bauern-Pensionsver
siCherungsnovelle Einspruch zu erheben. Ich 
glaube, ich überlasse es allen hier Anwesen
den, darüber zu entscheiden, ob das nicht 
SCheinheiligkeit zur Potenz ist. (Bundesrat 
lng. M ade r: Das ist eine Frechheit zur 
Potenz!) 

Ich aber, Herr Kollege Schreiner, stelle jetzt 
folgenden Antrag: 

Antrag 

der Bundesräte Tirnthal, Schipani, Berger 
und Genossen zum Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 28. November 1974 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz geän
dert wird (4. Novelle zum Bauern-Pensions
versiCherungsgesetz) . 
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Tlrnthal 
Die unterzeichneten Bundesräte stellen 

den nachstehenden Antrag: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates vom 28. November 1974 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetz geändert wird 
(4. Novelle, zum Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetz), wird kein Einspruch erhoben. 

Ich darf dem Herrn Vorsitzenden diesen 
Antrag schriftlich überneichen. 

Abschließend, meine Damen und Herren, 
möchte ich sagen: Die vorliegenden Sozial
gesetze bringen einen weiteren sozialen Fort
schritt in unserer Republik Osterreich. Im 
Kampf gegen die Armut in Stadt und Land 
bringt die 31. ASVG-Novelle für die Bezieher 
von KleinstpensionenErhöhungen, die weit 
über die Dynamikverbesserungen hinaus
gehen. 

Wir Sozialisten waren und sind immer 
bereit, den sozial Schwächeren zu helfen. Auch 
bei der bäuerlichen Sozialversicherung wird 
es weitere Reformen geben. 

Wir Sozialisten werden diese Sozialpolitik 
fortsetzen. Ich möchte aber noch eines dazu 
sagen: Wir warnen aber davor, auf Kosten 
der Arbeitslosigkeit Stabilitätspolitik zu be
treiben, wie man es aus dem Munde von OVP
Spitzenfunktionären öfters hört. (Bundesrat 
He i n z i n ger: Unterstellung! - Bundesrat 
Sc h re i ne r: Namen! - Bundesrat Doktor 
S kot ton: Mitterer!) Denn dadurch, meine 
Damen und Herren, würde die soziale Sicher
heit in Osterreich gefährdet. Es würde zu 
Mindereinnahmen in der Sozialversicherung 
kommen, und die DraufzahIer wären vor allem 
die Rentner und Pensionisten in allen Berufs
gruppen. Deshalb muß die Erhaltung der Voll
beschäftigung auch in Zukunft absoluten Vor
rang haben. Ich danke für Ihre Aufmerksam
keit. (Beifall bei der SPo.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Tirnthalund Genossen eingebrachte Antrag, 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates betreffend die 4. Novelle zum 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz keinen 
Einspruch zu erheben, ist genügend unterstützt 
und steht demnach mit zur Verhandlung. 

Zum Wort gemeldet hat sich weiter Herr 
Bundesrat DDr. Pitschmann. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat DDr. Pitsdunann (OVP) : Herr 
Vorsitzender I Meine sehr geschätzten Damen 
und Herren! Inhaltlich, meritorisch sind sämt
liche Sozialregierungsvorlagen von heute 
recht bescheiden. Es ist im großen und ganzen 
nur ein Schritt, ein Novellismusschritt, also 
eine Art von Bindeglied, Lückenbüßer zwischen 

Versprechungen und Wahrheit. Dies ist keine 
Erfindung des Oppositionssprechers, sondern 
die Regierungsvorlage selbst straft die Schluß
worte des Vorredners Tirnthal Lügen. Mit 
folgenden Worten, das wiederholt sich prak
tisch in allen Sozialgesetzen von heute: 

"Der vorliegende Entwurf einer 31. Novelle 
zum Allgemeinen Sm:ial versicherungsgesetz 
enthält neben formalen Anpassungen an das 
Fortschreiten der Rechtsentwicklung in ande
ren Bereichen des Verwaltungsrechtes und der 
Bereinigung verschiedener im Zuge der prak
tischen Handhabung des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes inzwischen aufgetrete
nen Unstimmigkeiten nur solche Änderungen, 
deren Wirksamwerden am 1. Jänner 1975 
unumgänglich notwendig ist, wie insbesondere 
die Neufestsetzung der Ausgleichszulagen
richtsätze und die Regelungen im Zusammen
hang mit dem Inkrafttreten des Strafgesetz
buches und des Zivildienstgesetzes. Dies aus 
der Erwägung, daß das Arbeitsprogramm des 
Nationalrates in der Zeit bis zum Jahresende 
bereits derart umfangreich ist, daß eine zusätz
liche Erweiterung mit meritorisch bedeut
samen Materien nur im unumgänglich not
wendigen Ausmaß vorgenommen werden 
sollte." 

Also es steht etwas ganz anderes, als Kol
lege Tirnthal zum Schluß sagte, in den Erläu
terungen der Regierungsvorlage. 

Auf der Stre<k.e geblieben und noch länger 
warten müssen hoffentlich vorüber
gehend - die chronisch Kranken, die mitver
sicherten Familienangehörigen bei Rehabili
tationen, also praktisch die Ärmsten der 
Armen. 

Im übrigen - schade, daß der Herr Sozial
minister nicht mehr da ist -,- wäre es nun, 
glaube ich, wirklich hoch an der Zeit, daß die 
längst überfälligen Ruhensbestimmungen in 
den Dauerruhestand gesetzt werden würden. 
Die Hilflosenzulagen-Bedürftigen sind auch 
dringend auf eine Neuregelung angewiesen. 
Auf der Stre<k.e geblieben sind allerdings weit
gehend auch die alten sozial schwachen Ge
werbetreibenden. 

Leider Gottes ist auch durch diese Novelle 
ganz und gar nicht geglückt, die Kluft zwi
schen Arbeitnehmern und Arbeitnehmern be
züglich soziale Chancengleichheit merklich 
kleiner zu machen. Das betrifft sowohl die 
gewerblichen als auch die bäuerlichen Selb
ständigenberufe. Beide haben gemeinsam eine 
Verminderung des Versichertenstandes und 
ein Anwachsen des Pensionistenstandes, eine 
Folge der Altersschichtung in diesen beiden 
Selbständigenberufsständen, wobei ja weit
gehend - leider Gottes sehr zum Nachteil, 
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ich glaube, der ganzen Gesellschaft in Oster- ist allein durch das Wanderversicherungsver
reich - festzustellen ist, daß immer weniger fahren weitgehend ein Ausgleich geschaffen 
Kinder von Unternehmern und vor allem von worden. 
Bauern bereit sind, den Betrieb weiter zu füh-
ren. 

An diesem Tatbestand: immer weniger 
Selbständige, gibt es Leute, die glauben, Ihr 
klassenkämpferisches Mütchen emotionell 
kühlen zu können. Sie bezeichnen es mehr 
oder weniger als Sieg, daß die Unternehmer
schaft, die Selbständigen immer weniger wer
den. Darauf aufbauend, daraus folgernd kon
struieren Sie dann eine Subvention der Selb
ständigen durch die Unselbständigen im 
sozialen Bereich. Selbstverständlich wird man 
überall und immer ja zu StrukturVierbesserun
gen sowohl in der gewerblichen als auch in der 
bäuerlichen Wirtschaft sagen müssen. 

Aber eine Konzentration der Betriebe hat 
natürlich eine gegenläufige Bewegung in den 
Versicherten- und Pensionistenständen zur 
Folge. Durch den Nachwuchsmangel in den 
Bereichen der Selbständigen fehlen die guten 
Risken der jungen Versicherten, was sowohl 
in der Pensions- als auch in der Krankenver
sicherung böse Folgen finanzieller Art hat. 

Daher haben es die Sozialversicherungs
anstalten der Selbständigen von vornherein 
viel schwerer, eine viel ungünstigere Aus
gangsposition bei der Lösung der Finanzie
rungsfragen. 

Dazu kommt noch eine weitere Verschlech
terung dadurch, daß der letzte Versicherungs
träger über die Wanderversicherung Ansprü
dJ.e für Versicherungs zeiten zu decken hat, 
die aus unselbständigen Beschäftigungen her
rühren. Es ist doch im allgemeinen so, daß 
erst nadJ. einer gewissen Unselbständigen
tätigkeit ein Osterreicher selbständig wird und 
für die ganzen früheren VersidJ.erungszeiten. 
die Beiträge bei der Unselbständigenversiche
rungsanstalt bezahlte. Die Selbständigenver
sidJ.erungsanstalt hat dann schlußendlidJ. aber 
vollkommen allein die Pensionsmittel aufzu
bringen. 

Das ist eben die Folge einer Rationalisie
rung im Wanderversicherungsverfahren, zu 
der man ja sagen muß, aber dabei nicht über
sehen darf, daß finanziell gesehen dadurch 
der Selbständige praktisch den Unselbstän
digen subventioniert. 

BetradJ.tet man den aus der Wander
versicherung resultierenden Bedarf an Geld
mitteln, so kann man - auch wenn das noch 
so ungern gehört wird - nicht behaupten, 
daß die Unselbständigen die Selbständigen
versidJ.erung mitfinanzieren. Ich glaube, hier 

Seit dem Jahre 1973 wird in der gewerb
lichen Pensionsversicherung die Praxis geübt, 
ein Drittel Direktbeiträge, ein Drittel Gewerbe
steueraufkommen und ein Drittel Bundes
zuschuß. Die Praxis hat nun gezeigt, daß die 
Anteile aus den direkten Beträgen und aus 
dem Gewerbesteueraufkommen, das ja allein 
aus der gewerblichen Wirtschaft resultiert, die 
Bundeszuschüsse überwiegen. 

Im Rahmen der Gewerbe- und Pensionsver
sicherung, das muß auch gesagt werden, 
werden rund eineinviertel Milliarden Schilling 
aus dem Gewerbesteueraufkommen für die Ab
deckung der Pensionslasten bereitgestellt. 

Die gewerbliche Krankenversicherung müs
sen die Unternehmer trotz der sehr ungünsti
gen Altersstruktur im wesentlichen allein 
finanzieren, daher natürlich auch die merklich 
höheren Beitragsbelastungen bei den Selb
ständigen im Vergleich zu den Unselbständi
gen. 

Die Finanzierung der gewerblichen Kran
kenversidJ.erung ist ganz sidJ.erlich der Ver
besserung bedürftig. Das Jonglieren mit Zah
len und Ziffern ist in Osterreich ein beson
ders beliebtes GesellsdJ.afts- - politisches -
Spiel. 

Statistiken haben das Image der Unfehlbar
keit, auch wenn man noch so viel Schindluder 
damit betreiben kann und gelegentlich be
treibt. 

Die Behauptung beispielsweise, daß im 
Jahre 1973 die Unternehmer für eine 18pro
zentige Einkommensmehrung praktisch eine 
Gewinnexplosion über sich ergehen lassen 
konnten, hat sicherlich nicht wenige Neidkom
plexe in Osterreicb geweckt. Aber gerade die
ses Beispiel ist typisch, wie man gesellschafts
politisch mit Statistiken manipulieren kann. 

Im Jahre 1973 wurde die Mehrwertsteuer 
eingeführt, womit die bisherige Erstellungs
form der Volkseinkommensrechnung über den 
Haufen geworfen wurde. Vom betriebswirt
schaftliehen Gewinn waren die Erfolgszahlen 
weiter als bisher entfernt. Zur Fehlrechnung 
trug bei: die Vorratsentlastungsbeiträge wur
den dem Unternehmergewinn vennehrend an
gerechnet, mit Courage zur Manipulation der 
Statistik wurde übersehen, daß dem Zugang 
am Forderungskonto ein gleich hoher Abgang 
am Lagerkonto gegenüberstand. Berücksich
tigt man diesen Tatbestand, so beträgt der 
Unternehmergewinn, die Einkommenssteige-
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rung im Jahre 1973 fünf Prozent, also doch 
merklich :wenig,er, a'lsa11ein die GeMentwer
tung betrug. 

Für die endgültige Volkseinkommensrech
nung 1973 wird ein Rechenmodell angewendet 
werden müssen, das den geänderten Gegeben
heiten voll entspricht. 

Man sollte sich doch an das Statistische Zen
tralamt halten, das erklärt, daß die vorläufige 
Schätzung des Volkseinkommens 1973 für Ver
teilungsanalysen völlig ungeeignet ist. 

Wenn der Herr Sozialminister seine nicht 
immer freundliche Sozialpolitik für die Unter
nehmer wieder einmal mit den stark steigen
den Unternehmergewinnen oder, wie Kollege 
Tirnthal es macht, die ganzen Subventionen 
auf dem Ernährungssektor für die Bevölke
rung praktisch als total bäuerliches Zusatzein
kommen bezeichnet, dann böten sich beiden 
neue Möglichkeiten an, einen anderen Mani
pulator zu finden. 

sei Dank. für die Gattin beitragsfrei. Von 
120.000 Gewerbepensionisten sind 28.000 ohne 
jegliche Krankenversicherung gesetzlicher 
Art, weil die aktiven Unternehmer in den 
Innungen und Gremien bei Urabstimmungen. 
gege!}. eine soziale Krankenkasse waren und 
eben zum Teil bei der Gebietskrankenkasse
bleiben wollen oder überhaupt frei bleiben. 
wollten. 

Man kann nun sagen: Ja, das geschieht 
ihnen recht! Aber man kann auch jetzt nicht 
die älteren Leute, das sind 28.000, dieses 
so:zialen Schutzes vollkommen entbehren las
sen, während die anderen Gewerbepensioni
s'ten - 92.000 - zu ihren Pensionen einen 
10,Sprozentigen Zuschlag für die Krankenver
sicherung erhalten. Das sind im kommenden 
Jahr rund 180 Millionen Schilling. Also-
92.000 Gewerbepensionisten bekommen prak
tisdt 180 Millionen Bundeszuschuß, während' 
28.000 Gewerbepensionisten völlig leer aus
gehen. 

Nach einer Prognose ist für das Jahr 1974 Diese, ich glaube, größte derzeitige soziale 
eine Lohn- und Gehaltssumme um rund 17 Pro- Diskrepanz in einem engeren gesellschaft
zent zu erwarten, während die Unternehmer- lichen Bereich sollte doch möglichst bald der 
einkommen nach dieser Prognose nur um zwei Vergangenheit anheimgegeben werden. 
Prozent steigen werden. Aber solche Voraus
sagen - sie müssen natürlich auch nicht ein
treten - passen nicht in das Häuser-Häus
chen vom Ausgebeuteten und vom Ausbeuter. 

Die Wirtschaft Osterreichs war immer bereit, 
am sozialen Fortschritt mitzuarbeiten und 
dafür auch große Opfer zu bringen. Bei Sozial
offensiven denkt der Herr Sozialminister 
offenbar nicht immer auch an die breite Masse 
der kleinen Unselbständigen. Er übersieht, daß 
ein nicht geringer Teil an der Grenze des 
Existenzminimums marschiert. Sein zynischer 
Kommentar war typisch. Wenn so ein Ge
werbetreibender, so sagte er einmal, nicht 
mehr verdient als ein Hilfsarbeiter, dann soll 
er eben aufhören. Ich glaube, die Zeit ist jetzt 
schon angebrochen, wo gerade alte Leute froh 
sind, wenn es um die Ecke noch einen klei
nen Kaufmann gibt, der die Nahrungsmittel
sorgen der alten Leute im Einkauf zu decken 
vermag. 

Verbesserungen in der Pensions- und Kran
kenversidterung sind notwendig, um den 
Unternehmen, die aus den verschiedensten 
Gründen nidtt mehr in der Lage sind, für die 
materiellen Bedürfnisse vor allem bei Alter 
oder Krankheit aus eigenem vorzusorgen, eine 
Existenzgrundlage zu schaffen. 

Nur einige Benadtteiligungen im sozialen 
Bereidt für die Unternehmer. Der Unterneh
mer muß bezüglich Krankenversicherung für 
seine Gattin einen 50prozentigen Zuschlag 
zahlen. Nur der Gewerbepensionist ist Gott 

Außerdem sollte man schon aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfadtung in der Wander-· 
versicherung dazu übergehen, bei der Ge-· 
werbepension denselben Zeitraum, denselben 
Leistungsbemessungszeitraum, also auch die 
letzten fünf Jahre und nidtt so wie derzeit 
die letzten zehn Jahre heranzuziehen. Das 
würde im Jahresdurchschnitt nur rund elf Mil-· 
lionen Sdtilling kosten. 

Es ist auch wirklich nicht verständlich, daß 
nur bei den Selbständigen die Erwerbsunfähig
keitspension an eine Altersgrenze gebunden 
ist - derzeit an 55 Jahre bei Frauen und bei 
Männern -, während es nach dem ASVG 
bekannterweise keinerlei Altersgrenze gibt. 
Ganz abgesehen davon, daß es bei der Unter
nehmerpensionsversicherung keine Berufs
unfähigkeitsrente oder -pension, sondern nur 
eine Erwerbsunfähigkeitspension gibt. 

Die Einkaufsmöglidtkeiten für die mittätig~ 
Ehegattin hätte man deswegen schon einfüh-· 
ren sollen, weil eben durch die Einkommen-' 
steuergesetznovelle für die mittätige Ehe
gattin nicht mehr ein Steuerfreibetrag gege
ben ist und daher der Unternehmer genötigt 
war, entweder mit der Gattin eine Gesell
schaft zu gründen oder dieselbe in ein Ange
stelltenverhältnis zu nehmen. Wenn nun diese 
Frau älteren Datums ist, zahlt sie praktisch 
ihre Pensionsversicherungsbeiträge vollkom
men leer, ohne Effekt. Ich glaube, das sollte 
man einem Berufsstand, der so viel arbeiten 
muß, wohl auch nicht mehr zumuten. 
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Die 23. GSPVG-Novelle und die 31. ASVG

Novelle brachten für die Selbständigen mehr 
oder weniger leider Gottes nur Enttäuschun
gen. Durch den Einspruch der Arbeiterkammer 
wurde fast alles herausgestrichen, was zur 
Verbesserung der Selbständigenpensiol} bei
getragen hätte, was sogar vom Sozialminister 
in den Regierungsentwurf, der zur Begutach
tung ausgesendet war, eingebaut wurde. Es 
handelt sich, wie ich schon sagte, um die Ein
kaufsmöglichkeit der mittätigen Ehegattin in 
das Pensionsrecht, um die Benachteiligung 
hinsichtlich der Pensionsbemessungszeiträume 
und um die Erwerbsunfähigkeitspension. Hier 
mußte man sich wirklich mit Recht fragen: Ist 
unser versierter Sozialminister ein Gefange
ner der Arbeiterkammer, weil diese in der 
Lage ist, die von ihm selbst als notwendig 
anerkannten neuen sozialen Errungenschaften 
für die Unternehmerschaft herausstreichen zu 
lassen? 

Bemerkenswert - und dafür möchte ich 
Danke schön sagen - ist, daß also auch in 
der gewerblichen Versicherung die Gesunden
untersuchung vollkommen kostenlos erfolgt 
und das bezüglich Beitragsbemessungsgrund
lage, das heißt natürlich auch in Auswirkung 
auf die Pension, eine gewisse Verbesserung 
eingetreten ist dahin gehend, daß der 20pro
zentige Investitionsfreibetrag für Anschaf
fungs- und Herstellungskosten bestimmter 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens künf
tighin bei der Beitragsbemessung herange
zogen werden kann, obwohl diese Beträge ja 
steuermindernd sind. 

Die Bitte an den Herrn Sozialminister lau
tet dahin gehend: Vergessen Sie die Meister, 
die Kleinkaufleute um die Ecke nicht! Ohne 
Baumeister keine Häuser, ohne Unternehmer 
zu wenig Mittel für Sozial-"Häuser"! Ich 
könnte vielleicht noch Sozial-"Häuser"-Bau 
dazusagen. Es darf künftighin auf dem Weg 
zur Chancengleichheit nicht mehr solche 
Lücken geben, die die Selbständigen praktisch 
ausnahmslos zu kurz kommen lassen. Auch 
hier Chancengleichheit für alle! (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich Herr Bun
desrat Berger gemeldet. Ich erteile ihm die
ses. 

Bundesrat Berger (SPO): Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrter Herr Vizekanzlerl Hoher Bun
desrat! Bevor ich mit meinen Ausführungen 
beginne, gestatten Sie mir, daß ich auf einige 
Bemerkungen des Kollegen Schreiner und des 
Herrn Dr. Pitschmann eingehe. 

Der Herr Abgeordnete Schreiner hat den 
.Abgeordneten Schlager zitiert. Ich werde in 
.meinen Ausführungen noch zwei andere OVP-

Spitzenpolitiker zitieren, und Sie werden 
daran die Doppelzüngigkeit der OVP erkennen 
können. 

Zum "sozialen Sparjahr" selbst wäre zu 
sagen, daß ein Vergleich mit den Jahren 1969 
bis 1913 ergibt, daß sich unter einer sozialisti
schen Bundesregierung die durchschnittlichen 
Zuschußrenten ·ohne Ausgleichszulage verdop
pelt und mit den Ausgleichszulagen auf das 
Dreifache erhöht haben. (Beifall bei der SPO. 
- Bundesrat Sc h r ein er: Auf Grund des 
OVP-Gesetzes von 19691 Frau Rehor!) Die Dif
ferenzen zwischen dem Ausgleichszulagen
recht, meine sehr geehrten Damen und Herren 
der OVP, der Bauernpensionisten und Zu
schußrentner liegt nicht in einem Versäumnis 
der Regierung, sondern an der Rechtspraxis, 
die Sie 1969 festgelegt haben. 

Zum Herrn Dr. Pitschmann wäre vielleicht 
zu sagen, daß für uns Sozialisten die Anhe
bung der Ausgleichszulagenrichtsätze bei den 
selbständig Erwerbstätigen eine Herzensange
legenheit ist; er stellt hier die Behauptung 
auf, daß es eigentlich nur eine Revidierung 
des Gesetzes durch den Gesetzesgeber ist oder 
eine Angleichung. 

Herr Abgeordneter Halder hat ja in seinen 
Ausführungen im Nationalrat auch auf die 
Höhe der Richtsätze hingewiesen und hat 
festgestellt, daß die Pensionen der selbständig 
Erwerbstätigen, das heißt der Gewerbe- und 
Handelstreibenden in Osterreich, im Durch
schnitt dieselbe Höhe erreichen, 2911 S, wie die 
der unselbständig Erwerbstätigen. Das, glaube 
ich, Dr. Pitschmann, sollte man hier auch offen 
sagen und nicht ... (Bundesrat DDr. Pi t s c h
man n: Das stimmt leider Gottes ganz und 
gar nicht! Die Angestelltenpensionen sind 
wesentlich höher!) Dann tut es mir leid, es 
war der Herr Abgeordnete Dr. Halder, der 
dies im Nationalrat behauptet hat. (Bundesrat 
Dr. S kot ton: 1 zu 0/) Also entweder sind 
Sie uninformiert, oder er hat absichtlich etwas 
Falsches gesagt. 

Nun, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, darf ich zu den vorliegenden und zur 
Beratung stehenden Novellen ganz kurz Stel
lung nehmen: zum Gewerblichen Selbstän
digen-Pensionsversicherungsgesetz und zum 
Gewerblichen Selbständigen-Krankenversiche
rungsgesetz. Sie zählen sicherlich nicht zu den 
großen Reformen in der Sozialpolitik, bringen 
aber einen weiteren Fortschritt des Sozial
rechtes unserer Republik. 

Dies ist umso erfreulicher, da durch die 
vorangegangenen Novellen zum GSPVG und 
den Begleitgesetzen eine wesentliche Verbes
serung auf dem Gebiet der Pensionsversiche-

j 
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rung in Kraft gesetzt werden konnte. Dies 
gilt besonders hinsichtlich der Verbesserungen 
des Systems der Pensionsdynamik. 

In den Jahren 1966 bis 1970 wurden alle 
sozialistischen Anträge bezüglich der Verbes
serung der Pensionsdynamik von der OVP
Alleinregierung abgelehnt. Wenn heute die 
OVP so tut, als wäre sie jene Partei, welche 
schon immer für die soziale Sicherheit unserer 
Menschen und im besonderen die der selb
ständig Erwerbstätigen in unserem Lande ein
getreten ist, dann, meine sehr geehrten Damen 
und Herren von der Remten dieses Hauses, 
bitte idl Sie, sich knapp zehn Jahre an eine 
Zeit zurückzuerinnern, in der uns die Vertre
ter des Freien Wirtschaftsverbandes und des 
Arbeitsbauembundes wegen ihrer immer wie
der vorgebradlten Forderungen nadl mehr 
sozialer Sidlerheit - audl für die Selbstän
digen - belädlelt und uns als die bösen Sozis, 
welche jeden und alles verstaatlichen wollen, 
hingestellt haben. An eine Zeit - jetzt kom
men die Zitate, meine sehr geehrten Damen 
und Herren -, in der höchste Spitzenpolitiker 
der OVP folgende Stellungnahmen abgege
ben haben. Ich will nur zwei davon zitieren, 
sie waren beide Burgenländer, zählten aber 
zur Spitze der Osterreidlischen Volkspartei. 

Landesrat Bauer als Landwirtschaftsreferent 
der burgenländischen Landesregierung sagte 
dazu: 

"Idl finde diese Forderung der Sozis für 
lächerlich und undiskutabell Was wollt ihr? 
Wollt ihr, daß unsere Bauern zu Almosen
empfängern des Staates werden? Nehmt zur 
Kenntnis: Soviel Stolz haben unsere Bauern 
noch, daß sie auf diese Erfindung der Sozis: 
verzichten können'" 

Und der Präsident des Wirtschaftsbundes, 
Altlandeshauptmann Wagner, meinte: 

"Gott sei Dank leiden unsere Handels- und 
Gewerbetreibenden noch nicht an der roten 
Rentneritis des Ministers Proksch." 

So, meine Damen und Herren, dachten die 
Vertreter der OVP vor kaum einem Jahrzehnt. 
Heute aber übertreffen sie sich selbst in ihren 
Forderungen, ohne sich Gedanken darüber zu 
machen, woher das Geld für die Erfüllung 
derselben kommen soll. 

Wir Sozialisten, meine Damen und Herren, 
können heute mit Recht und Stolz feststellen, 
daß unser Kampf um eine Besserstellung der 
sozialen Rechte für die selbständig Erwerbs
tätigen in Osterreich von Erfolg gekrönt war. 
Wir stellen aber audl mit Stolz fest, daß heute 
hunderUausende Osterreidler an der roten 
RentIlieritis erkrankt sind, ich stelle sogar die 

Behauptung auf, daß sich diese Krankheit zu 
einer emten Epidemie ausgebreitet hat. Eine 
Epidemie, welche heute für hunderttausende 
Handels- und Gewerbetreibende eine sichere 
ärztliche Versorgung im Krankheitsfall und 
einen sorgenlosen Lebensabend garantiert. 

1975 wird eine Verbesserung der nominellen 
und realen Bezüge der Rentner und Pensioni-· 
sten in einer Weise wirksam werden, wie es 
sie in der Geschichte der Pensionsversime
rung noch nidlt gegeben hat. Die große Steuer
reform, die am 1. Jänner 1975 in Kraft treten 
wird, bringt zusätzli<h wesentliche Verbesse
rungen gerade für die Bezieher von Renten 
und Pensionen. 

Auch die 23. Novelle zum GSPVG enthält 
für die Bezieher von Ausgleichszulagen, also 
die Bezieher der kleinsten Pensionen, Erhö
hungen, die weit über die Pensionsdynamik
erhöhungen hinausgehen. 

Wir Sozialisten waren und sind immer 
bereit, den Kampf gegen die Armut weiter
zuführen und den sozial Schwachen zu helfen. 

Meine Damen und Herren I 40,9 Prozent der 
Pensionisten nadl dem GSPVG sind Aus
gleichszulagenbezieher. Das bedeutet, daß von 
den 120.000 Pensionisten nicht weniger als 
47.934 die Ausgleichszulage beziehen. 

Wenn wir vergleidlen, daß 23 Prozent der 
nach dem ASVG Versidlerten eine Ausgleichs
zulage beziehen, dann wird uns auch der 
strukturbedingte, vor allem aber der gesell
schaftspolitische Wandel, dem die selbständig 
Erwerbstätigen unterworfen waren, verständ
lich. 

Diesen Wandel mußten auch die Vertreter 
des Wirtschaftsbundes zur Kenntnis nehmen. 
Als Folge dessen wurden in den einzelnen 
Gremien der Wirtschaftskammern Urabstim
mungen über den Beitritt zur Selbständigen
krankenversicherung durchgeführt. Heute sind 
bereits über 230.000 Selbständige auf freiwilli
ger Basis in der Gewerblichen Selbständigen
krankenversicherung erlaßt. 

Im Bundesland Kärnten wurde die Urabstim
mung des Kleinhandels mit Lebens- und 
Genußmitteln vom 1. bis 31. Oktober dieses 
Jahres durchgeführt, wobei sich 66,4 Prozent 
der Lebens- und GenußmiUelhändler für einen 
Beitritt ausgesprochen haben. 

Herr Dr. Pitsdlmann, ich glaube, jetzt muß 
ich Ihnen durCh Ihr eigenes Blatt Widerspre
chen. 

Unter die Uberschrift ",Ja' zum GSKVG" 
schreibt das Informationsblatt der gewerb
lichen Wirtschaft: 
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"Der Landesgremialausschuß des Kleinhan

.dels mit Lebens- und Genußmitteln ... kam 

.zu dem einstimmigen Beschluß, über die Ein
beziehung seiner Mitglieder in die Selbstän
digenkrankenversicherung neuerlich eine Ab
stimmung durchzuführen. Dieser Entschluß ist 
umso beachtlicher, als erst Mitte 1913 eine 
Abstimmung durchgeführt wurde. In der Zeit 
vom 1. bis 31. Oktober dieses Jahres fand die 
Abstimmung statt. 66,4 Prozent der Abstim
mungsberechtigten haben mit Ja gestimmt und 
sprachen sich damit für die Einbeziehung in 
die Selbständigenkrankenversicherung aus. 

Dieses Votum ist keine Zufallsmehrheit, 
sondern klar sichtbarer Ausdruck für die Not
wendigkeit sozialen Krankenschutzes durch die 
gesetzliche Selbständigenkrankenversiche
Tung. Da zu erwarten ist, daß der Bundes
minister für soziale Verwaltung in Kürze die 
Einbeziehung in die Selbständigenkrankenver
sicherung durch Verordnung verfügen wird, 
werden die GremialmHglieder des Lebensmit
telkleinhandels in Kärnten, die Pensionisten, 
die dieser Branche entstammen, und ihre bei
tragsfrei anspruchsberechtigten Angehörigen 
unter dem sozialen Krankenschutz stehen. 

Wie wir aus anderen Berufsgruppen nun
mehr hören, sind auch dort Bestrebungen im 
Gange, dem Gedanken neuerlicher Abstim
mungen näherzutreten. Wir glauben, daß das 
Gremium des Lebensmittelkleinhandels in 
Kärnten in diesen Belangen mit bestem Bei
spiel vorangegangen ist." 

Hier finden Sie, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, eine Bestätigung für 
meine Ausführungen. 

Herr Dr. Pitschmann! Sie haben dann 
auch gesagt: Für 92.000 selbständig Erwerbs
tätige werden 180 Millionen Schilling aufge
braucht! (Bundesrat DDr. Pi t sc h man n: Ge
werbepensionisten!) Die anderen 28.000 sind 
eigentlich dieJenigen - bei der Krankenver
sicherung -, die nicht einbezogen sind. Aber 
warum sind sie nicht einbezogen? Es liegt 
sicher nicht an dieser Regierung und auch 
nicht an uns, sondern es liegt an Ihren Kolle
gen, die bei der Urabstimmung dagegenge
stimmt haben. Und wo keine Beiträge bezahlt 
werden, da kann man natürlich auch keine 
Leistung dafür verlangen. Das, glaube ich, ist 
uns allen verständlich. 

Die 23. Novelle zum GSPVG und die 4. No
velle zum GSKVG setzen die Verbesserungen 
der sozialen Sicherheit fort, wie sie von die
ser sozialistischen Regierung herbeigeführt 
wurden und weitergeführt werden: 

Mehrmalige Verbesserung der Pensions
dynamik, 

Erhöhung der Witwenpensionen, 

mehrmalige außerordentlidle Hinaufsetzung 
der Ausgleichszulagenridltsätze, 

verbesserte Pensionsanredmungen, 

Wegfall der. besonderen Ruhensbestimmun
gen bei Witwenpensionistinnen, Pensions
erhöhung bei Aufsdlub der Inanspruch
nahme 

sowie die Einführung von Gesundenunter
suchung-en. 

Wir werden diese Sozialpolitik fortsetzen. 
Wir Sozialisten werden nicht zulassen, daß 
durch Arbeitslosigkeit die soziale Sicherheit 
in Osterreich gefährdet wird. Wer der Arbeits
losigkeit kleinsten Raum geben will, muß 
damit rechnen, von ihr überrollt zu werden. 
Unter der Arbeitslosigkeit könnte das Ge
bäude unserer gesamten Wirtschaft einstürzen. 
Damit würde es aber auch zu Mindereinnah
men in der Sozialversicherung kommen, und 
das könnte eine äußerst gefährliche Entwick
lung für unsere Rentner und Pensionisten zur 
Folge haben. Deshalb wer~en wir die Politik 
der Vollbeschäftigung zum Nutzen der öster
reichischen Wirtschaft im Sinne der sozialen 
Sicherheit weiterführen. 

Weil die vorliegenden Novellen eine wei
tere Verbesserung für Bezieher von Pensionen 
nach dem GSPVG und eine weitgehende 
soziale Sicherheit für die Handels- und 
Gewerbetreibenden Osterreichs beinhalten, 
wird meine Fraktion keinen Einspruch er
heben. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Pabst. Ich erteile ihm dieses. 
(Bundesrat Sc h r ein er: Der Dynamik/aktor 
ist deshalb höher .. . 1 - Lebhafte Heiterkeit 
bei der SPO. - Bundesrat Dr. S kot ton: 
Eine eigene Sitzung/) 

Bundesrat Pabst (OVP): Herr Vorsitzenderl 
Werter Herr Minister! Verehrte Damen und 
Herrenl Herr Kollege Tirnthal spielt sich schon 
des öfteren in diesem Haus als landwirtschaft
licher Fachmann auf. Allerdings muß man 
dazu sagen, daß er von der Landwirtschaft 
eigentlich - wenn er ehrlich ist, muß er mir 
das zugestehen - sehr wenig versteht. 

Es ist schon' eine Zumutung auch diesem 
Haus gegenüber, daß man zum Beispiel Preis
stützungen, Kinderbeihilfen, Schülerfreifahr
ten, Schulbuch und so weiter als Förderungs
mittel der Landwirtschaft in ein Paar Schuhe 
schiebt. (Zwischenrufe bei der SPO.) Timthai 
hat ausdrücklich behauptet, daß es mit den 
Zuschüssen, mit den Preisstützungen, mit der 
Kinderbeihilfe, mit der Familienbeihilfe und 
so weiter über zehn Milliarden Schilling aus
machen würde. Seien Sie nicht unruhig, ich 
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gebe Ihnen die entsprechende Antwort darauf. 
Sie brauchen durchaus nicht unruhig zu wer
den. Lassen Sie mich jetzt reden, Sie können 
dann selbstverständlich auch reden. 

Sie alle wissen doch, daß die Preisstützun
gen doch keine Angelegenheit der Landwirt
sdlaft im besonderen sind. Die dienen genauso, 
im verstärkten Ausmaß selbstverständlich, den 
Konsumenten. Warum reden Sie dann? (Bei
fall bei der OVP.) 

Wenn es eine Tatsache ist, daß ein Bauer 
jetzt, in dieser Zeit, zwei Liter Milch verkau
fen muß, um ein Liter Mineralwasser kaufen 
zu können - meine Verehrten, sprkht das 
nicht eine sehr beredte Sprache? Sie wissen 
doch oder sollten es wissen, und wenn Sie es 
nicht wissen, dann interessieren Sie sich doch 
etwas mehr, daß die Preis stützungen bei But
ter und bei Käse doch in erster Linie auch den 
Konsumenten dienen. Ich hoffe, daß Sie wis
sen, daß zu einem Kilogramm Butter wenig
stens 20 Liter Milch gebraucht werden. Und 
wenn Sie die 20 Liter Milch mit dem Milch
preis, den der Bauer bekommt, multiplizieren, 
dann kommen Sie darauf, daß mit diesem Be
trag nicht einmal die Milch allein be«ahlt 
ist. Ähnlich ist es bei Käse. 

Es ist in diesem Haus schon öfter darüber 
gesprochen worden. Sie müßten es -eigent
lich wissen. Trotzdem stellen Sie immer wie
der Behauptungen auf, daß die Preisstützun
gen ausschließlich der Landwirtschaft zugute 
kommen und der Konsument nur der Zahler 
ist. Das stimmt dom nimt, meine Verehrten. 

Und Tirnthal hat dann geschlossen: Wir 
Sozialisten werden den Kampf gegen die 
Armut weiterführen. 

Jetzt nur eine Frage; beantworten Sie mir 
die, bitte: Gibt es in Osterreich noch eine 
ärmere Gruppe als die landwirtschaftlichen 
Zu schuß rentner? Gibt es nom Ärmere? Es gibt 
niemanden in Osterreich, der im Schnitt 
mit 500 S oder etwas darüber im Monat an 
Zuschußrente erhält. Ärmere Kreise gibt es 
diesbezüglich nicht. Es gibt solche nicht. Das 
ist doch eine Tatsach~. 

Und wenn Sie sagen, das seien Verfahrens
mängel und so weiter, dann muß ich Ihnen 
wirklich auch sagen: Sie hätten jetzt schon 
vier Jahre lang Zeit gehabt und Sie haben es 
auch mehrmals versprochen, hier etwas zu tun. 
Sie haben nichts, fast nichts getan. (Anhal
tende Zwischenrufe bei der SPO.) 

Wenn also, wie früher behauptet wurde, 
74 S Erhöhung· smon 31 Prozent ausmachen, 
dann wissen Sie auch, wieviel der Grundbetrag 
ausmacht. Bitte, polemisieren wir doch hier 
nicht so! (Ironische Heiterkeit bei der SPO.) 

Noch eines - und Sie werden das noch 
zur Kenntnis nehmen -: Ständig, täglich 
Ilimmt die Bevölkerung in der österreichismen 
Landwirtsch.aft ab, und Sie werden mit Ihrer 
Taktik und mit Ihren Vorhaltungen ,noch sehr 
wesentlich dazu beitragen, daß dieser Prozeß 
der Abnahme der landwirtschaftlichen Bevöl
kerung noch sehr forciert wird. Sie brauchen 
nicht mehr lange damit zu spielen! Wenn die 
Situation in der Landwirtschaft so rosig wäre, 
wie es von einzelnen hier behauptet wird, 
warum gehen denn dann so viele weg? 
Warum? Doch. nicht deshalb, weil es ihnen 
gut geht. (Beifall bei der OVP. -"'- Widerspruch 
bei der SPO.) 

Meine Verehrten! Wenn behauptet wird -
und in den Ausführungen des Herrn Kollegen 
Tirnthal ist auch. von der Familienbeihilfe die 
Rede gewesen -, daß gerade die Landwilt~ 
schaft sehr viel an Familienbeihilfen ein
steckt - und in diesen zehn Milliarden Schil
ling sind diese auch drinnen -: Gott sei 
Dank! Und Sie hätten allen Grund dazu, auch 
anzuerkennen, daß in der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung verhältnismäßig noch mehrere 
Kinder da. sind. Ich. glaube, das müßte man 
anerkennen und nicht den Familienbeihilfe
beziehern zum Vorwurf maPlen. Das ist doch. 
falsch! 

Warum sollten die landwirtschaftlichen Kin
der nicht auch. wie alle anderen Kinder in 
Osterreich die Schulbücher haben und die 
Schülerfreifahrten haben? (Beifall bei der 
OVP.) . 

In den zehn Milliarden Schilling sind all 
diese Beträge drinnen, und deshalb rede ich 
dazu. Sie wissen aber ganz genau (anhaltende 
Zwischenrufe bei der SPO) - warum werden 
Sie so unruhig, meine verehrten Damen und 
Herren? -, Sie wissen ganz genau, daß ein 
ganz schöner Prozentsatz von Kindern auf dem 
Land, nicht nur Kinder von Landwirten, son
dern auch andere, die Schülerfahrten durch
aus nicht nützen können, weil gewisse Vor
aussetzungen dafür einfach nicht gegeben 
sind. Werfen Sie doch nicht Preisstützungen, 
Rentenzuschüsse, Kinderbeihilfen und so wei
ter in den Topf der Landwirtschaft hinein, und 
nehmen Sie dies nicht zum Vorhalt. Das ist 
doch wirklich nicht richtig, meine V.erehrten! 
Jeder andere Beruf würde sich sehr dagegen 
wehren, und selbstverständlich auch wir 
Bauern. Auch wir Bauerni 

Und eines noch, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. Sie wissen auch, daß noch 
lange die Zuschüsse des Bundes für die 
Bauernkrankenkasse, Zuschußr-enten und 
Bauernpensionen pro Kopf durchaus nicht die 
Höhe erreicht haben, wie sie bei den ver-
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schiedensten Unselbständigenversicherungen 
gegeben ist. Das ist auch eine Tatsache I (Bei
fall bei der OVP.) 

Sie sagen so oft halbe Wahrheiten' oder nur 
die Hälfte, und dadurch wird es unrichtig. 
Und dem muß endlich widersprochen werden. 
Wenn man aber Ihren frechen Behauptungen, 
die durchaus nicht stichhältig sind, entgegen
tritt, dann werden Sie unruhig, dann vertra
gen Sie das nicht. (Lebhafte Zwischenrufe. bei 
der SPO.) Bitte, nehmen Sie zur Kenntnis, daß 
die österreichische Landwirtschaft in Zukunft 
durchaus kein Almosenempfänger sein wird 
und sein will, sondern, wie ich schon früher 
gesagt habe, die Tendenz groß ist, von der 
Landwirtschaft abzuwandern. Daß Sie, auch 
als Konsument, das dann am meisten bereuen, 
das ist sicher anzunehmen, denn Sie wissen, 
daß zum Beispiel jetzt ein Kilogramm Weizen 
auf dem Weltmarkt bei 5 S kostet. Der Bauer 
in Osterreich bekommt rund 2,70 S. Ähnlich 
ist es bei Zucker und so weiter. Hauen wir die 
österreichische Landwirtschaftspension auf 
diese Art zusammen, dann werden wir sehen, 
wo wir in kurzer Zeit sein werden. Schreiben 
Sie sic:h das ins Stammbuch I (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Seid!. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Seid! (SPO): Verehrter Herr Vor
sitzenderl Verehrter Herr Vizekanzler! Meine 
Damen und Herren! Ich melde mich nur zum 
Punkt 5. Novelle zum BKUVG, also zum 
Beamten-Kranken- und Unfallversicherungs
gesetz zum Wort. Ich hätte mich nicht gemel
det, wenn nicht Kollege Bundesrat Bürkle hier 
in dieser Frage ein Problem aufgezeigt hätte, 
von dem ich glaube, man muß doch etwas dazu 
sagen. 

Es ist völlig richtig, daß es im Rahmen der 
Selbstverwaltung der Versicherungsanstalt der 
öffentlich Bediensteten, dieses Sozialversiche
rungsträgers für drei Bundesländer, und zwar 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
einen gemeinsamen Landesvorstand und natür
lich auch eine gemeinsame Landesgeschäfts
stelle gibt. Das ist aber nicht eine Erfindung 
der Letztzeit, die man erst in den letzten J ah
ren irgendwann gescbaffen hat, sondern diese 
organisatorische Einrichtung besteht, solange 
es diesen Sozialversicherungsträger gibt, und 
zwar seit Beginn der Ersten Republik; dies 
ist nicht irgend etwas Außergewöhnliches. 

Wenn Sie beispielsweise den Organisations
aufbau der örtlichen Zuständigkeit einzelner 
Behörden und Ämter ansehen, dann werden 
Sie auch einige Bundesländer umspannende 
Einrichtungen organisatorischer Art erkennen. 
Es gibt eine Finanzlandesdirektion für Wien, 

Niederösterreich und Burgenland. Es gibt eine 
Post- und Telegraphendirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland. Es gibt ein 
Landesinvalidenamt für Wien, Niederöster
reich und Burgenland. Es gibt also eine Reihe 
von Einrichtungen solcher Art, und man hat 
schon in der Vergangenheit wahrscheinlich 
sehr bewußt diese organisatorische Zusam
menfassung nicht zerschlagen, nic:ht zerteilt 
und klein gemacht, weil man sich überlegt 
hat, daß man mehr Arbeitserfolg, mehr Wir
kungserfolg erzielt und vielleiCht auCh ganz 
besonders Mehrkosten erspart. Ich möchte das 
nur deshalb sagen, daß ~an niCht glaubt, das 
sei etwas Neues, etwas völlig aus der Welt 
Gegriffenes. 

Nun zur Frage der Umorganisierung. Es ist 
richtig, daß aus dem Kreis niederösterreiChi
scher Funktionäre der Wunscb geäußert 
wurde, im Rahmen der Selbstverwaltung des 
Sozialversicherungsträgers Versicherungs
anstalt öffentlich Bediensteter einen eigenen 
Landesvorstand für Wien zu ·errichten. Dieser 
Wunsch ist nicht erst vor kurzem entstanden. 
Er wird auch sChon mehrere Jahre in den ver
schiedensten Kreisen diskutiert, mit pro und 
kontra in allen versc:hiedenen Formen. Ich 
möchte aber sagen, daß selbst zu Ihrer Zeit, 
meine sehr verehrten Damen und Heuen der 
Rechten, als Sie die parlamentarische Mehr
heit und die Alleinregierung gehabt haben, 
diese Forderung diskutiert wurde, aber nicbt 
der leiseste Versuch gemacht wurde, auch nur 
einen Entwurf einer Novelle zum BKUVG zu 
erstellen und diesen Wunsch zu realisieren. 
Ich maße mir kein Urteil an, ob mit Recht 
oder nicht mit Recht. Aber es ist eine Tat
sache, daß man das nicht gemacht hat. 

Und nun zu der Frage: Sind die Nieder
österreicher benachteiligt, weil sie in dieser 
Sozialversicherung in einem gemeinsamen 
Ausschuß mit Wien und dem Burgenland 
zusammengefaßt sind? Ich möchte zuerst ein
mal sagen, daß dieser Sozialversicherungsträ
ger bei weitem nicht zu den großen Sozial
versicherungsträgern gehört. Wenn Sie sich 
eine Aufstellung, eine genaue Statistik her
nehmen, werden Sie sehen, daß er zu den 
kleineren - er gehört bei weitem nicht zu 
den kleinsten - gehört. 

Wenn ich aber jetzt zu dem Problem des 
gemeinsamen Landesvorstandes zurückkehre, 
dann möchte ich sagen, daß innerhalb der 
Selbstverwaltung· dieses Sozialversicherungs
trägers der Vorsitzende dieses Landesvor
standes für die drei Bundesländer aus der 
Dienstnehmerkurie ein niederösterreidlischer 
Funktionär ist, daß der erste Stellvertreter 
des Vorsitzenden von der Dienstgeberkurie 
kommt und immerhin ein ranghöchster Beam-
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ter der niederösterreichischen Landesregierung 
ist. der Landesamtsdirektor von Niederöster
reich. Vor kurzem ist er in den Ruhestand 
getreten. Der zweite stellvertretende Vorsit
zende ist ein Wiener. und zwar mein Kollege 
Bocek. der als Vertreter der Dienstnehmer
kurie diese Funktion erfüllt. Sie können sehen. 
daß Niederösterreich in dieser Einrichtung bei 
weitem nicht benachteiligt ist. 

Nun zu Fragen des Versicherten. denn wir 
sind ja nicht Einrichtungen des Selbstzweckes, 
sondern wir sind Einrichtungen. um Jenen Ver
sicherungsparteien, die dort unfall- und kran
kenversichert sind. mit ihren Mitversicherten 
zu helfen. ICh habe mich in dieser Kranken
versicherung erkundigt. Es gibt keine einzige 
Beschwerde irgendeines Versicherten oder Mit
versicherten. der sich in der Behandlung sei
ner Kranke;n- oder Unfallsfragen benachtei
ligt fühlt. weil es keine eigene Einrichtung 
gibt i es gibt solche Beschwerden nicht. Es hat 
sich noch kein Wiener Versicherter und kein 
Versicherter aus dem Raum Burgenland ge
funden. und es wird sich aus Niederösterr·eich 
sicherlich auch keiner finden. 

Nun möchte ich noch etwas sagen: Die 
Funktionsperiode der letzten Funktion dieser 
Selbstverwaltung ist mit 31. 12. 1973 abge
laufen. Es gibt langwierige Parteienverhand
lungen. und. wie ich erfahren habe. war Kol
lege Gassner bei diesen V.erhandlungen direkt 
dabei. Ich weiß. daß dort verschiedene Punkte 
besprochen wurden - ich will das gar nicht 
bestreiten -. und ich weiß auch. daß man auch 
über diese Frage gesprochen hat. Aber als 
Abschluß kam es zu einem Parteienüberein
kommen. Ich habe es komplett hier mit den 
Unterschriften. Das Parteienübereinkommen 
hat dann ein Ergebnis gebracht. das mit Datum 
21. Dezember 1973 von den beiden Großpar
teien unterzeichnet wurde. Für die Sozialisti
sche Partei trägt es die Unterschrift des Prä
sidenten Benya. für die Osterreichische Volks
partei die Unterschrift des Generalsekretärs 
Dr. Kohlmaier. Ich kann es Ihnen hier lesen 
lassen. wenn es der eine oder andere sehen 
will. Hier ist das Ergebnis drinnen. In diesem 
Ergebnis von Parteienbesprechungen ist der 
Punkt 6 der Punkt. der diesen Sozialversiche
rungsträger. die Versicherungsanstalt öffent
lich Bediensteter, berührt. In diesem Punkt 6 
ist beispielgebend auch etwas drinnen, wo 
ganz genau gefordert wird, daß eine gesetz
liche Änderung herbeizuführen ist. Es war der 
Wunsch der Osterreichischen Volkspartei, das 
heißt also der christlichen Fraktion oder des 
OAAB, in diesem Sozialversicherungsträger 
noch einen dritten Obmannstellvertreter zu 
schaffen; der Wunsch ist im Abkommen reali
siert. Dort heißt es wörtlich: 

"Für die Schaffung der Funktion eines drit
tE:n Obmannstellvert:r:eters (Dienstnehmerver
treter) soll ra schest eine gesetzliche Ände
rung herbeigeführt werden." 

Das ist geschehen. 

Wenn ich jetzt die 5. Novelle zum BKUVG 
behandle, würde ich die darin enthaltenen 
Punkte von meinem Standpunkt aus in drei 
Gruppen teilen: in ,eine Gruppe, in der man 
eine gleichartige Regelung haben will, wie 
man sie bereits in der 31. ASVG-Novelle 
fixiert hat. Das ist ein Spiegelbild, das ist ein 
Ubertragen in das Rechtsgebiet dieses Kran
kenversicherungsträgers. 

Als zweite Gruppe von Fragen würde ich 
jene nehmen, die nur dazu dienen, erstens 
einmal den Personenkreis dieses Krankenver
sicherungsträgers, für den er zuständig werden 
soll, auszuweiten - Sie haben das heute der 
Berichterstattung entnehmen können - und 
zweitens,. um bestimmte textliche Klarstellun
gen herbeizufüh:r:en, um das Gesetz in der 
Praxis Jeimter vollziehen zu können. Das ist 
die zweite Gruppe. 

Die dritte Gruppe bedeutet nichts anderes 
als ein ganz genaues Vollziehen des Parteien
übereinkommens, das vorliegt, das unter
schrieben wurde, um hier all das exakt auf Bei
strich und Punkt genau hineinzutragen. 

Ich bezweifle nicht, daß es Wünsche gibt. 
Es gibt Wüns~e auf Ihrer, es gibt Wünsche 
auf unserer Seite, die nicht in dem Uberein
kommen enthalten sind. Wir stehen zum Be
schluß des Nationalrates vom 28. 11. über 
die 5. Novelle zum Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungs gesetz, die ja im National
rat auch mit Ihren Stimmen beschlossen wurde, 
obwohl der erwähnte Wunsch nicht enthalten 
ist. Meine Fraktion wird daher zum vorlie
genden Gesetzesbeschluß des Nationalrates ja 
sagen. (Beifall bei der SPo') 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Vizekanzler Häuser. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Vize
kanzler Ing. Häuser: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich möchte in Ergänzung 
zu dem, was jetzt Herr Bundesrat Seidl gesagt 
hat, an einem Beispiel darlegen, daß man 
natürlich im Rahmen von Debattenbeiträgen 
manches vorbringen kann, was. wenn ihm 
nicht widersprochen wird, im Raum stehen
bleibt. Das, was hier der Fall war und jetzt 
klargestellt wurde, das würde für eine Fülle 
von Debattenbeiträgen gelten. Ich möchte nur 
sagen: Im kann· nicht auf alle Dinge, die un
richtig dargestellt worden sind, eingehen. 
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Vizekanzler Ing. Häuser 
Ich will Herrn Bundesrat Bürkle hinsichtlich darf ich betonen. Es ist mir bekannt, daß es 

seiner Ausführungen zur 31. ASVG-Novelle solche Einrichtungen der Gebietskörpersdtaf
und zum Ausgleichsfonds sagen: "Kassen wer- ten gibt. Ich denke ganz konkret an das wun
den zur Kassa gebeten." Wenn der Herr derbare Versorgungshaus im Ort Thüringen, 
Staatssekretär außer Dienst meint, daß man wo zwei Ärzte 5000 Menschen versorgen. Dort 
eine Regierungsvorlage um etwas ergänzt, hat die Gemeinde, wie mir bekannt ist, mit 
ohne daß die zuständigen Gremien dazu ihre Unterstützung des Landes - das ist eine Lan
Zustimmung gegeben haben, dann kann das desaufgabe -, aber auch mit weitestgehender 
bitte seine Auffassung sein, meine ist es nicht! Förderung der Vorarlberger Krankenkassa 

Ein Gesetzentwurf wird ausgeschickt, wird 
begutachtet, und die Ergebnisse der Begut
achtung hat man, sofern man sich mit ihnen 
identifiziert, in der Verantwortung als zustän
diger Ressortminister eben zu akzeptieren. 
Deshalb werden solche Dinge dann hineinge
nommen. Ob das jetzt der einen oder der 
anderen Kassa paßt oder nicht paßt, ist dabei 
gegenstandslos, denn es gibt ja Gremien, die 
über den Kassen stehen. (Zwischenruf des 
Bundesrates lng.· M ade r.) Es gibt da einen 
Ausschuß im Hauptverband; das dürften Sie 
'A,rissen! Aber zur Begutachtung ist nichts aus
geschickt. Wir haben daran nicht gedacht -
ich sage es sehr offen -, sondern das war die 
Initiative, die dann gekommen ist. (Bundesrat 
lng . .M ade r: Das ist etwas anderes!) 

diese Einrichtung, um es so allgemein zu 
sagen, geschaffen. 

Dem, meine Damen und Herren, steht nichts 
entgegen I Nur eines steht dem entgegen: daß 
jetzt jemand kommt und sagt: Ich möchte dort 
und dort eine private Ordination errichten, 
du, Krankenkasse, gib mir die Million Schil
ling, damit ich mir das leisten kann! - Dafür 
ist das Geld der Krankenkassa nicht da. Das 
wollte ich klargestellt haben. 

Nun zum Herrn Bundesrat Schreiner. Auch 
da gilt wieder: Man kann viel zitieren. Wenn 
man ein bißehen etwas ausläßt, hat es einen 
völlig anderen Klang. Das gilt für Ihren Par
teifreund Schlager ebenso, wie auch für meine 
Person. (Heiterkeit.) 

Sie hätten nämlich auch das zitieren müs-
Aber da kömate ich viele Dinge erzählen, sen, was Sie laut Seite 9884 des stenographi

diY auch aus anderen Bereieh.en kommen, sehen Protokolls gesagt haben. Da haben Sie 
wobei man eine Initiative entwickelt, zu der nämlich so herumgeredet: . 
man sich bekennt und die man dann ins Ge-
setz einbaut. 

Aber nun zum Grundsätzlichen. Er hat zwar 
sein Bekenntnis zu den Ambulatorien abge
geben. Aber ich darf Ihnen, meine sehr geehr
ten Damen und Herren, den Wortlaut des 
§ 447 (1) d ASVG vorlesen. Da werden Sie 
draufkommen, daß es eine ganz generelle Be
stimmung für aUe Einrichtungen gibt, die zur 
Erfüllung der AufgabE! der Krankenversiche
rungsträger erforderlich sind. Es heißt hier 
nämlich: 

"d) Um einen Beitrag" aus dem Fonds "zur 
Erwerbung, Errichtung oder Erweiterung von 
Einrichtungen" - nicht der Gebietskranken
kasse, sondern "von Einrichtungen"! - "zur 
Früherkennung von Krankheiten ... , zur 
Krankheitsverhütung, zur Krankenbehand
lung, Zahnbehandlung, Anstaltspflege und 
Durdlführung von Maßnahmen der erweiter
ten Heilfürsorge zu leisten, wenn diese Ein
richtungen zur Erfüllung der Aufgaben der 
Krankenversicherungsträger erforderlIch sind." 

Ich wollte jetzt Herrn Bundesrat Bürkle ein 
Kompliment machen, nämlich hinsichtlich der 
Einrichtungen Vorarlbergs, die ich mir ange
sehen habe. Ich konnte feststellen, daß dort 
die Gebietskörperschaften auf dem Gebiete 
der Versorgung der Bevölkerung mit Ärzten 
vielen anderen Ländern weit voraus sind.· Das 

"Herr Häuser als Nationalrat der Opposi
tionspartei, der SPO, griff das positiv auf" -
was vorher Schlager gesagt hat; ich werde 
Ihnen dann noch vorlesen, was er wirklich 
gesagt hat, denn das haben Sie damals auch 
nur so behauptet - "und meinte sinngemäß: 
Was da die Volkspartei jetzt nicht in einem 
gemacht hat, das werden wir - er meinte" -
die interpretieren, was ich meine - "die 
SPO - machen. So sprach Ing. Häuser als 
Nationalrat der Sozialistischen Partei anno 
1969." 

Ihr Abgeordneter Schlager hat am 12. De
zember 1969 in jener Sitzung, in der das 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz beschlos
sen wurde, unter anderem - er hat noch viel 
mehr gesagt - folgendes gesagt: 

"Daß dieses Gesetz auch seine Schwächen 
hat, möchte ich zugeben, und zwar besonders 
im Hinblick darauf, daß bis zum 31. Dezember 
1970 Zuschußrenten ausgegeben werden, daß 
diese Personen weiterhin Zuschußrentner blei
ben und daß erst ab 1. Jänner 1971 die Bauern
pension zum Tragen kommen wird." 

Jetzt ergänze ich das, was da gesagt wor
den ist, noch mit einer von jedem von Ihnen 
nachzulesenden Feststellung im Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetz der OVP aus 1969. 
Da gibt es die sogenannte fünf jährige Vor
schau, die ja bei jedem Gesetz aus fiskalisch,en 
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Vizekanzler Ing. Häuser 
Gründen notwendig ist, und dort werden Sie 
finden, daß es nach der Prognose der OVP
Regierungsvorlage 1915 118.000 Zuschußrent
uer in Osterreich geben wird. Dafür ist ein 
Betrag fixiert. 

Jetzt lade ich Sie ein - ich rechne Ihnen 
das nicht vor -: Dividieren Sie dies·en Be
trag, der dort prognostiziert ist, durch die 
Zahl 118.000, ergänzen Sie das noch um die 
Preissteigerungsrate, die über das durchschnitt
liche Maß hinausgeht - das gebe ich zu -, 
und dann werden Sie feststellen, um wieviel 
mehr in diesen letzten vier Jahren auf diesem 
Gebiet gemacht wurde. Die Preissteigerungen 
waren immer in der Pensionsanpassung drin
nen. 

Aber was wir gemacht haben, ist eine bes
sere Berechnungsgrundlage der sogenannten 
Richtzahl. Das haben wir fixiert. Die haben 
wir zweimal verbessert und außerdem noch 
eine raschere Anpassung und damit eine 
zusätzliche 6prozentige Erhöhung gemacht. 
Allein durch die Verbesserungen der letzten 
vier Jahre plus den 3 Prozent, die am 1. Juli 
1915 kommen, wird dasMehr aus der besseren 
Berechnung für alle Pensionisten die ,,Kleinig
keit" von 5 Milliarden Schilling ausmachen. 
Aber bitte, das können Sie alles nachrechnen. 
Soweit also jetzt zu dieser Darstellung. (Ruf 
bei der SPO: Ist Schreiner nicht da?) Und 
jetzt nur mehr völlige Klarstellungen. 

Herr Bundesrat Schreiner I Ein moralisches 
Recht zuzuerkennen, daß man auch Anspruch 
auf eine Pension hat, wenn man keine Bei
träge bezahlt hat, dazu bin ich gerne bereit, 
wenn man auch die finanzielle Deckung hat 
für alle - für alle, sage ich -, die keinen 
Anspruch auf Pension haben. Ich habe es mir 
herausgesucht - im Rahmen der Volkszäh
lung 1911 -, wie viele Menschen es gibt, die 
65 Jahre alt oder älter sind, wie viele davon 
Haushaltsvorstände sind und wie viele eine 
Pension haben. Die Zahlen sind ja bekannt. 
Es gibt Zehntausende - ich übertreibe jetzt 
nicht -, ja Hunderttausende Menschen, die 
überhaupt keinen Anspruch auf eine Pension 
haben, die ebenso wie auf Grund des alten 
Hausrechtes - wenn ich das so sagen darf -
von ihren Kindern im Alter versorgt werden. 
Daher kann man auch. dann, wenn man sich 
zum Versicherungsprinzip bekennt - und 
dazu bekennen wir uns alle, auch auf Ihrer 
Seite -, nicht sagen, es ist völlig gleichgültig, 
ob er etwas bezahlt hat oder nicht. 

Ganz klarstellen möchte ich folgendes: Nie
mand in der gesamten Sozialversicherung hat 
jemals eine Pension bekommen, ohne daß er 
nich.t vorher mindestens fünf Beitragsjahre -

nicht Versichertenjahre, sondern Beitrags
jahre! - gehabt hat. Soweit also die Fest
stellung. Bei dem wollen wir bleiben. 

Und jetzt zum zweiten. Ich habe gar nich.ts 
dagegen. Das höchste war 1969/10 ein Meß
betrag von 345 Prozent. Der höchste Jahres
beitrag für einen Bauern mit 400.000 S Ein
heitswert, der in die Versich.erung hineinge
kommen ist, hat 3329 S ausgemacht. Dafür hat 
er einen Jahresbeitrag von 550 S bezahlt. Ich 
lade Sie wieder ein, das ist das Höchste mit 
400.000, davon gibt es nur 6000 in ganz Oster
reich, darf ich Ihnen auch. sagen, 6100 und 
etliche laut der Statistik der Volkszählung. 

Und jetzt nehmen Sie dann die rund 4000 S, 
dividieren Sie bitte durch 14, das ist nämlich 
die Berechnungsgrundlage für die Pension, 
dann kommen Sie auf ein Vierzehntel, das 
sind jetzt sehr grob gesprochen 300 S. Von 
diesem Betrag bin ich bereit, jedem die Pen
sion zu geben, jedem von einem Monatsbezug 
zu 300 S Beitragsgrundlage die Pension zu 
geben auf Grund seiner Versicherungszeiten. 
Denn die ist ja bis 25 Jahre nur 50 Prozent. 
Und dann werden Sie daraufkommen, was 
die wirklich mit dem Pauschalbetrag einfach 
und doppelt bekommen. 

Ich darf Ihnen sagen: Die Vorbereitung für 
die nächste Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz-Novelle wird es notwendig machen, die 
Sicherung der bereits vorhandenen Anwart
schaften oder der Beträge, die man jetzt be
kommt, nach der Zuschußrente zu ~egeln. Sie 
vergessen nämlich eines dabei: daß zwei Drit
tel aller Zuschußrentenempfänger Ausgleichs
zulagenbezieher sind. Das wissen Sie doch 
selbst sehr genau, Sie kennen doch die Zah
len, daß die nichts bekommen können. Auch 
dann nicht, wenn ihre Zuschußrente erhöht 
wird, denn dann verringert sich nur die Aus
gleichszulage. Sie verschweigen ganz einfach, 
daß es etwa im Bereich von 35.000 S Einheits
wert - das ist die Beitragsgruppe 1 - eine 
monatliche Barleistung, je nachdem ob ver
heiratet oder nicht verheiratet, von 1300 bis 
1700 S gibt. Das verschweigen Sie. Sie reden 
vom Hunderttausender. Der bekommt keine 
AZ mehr, weil das Ausgedinge nach der OVP
Regierungsvorlage bei 90.000 S Einheitswert 
100 Prozent des AZ-Richtsatzes ausgemacht 
hat. 

Und wenn Sie jetzt sagen: Warum bekom
men denn die Zuschußrentner nicht dieselbe 
Ausgedinganrechnung wie die Bauernpensio
nen, dann verschweigen Sie wieder bewußt, 
daß die verbesserte Regelung die Sozialisten 
in der 3. Bauern-Pensionsversicherungsgesetz
Novelle gemacht haben, und die Rechtsrege-
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Vizekanzler Ing. Häuser 
lung, die Sie so bekämpfen, ja Ihre aus der 
OVP-Regierungsvorlage ist. Das müssen Sie 
doch den Bauern draußen einmal sagen, daß 
alle Zuschußrentner nach der Bauernpensions
versicherung dank der sozialistischen Regie
rung jetzt um einige tausend Schilling mehr im 
Jahr haben, während die OVP das nicht ge
macht hat. (Beifall bei der SPO.) 

Und das haben wir damals in Aussicht ge:
stellt: daß wir den sozial Schwächeren helfen. 
Ich wiederhole nochmals: Die Angleichung 
- und so demonstrieren Sie es ja immer 
wieder - der Zusch.ußrentenempfänger an die 
Bauernpension würde ja bedingen, daß die 
wenigen hundert Bauern mit 400.000 S Ein
heitswert, die also maximal 4000 S Beiträge 
im Jahre 1969 bezahlt haben, dann eine monat
liche Pension zwischen 4000 und 1000 S be
kommen müssen. 

Und da bekenne ich mich zum Versiche
rungsprinzip. Das haben Sie nicht, denn ich 
kenne Tausende von Fällen, wo jemand, weil 
er die allgemeinen Voraussetzungen nicht er
füllt hat - soziale Härtefälle, wo der Mann 
vor den fünf Jahren gestorben ist und die Frau 
mit Kindern da ist, wo der Versicherte nicht 
die Halbdeckung hat, seit er in den Besch.äfti
gungsablauf eingetreten ist -, keine Pension, 
keine Hinterbliebenenpension bekommt. Sie 
dürfen doch nicht glauben, daß man jetzt nur 
deshalb, weil man sagt, die armen Zuschuß
rentenempfänger. .. Ich sage deutlich: das 
müssen alle jene sein, die mindestens über 
65.000 S Einheitswert haben; mindestens, alle 
anderen bekommen eine höhere, weil sie im 
Ausgleichszulagenrichtsatz sind, und das sind 
vor allem jene, die also auch dann höher sind: 
100.000, 200.000. Und da habt ihr damals ge
sagt: "Der freie Bauer auf freier Scholle will 
keine Staatspfründen haben." (Heiterkeit bei 
der SPO.) 

Und diesen freien Bauern - es gibt ja 
ohnehin nicht sehr viele, ich habe ja schon 
gesagt: zwei Drittel liegen darunter und nur 
mehr ein Drittel darüber - wollt ihr helfen 
und gar nicht den 120.000. Die kriegen nichts, 
gar nichtsl Auch dann nicht, wenn wir sie voll 
angleichen, weil viele davon nur 22 bis 
24 Jahre Versicherungszeiten haben, und dann 
bekommen sie maximal 50 Prozent. Und wenn 
Sie jetzt anschauen, was ein Bauernpensionist 
mit 100.000 S Einheitswert bei 24 Jahren An
rechenzeiten bekommt, dann werden Sie fest
stellen, daß dPI auch nichts hat davon. Also 
dann geht's nur hinauf: 150.000, 200.0001 Für 
die kämpft man und sagt: die armen Bauern. 
Das ist das Unehrliche, das Sie hier betrei
ben. 

Darf ich vielleicht noch ganz kurz zum 
Herrn Bundesrat Pitschmann hinsichtlich des 
Bemessungszeitraumes sagen: Ich bitte doch 
jetzt einmal ganz von sachlichen Gesichts
punkten her: Ein Arbeitnehmer kann sich 
seine Bemessungsgrundlage nicht richten. Ich 
meine es immer noch rechtlich gesehen ehr
lich! Er kann nicht sagen: Ich möchte jetzt in 
den letzten fünf Jahren viel verdienen. Der 
Selbständige kann es tun. Und deshalb hat 
man damals im Einvernehmen mit der OVP 
die Regelung mit den zehn Jahren getroffen, 
hat bei der Bauernpensionsversicherung - es 
ist eine Regierungsvorlage der OVP - fünf
zehn Jahre Bemessungszeitraum genommen, 
weil ja sonst das Changieren, immer noch das 
völlig rechtmäßig in Ordnung gehende Chan
gieren, möglich ist, weil man halt dann, 
obwohl man vielleicht auch ein bisserl mehr 
Steuern zahlt, weniger Investitionen tätigt, 
daher mehr Einkommen fatiert und von dem 
Mehreinkommen mehr Beiträge zahlen kann. 
Und dann bekommt man, wenn man in den 
letzten fünf Jahren doppelt soviel eingezahlt 
hat, die doppelte Pension. Nein, so einfach 
spielt man es nicht I 

Und noch ein Zweites. Ich bitte, meine Her
ren: Es ist nichts geschehen für die gewerb
lichen Selbständigen, es ist nichts geschehen 
für die Bauern! 

Wir geben 1915 2,1 Milliarden Schilling für 
die Selbständigen und 3,3 Milliarden - das 
sind runde Beträge - für die Bauern plus 
Zuschußrentnern aus. 6 Milliarden Schilling 
werden für leinen Pensionistenkreis in der Grö
ßenordnung von etwas über 200.000 ausgege
ben. Und für einen Pensionistenkreis von 
1,1 Millionen geben wir ungefähr 11 Mil
liarden aus j das ist nicht einmal doppelt 
soviel. 

Ich weiß selber, daß zum Teil Strukturpro
bleme vorliegen. Aber in der gewerblichen 
Wirtschaft, Herr Bundesrat, sind es nicht Struk
turprobleme, sondern ist dieses System, das 
man damals geschaffen hat, unzulänglich. Eine 
Anzahl - ich will jetzt gar nicht sagen viele -
von Gewerbetreibenden kommt nach Pen
sionszuerkennung zu mir und sagt: Ja Herr 
Minister, wie soll man denn von dem Betrag 
leben können? Und meine erste stereotype 
Frage ist: Dürfte ich Sie fragen, was Sie im 
vergangenen Jahr fatiert haben? Dann kommt 
immer wieder dieselbe Antwort: 30.000 S, 
25.000 S, 35.000 S! Und jetzt bekommt er den 
Richtsatzj das macht 36.000 S Jahresbezug aus. 
Dann ist er ungehalten, daß er so wenig be
kommt. 

Verstehen Sie die Problematik, die darin 
liegt? Man muß einen Weg suchen - wir 
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Vizekanzler lug. Häuser 
haben es in der 21. GSPVG-Novelle venti- zeitig zu schreien: Aber das Budget nimmt 
liert -, indem man eine Mindestbeitrags- Dimensionen an, die nicht mehr vertretbar 
grundlage unabhängig von der des fatierten sind! So geht es halt nicht! 
Betrages rechnen muß. Aber das, meine Damen 
und Herren, sind alles reine Fachfragen, die 
man, weil jetzt jemand anderer für die Finan-
2len verantwortlich ist, jetzt nicht so sehen 
kann: Wie kann ich denn jetzt geschwind 
meinen Gesellschaftsgruppen eine Ver
besserung bringen? Das muß man von der 
gesamten Situation her sehen. 

Zum Abschluß hinsichtlich der vom Herrn 
Bundesrat Pabst vorgebrachten Meinung, man 
müsse doch auch jenen in der Landwirtschaft 
helfen, und zwar auch deren Kindern. Natür
lichl Aber man soll doch bitte auch anerken
nen, daß sich mit der Familienbeihilfe, mit 
der Erhöhung der Renten und Pensionen in 
der bäuerlichen Sozialversicherung, mit den 
Unterstützungen in der Krankenversicherung, 
mit der Schulfahrtbeihilfe, mit dem Schulbuch 
- jetzt nicht vorgehalten! - die soziale Lage 
dieser Gesellschaftsgruppe wesentlich verbes
sert hat. Das ist doch unbestritten! 

Ich habe mir jetzt wieder nur nach meine~ 
Zahlengedächtnis zusammengeschrieben: 
Wenn ich die Kinderbeihilfe sehr bescheiden 
mit 1,5 Milliarden, Pension und Ausgleichs
zulage mit 3,3 Milliarden und 500 Millionen 
für die Kinderförderungsschulfahrten und so 
weiter ansetze und zusammenrechne, ergibt 
das 5,3 Milliarden Schilling, die aus öffent
licher Hand durch Steuererbringung aller ande
ren der Landwirtschaft zur Verbesserung der 
gesellschaftlichen Lage gegeben werden. 
Denn weder im Familienlastenausgleich noch 
in der Sozialversicherung wird 1975 der Ge
samtbeitrag der Landwirtschaft, der Risken
gemeinschaft, bei einem geschätzten Volksein
kommen - Volkseinkommen, ich rede nicht 
vom Sozialprodukt - von 17 Milliarden Schil
ling 820 Millionen oder 5 Prozent sein. 

Schauen Sie sich, gemessen am Volksein
kommen, an, was die Arbeitnehmer direkt 
allein aus ihren Beiträgen - ich rede jetzt 
gar nicht von der Arbeitgeberseite - zu be
zahlen haben. Dann wird man draufkommen, 
daß hier Diskrepanzen sind, die man nicht 
politisch lösen kann, indem man hinausgeht 
und sagt: Wir wollen dasl, und die anderen 
sagen: Wir wollen das!, sondern wo man sich 
zusammensetzen und den Weg suchen muß, 
wie man es durchführen kann. Das gilt 
genauso für den Hilflosenzuschuß und so wei
ter. Natürlich ist es leicht zu sagen: Die 
Zuschußrentner müssen mehr kriegen, die 
Hilflosen müssen mehr kriegen, die Behinder. 
ten müssen versorgt werden, die Ärzte müs
sen die Privatordination kriegen!, und gleich-

Zur rechtlichen Ebene: Wir haben uns 
monatelang mit den Vertretern der Bauern
sozialversicherung zusammengesetzt, um eine 
Lösung zu finden. Und wir werden diese Lö
sung im Jänner des kommenden Jahres 
hinausgeben. Aber ich weiß heute schon, daß 
Sie unzufrieden sein werden, weil wir das, 
was Sie ja in Wirklichkeit wollen, nicht ver
wirklichen werden. Nämlich der Bauer mit 
hohem Einheitswert, der jetzt daneben den 
anderen mit 200.000 S Einheitswert sieht, wel
cher eine Bauernpension von zirka 3000 S hat, 
ist ihm neidig, denn er hat nur rund 900 S. 
Um dieses Problem geht es. Aber das Pro
blem werden wir nicht lösen. Das war Ihr 
Versäumnis. Dazu haben wir Stellung genom
men. Sie haben 1957 mit viel, viel Schwierig
keiten die Zuschußrenten akzeptiert. Sie 
haben von 1957 bis 1969, also zwölf Jahre 
lang, gewartet, bis Sie das Problem der 
Bauernsozialversicherung gelöst haben. Aber 
dann haben Sie es auch nicht sofort mit 
1. Jänner gelöst, sondern Sie haben gesagt: 
Das machen wir erst ein Jahr später, am 
1. Jänner 1971. Sie haben aber das Zuschuß
rentenproblem nach wie vor offengelassen, 
zumindest nach Ihrer Prognose bis 1975. Und 
jetzt kommen Sie und sagen: Das muß alles 
sofort gelöst werden I 

Ich stelle abschließend richtig, Herr Bundes
rat Schreiner: Es gibt nirgendwo, außer viel
leicht in einer Versammlung des Bauernbun
des, einen Beschluß, daß mit 1. Jänner 1973 
die Zuschußrenten in Etappen angepaßt wer
den. Einen derartigen Beschluß gibt es nicht, 
vielleicht einen Wunsch der avp. (Bundesrat 
Sc h r ein er: Weil Sie es abgelehnt haben!) 
Aber das hättet ihr im Jahre 1969 machen 
müssen und nicht im Jahre 1973! (Beifall bei 
der SPrJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Ing. Gassner. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat Ing. Gassner (OVP): Herr Vor
sitzender! Herr Vizekanzlerl Meine Damen 
und Herren I Der heutige Tag wäre ein guter 
Anlaß, über die gesamten sozialpolitischen 
Probleme und damit auch zusammenhängend 
über die wirtschaftspolitische Entwicklung zu 
sprechen. Gerade die Stille im Haus, während 
nunmehr der Vizekanzler Sozialminister Häu
ser sprach, beweist das. Und ich gebe zu, 
auch einige Passagen seiner Ausführungen 
wären vielleicht ein guter Anlaß, sich damit 
auseinanderzusetzen. Auseinanderzusetzen, 
wie es vielleicht manchmal zu Recht, im. 
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Ing. Gassner 
würde sagen, für die künftige Entwicklung 
gar nicht so sehr von Vorteil ist, indem man 
immer wieder im Buch der Vergangenheit 
blättert und festzustellen sucht, wer was wann 
wo verabsäumt hat oder nicht getan hat, wobei 
es dafür bestimmt immer, ich glaube, gar nicht 
sosehr im Bereich der Zweiten Republik, ein
zelne Mehrheiten gegeben hat, sondern immer 
einen Konsens gegeben hat. Letztlich war es 
bis zum Jahr 1966 im Parlament, im Natio
nalrat nicht möglich, Beschlüsse zu fassen, 
ohne daß sich die beiden großen Parteien 
einig waren. Aber gerade in dieser Phase ist 
letztlich für die Bevölkerung sehr viel gesche
hen. 

Wenn natürlich mit dem Beginn des Jahres 
1966 eine differenzierte Politik betrieben 
wurde, schon aus der Stellung der Demokratie 
heraus, der Mehrheit und der Opposition, ist 
das, glaube ich, verständlich.. 

Aber gerade die heutige Diskussion und 
gerade die heutige Situation, wie sie sich uns 
wirtschaftlich darstellt, und damit die große 
Problematik der sozialen Sicherheit aller Be
völkerungsgruppen geben vielleicht wieder 
Anlaß, sich echt zusammenzusetzen und zu 
versuchen, für jene, die heute noch als Stief
kinder am Rande der Entwicklung stehen, Pro
bleme zu lösen und nicht darüber zu diskutie
ren, wer vielleicht für den Pensionsanpas
sungsfaktor als erster gesagt hat, er müßte 
verändert werden, oder wer als erster gesagt 
hat, das oder jenes müßte geschehen, sondern 
eher würde ich sagen, gemeinsam dafür zu 
sorgen, daß alle Osterreicher einen sozialen 
Wohlstand haben. Ich glaube, das wäre zweck
mäßig, wenn wir das zu unserem Ziel machen 
könnten. 

Aber das war nicht Anlaß meiner Wortmel
dung, sondern die feststehende Diskussion im 
Bereich der BKUV A. Wenn Kollege Seidl am 
Anfang gemeint hat, "wir" stellten fest, dann 
möchte ich das "wir" einmal definieren oder 
vielleicht das "ich", als was ich heute hier 
stehe: nicht sosehr als Exponent der OVP, 
sondern als Niederösterreicher, und zwar des
halb als Niederösterreicher, weil alle Be
schlüsse, sei es in den Gewerkschaftsgremien, 
sei es im Landtag, einstimmig gefaßt wurden, 
also eine einstimmige Willens bildung der Ver
treter Niederösterreichs, sei es, wie gesagt, 
im Landtag, sei es in der Landesregierung oder 
sei es im Landesvorstand der Gewerkschaft 
der öffentlich Bediensteten Niederösterreichs. 

Kollege Bundesrat Seidl hat gemeint, seit 
Bestehen der BKUV A gäbe es diese Zusam
mensetzung, das heißt diese Verteilung der 
Landesvorstände. Da gebe ich ihm vollkom
men recht. Daß sich aber im Laufe der Zeit 

auch die Zahl der Versicherten in Niederöster
reich wesentlich vermehrt hat und die Nieder
österreicher mit immerhin rund 80.000 Ver
sicherten als zweitgrößte Gruppe nach Wien 
mit 181.000 Versicherten verstärkt das Ver
langen ausgesprochen haben, einen eigenen 
Landesvorstand zu bekommen, ist, glaube ich, 
verständlich. 

Ich kann mich nicht ganz den Argumenten 
des Bundesrates Seidl anschließen, der meint, 
es gebe auch für andere Bereiche eine Verwal
tungsgemeinschaft zwischen Wien, Nieder
österreich und Burgenland. Ich erinnere an den 
jahrzehntelangen Kampf der Freunde in der 
Niederösterreichischen Arbeiterkammer, eine 
eigene Arbeiterkammer zu bekommen. Es sit
zen einige Kollegen hier, die der Niederöster
reichischen Arbeiterkammer angehören. Wir 
haben in einer schönen Festsitzung am Beginn 
des Jahres 1974 des Umstandes gedacht, daß 
es möglich war, vor 25 Jahren diese eigene 
Arbeiterkammer zu bekommen, die bis dahin 
eine gemeinsame Arbeiterkammer mit dem 
Burgenland und mit Wien war. 

- Warum soll das, was im Bereich der Arbei
terkammer geschehen ist oder was in den 
letzten vier Jahren in zwei Vollzugsphasen, 
zuerst Trennung von Wien und Niederöster
reich und dann Trennung von Niederösterreich 
und Burgenland, was in der Gewerkschaft der 
Privatangestellten geschehen ist, wo bis vor 
kurzem der Herr Vizekanzler als Chef, hätte 
ich bald gesagt, als Vorsitzender tätig war ... 
(Zwischenruf des Vizekanzlers Ing. H ä u s er.) 
Wenn also die Trennung zwischen Wien, Nie
derösterreich und dem Burgenland heuer end
gültig vollzogen wurde, warum könnte das 
nicht auch für diesen Selbstverwaltungskörper 
im Rahmen der BKUV A geschehen? 

Wir haben diesen Antrag im Jahre 1971 
eingebracht. Am 5. Juli 1971 hat der Landes
vorstand Niederösterreich einen einstimmigen 
Beschluß ge faßt und teilte das sowohl dem 
Präsidium der Gewerkschaft der öffentlich Be
diensteten als auch den Klubs schriftlich mit. 
Deshalb haben wir diesen Antrag eingebracht. 

Herr Bundesrat Seidll Ich erinnere mich dar
an: Wir haben darüber im Jahre 1971 gespro
chen, und die Meinung, die du vertreten hast, 
war, daß man diesem Antrag, den wir dazumals 
eingebracht hatten - Gassner, Gasperschitz 
und Spindelegger -, daß man den Dingen 
nähertreten könnte, wenn wir für das Burgen
land das gleiche vorsehen würden. Ich habe 
in diesem Gespräch gesagt: Dazu sind wir sehr 
gerne bereit. 

Es kam aber dann nicht zur Behandlung 
dieser Materie im Bundesrat, und dieser An
trag liegt heute noch unerledigt im Bundesrat. 
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Ing. Gassner 
Es gab dazu versdtiedene Äußerungen. Ver

sdliedene Gespräche wurden geführt; ich 
möchte jetzt gar nicht auf alle im Detail ein
gehen. Aber warum war das jetzt wieder 
Anlaß, die Dinge aufs Tapet zu setzen und 
zu behandeln? 

Bundesrat Bürkle hat diesen Brief bereits 
zitiert, den nimt nur als Antwort Präsident 
Benya dem Vorsitzenden der Gewerkschaft 
der öffentlich Bediensteten Niederösterreichs, 
dem Kollegen Böhm, die Meinung des Herrn 
Vizekanzlers Häuser mitgeteilt hat, sondern 
den auch das zuständige Regierungsmitglied 
in der Niederösterreichischen Landesregierung 
Anna Körner der Regierung und dem Landtag 
mitgeteilt hat, und zwar diese Passage, wo
nach der Herr Vizekanzler Sozialminister 
,Häuser meinte, die 4. Novelle zum BKUVG 
wäre durch den Bundesrat geeilt, ohne daß 
man die Dinge mitbehandelt hätte. 

Hoher Bundesratl Wir waren der Meinung, 
daß man uns diesen Vorwurf nicht ein zweites 
Mal madten können soll, und wir waren der 
Meinung, daß eben die 4. Novelle zum BKUVG 
für die Kolleginnen und Kollegen des öffent
lichen Dienstes soviel Wertvolles gebracht hat, 
daß man sie nimt beeinsprumen sollte. Des
halb haben wir das zu diesem Zeitpunkt nicht 
mitbehandelt, Herr Sozialministerl 

Um uns diesen Vorwurf der Kollegen aus 
Niederösterreich nicht nom einmal machen 
lassen zu müssen, waren wir der Meinung, 
diese Dinge jetzt mitzubehandeln. Wenn die 
Mehrheit im Bundesrat der Meinung wäre, daß 
man das nicht tun sollte, dann steht es Ihnen 
letztlim frei, und Sie haben durch Ihre gestrige 
Stimmenabgabe die Dinge nun einmal 
blockiert, auch dazu im Hohen Haus etwas 
zu sagen. 

Was mich noch dazu veranlaßt hat, das war, 
daß ich vergangene Woche bei Freunden in 
Niederösterreidt war und audt wieder alle, 
nicht nur eine Fraktion, sondern alle uns den 
Vorwurf gemadtt haben, warum nichts gesche
hen ist, Kollege Seidll Sie haben mir gesagt, 
daß du vor einem halben Jahr bei einer erwei..; 
terten Landesvorstandssitzung am Rednerpult 
im Alten Rathaus in der Wipplingerstraße 
deine Bereitwilligkeit erklärt hättest, dich da
für einzusetzen. Idt würde bitten, auch die 
Kollegen der sozialistischen Fraktion des Lan
desvorstandes Niederösterreich der Gewerk
schaft der öffentlich Bediensteten zu fragen, 
die mir das erklärt haben. Deshalb waren wir 
der Meinung, daß vielleicht doch ein Mei
nungsumschwung eingetreten ist, daß man 
hier zu einer gemeinsamen Auffassung gelan
gen kann und es möglidt wäre, diesen Landes
vorstand zu errichten. 

Wenn der Herr Sozialminister Vizekanzler 
Häuser in diesen Briefen meint, die er beant
wortungsmäßig an die Frau Landesrat Körner 
und an Präsident Benya gerichtet hat, er fürch
tet die Beispielsfolgerung, dann, glaube ich, 
kann man audt das nicht ganz miteinander 
vergleichen. Die AUV A und die PV ArB haben 
Landesvorstände, aber Landesvorstände für 
mehrere Bundesländer jeweils gemeinsam 
außer Oberösterreidt, Sitz in Wien, Sitz in 
Graz, Sitz in Salzburg, Sitz in Linz, und nur 
die BKUV A hat einen Landesvorstand für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland in 
Wien, jedes andere Bundesland hat einen 
eigenen. 

Also hier sind die Strukturen bereits von 
vornherein anders gelagert und nicht mitein
ander vergleichbar (Zwischenruf des Vizekanz
leIS lug. H ä u se I), weil eben dort mehrere 
Bundesländer zusammengefaßt sind, bei uns 
in der BKUV A eben nur der Landesvorstand 
für Wien, Niederösterreich und das Burgen
land. 

Weil Bundesrat Smipani und Bundesrat 
Seidl gefragt haben: Warum? Die Niederöster
reimer haben ja den Vorsitzendenl Es geht 
aber nimt darum, wer dort den Vorsitzenden 
hat, sondern es geht darum, daß eben die Ver
treter oder die Freunde oder die Kolleginnen 
und Kollegen, ja, im mömte sagen, die Ge
werkschaftsfunktionäre primär für ihr Land 
einen Verantwortungsbereich im Bereich der 
Selbstverwaltung haben wollten. Darum geht 
es. 

Wenn ich nom auf das Ubereinkommen zu 
sprechen kommen darf: Es wurde heute bereits 
angeführt, ich war mit dabei, und wir haben 
verhandelt: In diesem Ubereinkommenvom 
21. Dezember 1973 - Kollege Seidl, ich habe 
es aum mit: ni mt vom 31. März -, unter
schrieben von Benya und Kohlmaier, sind be
wußt die Landesvorstände der BKUV A nimt 
hineingekommen. Wenn du also nachliest, 
wirst du finden, daß die AUVA drinnen ist 
und daß die PV A drinnen ist. Warum? Weil 
man zu diesem Zeitpunkt der Meinung war, 
daß die Landesvorstände hineingehören, weil 
sie paktiert waren. Der öffentliche Dienst kam 
deshalb nicht hinein, weil man der einheit
lichen Auffassung war, man sollte über diese 
Probleme reden und sollte versuchen, nicht 
Dinge in das Paktum hineinzunehmen, die man 
dann vielleicht in einem halben Jahr oder in 
drei Vierteljahren wieder zu ändern hätte und 
damit letzten Endes ein neues Ubereinkommen 
zu schließen wäre. Deswegen, Kollege Seidl, 
kamen auch die Landesvorstände nicht hinein, 
und deshalb kam auch nicht das hinein, was 
man dort nicht paktiert, aber besprochen hatte. 
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Ing. Gassner 
Ich würde bitten. das so zu nehmen. Es ist 

nachlesbar. und es ist auch verständlich. 

Mein Appell geht also dahin: Vielleicht ist 
es doch möglich. in der Mehrheitsfraktion des 
Bundesrates - und auch im Nationalrat; das 
ist mein spezieller Wunsch an Sie, Herr Vize
kanzler - die Dinge noch einmal zu überden
ken. Es geht nicht darum. große Geschäftsstel
len zu errichten. sondern es geht primär um 
die Funktionäre der Selbstverwaltungskörper ~ 
Es geht auch um die Kolleginnen und Kolle
gen. die in der Gewerkschaft die Verantwor
tung tragen. Ihnen soll die Möglichkeit gege
ben werden. dort für ihre Kolleginnen und 
Kollegen tätig zu werden. (Beifall bei der 
avp.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Schreiner. Ich erteile dieses. 

Bundesrat Scbreiner(OVP}: Sehr geehrte 
Damen und Herren! Meine zweite Wortmel
dung erfolgt deshalb. um einiges richtigzustel
len. was hier bewußt oder unbewußt nicht 
richtig gebracht wurde. 

Kollege Pabst hat sich mit einer gewissen 
begreiflichen Erregung gegen das Vorrechnen 
von Preisausgleichen. die allen Bevölkerungs
gruppen in gleicher Weise zugute kommen. 
und von Sozialleistungen. die allen Bevöl
kerungsgruppen in gleicher Weise zugute 
kommen. gewehrt. Wenn man das einseitig 
den Bauern vorrechnet (Bundesrat Sc h i
pan i: Zahlen!), so ist das einfach unfair. 
Dagegen hat sich Kollege Pabst als Bauer mit 
Recht verwahrt. 

Das haben eben Schipani und andere Herren 
gesagt. Aber wenn in der Schlußrede oder 
in der ersten Schlußrede des Herrn Sozial
ministers ein Gleiches durchklingt - vor 
allem was Sozialleistungen anlangt -, dann 
ist das schon besonders bedauerlich. Denn 
gerade die Sozialleistungen hier auf die Per
son abgestellt ... (Vizekanzler Ing. H ä u s er: 
Aul die Gesellschaitsgruppe abgestellt!) Ja, 
und auf die Person. 

Wir haben ja gar nicht so viel Große. das 
haben sogar Sie vorhin bestätigt. (Vize
kanzler Ing. H ä u se r: 6700!) Es wurde also 
"Gesellschaftsgruppe" gesagt. Eine solche 
Gesellschaft von Reichen sind die Bauern aber 
nicht I (Ironische Heiterkeit bei der SPCJ.) Sie 
selbst haben vorhin gesagt, es handelt sich 
ja um lauter Kleine, die auf dem Land draußen 
sind. 

Herr Minister! (Der Redner sucht in seinen 
Unterlagen.) Ich habe das stenographische 
Protokoll vergessen. Wenn der Herr Vor
sitzende es gestattet, möchte ich mir das 
Protokoll, das ich lieg·engelassen habe, das 

ich aber als Unterlage benötige, holen. 
(Bundesrat Hol man n - W e 11 e n hol, das 
Protokoll zum Rednerpult tragend: Ich darf 
es überreichen., wenn Sie, Herr Vorsitzender, 
es gestatten! - Heiterkeit.) Danke vielmals. 

Herr Minister! Sie haben meine Darlegun
gen zu widerlegen versucht. (Bundesrat Dok
tor Anna Dem u t h: Das ist meiner Meinung 
nach auch gelungen!) Das ist reichlich daneben
gelungen! (Heiterkeit.) 

Herr Minister! Jetzt lesen wir zusammen 
das stenographische Protokoll. Das wäre recht 
lieb. (Vizekanzler lng. H ä u s e r: Ich habe 
keines mit! - Bundesrat Dr. S kot ton: Das 
ist aber ein Armutszeugnis lür Schreiner!) Sie 
haben keines mit? Das ist ein mangelhaftes 
Service, Herr Minister. (Vizekanzler Ing. 
H ä u s er: Ich kann Ihnen aushelten mit dem 
Schlager-Protokoll!) 

Herr Minister I Am 12. Dezember 1969 sag
ten Sie in der 167. Nationalratssitzung laut 
stenographischem Protokoll Seite 14.366 -
Sie kamen auf die Äußerung,en von SchI :tger 
zu sprechen; hören Sie, meine Damen und 
Herren, gut zu; das sagte auch der Herr 
Minister; es ist also so, wie ich es dargestellt 
habe; es ist also nicht so. wie es der Herr 
Minister zu widerlegen versucht hatte; er 
sagte wortwörtlich -: 

"Alles das machen Si,e mit einem Schlag, 
mit Ausnahme - das ist vom Kollegen 
Schlager schon gesagt worden - der LZVG
Rentenbezieher, die keine Ausgleichszulage 
haben, für diese werden wir in einer abseh
baren Zeit eine Anpassung an die vollen 
Leistungen der Bauernpension durchführen." 

Stimmt es oder habe ich recht. Herr 
Minister? (Heiterkeit. Vizekanzler 
Ing. H ä u s e r: Ich habe nur das Schlager
Protokoll hier!) Oder ist das nicht richtig 
protokolliert worden? (Vizekanzler Ing. H ä u
se r: Ich weiß es nicht, ich werde es mir 
ansehen!) Ich glaube schon, daß es richtig 
protokolliert worden ist. Sie - also die 
Sozialisten - haben die Anpassung an die 
vollen Leistungen der Bauernpension ver
sprochen und haben sie in Aussicht gestellt. 
Das war 1969. 

An diese Äußerung habe ich Sie vor einem 
Jahr erinnert. Im stenographischen Protokoll 
über die Bundesratssitzung vom 20. Dezem
ber 1973 - es war das die 327. Sitzung des 
Bundesrates - heißt es auf Seite 9889 -
Sie haben das anläßlich Ihrer Erwiderung 
in Ihrer etwas ärgerlichen Art gesagt -: 

"Von der Zuschußrente habe ich überhaupt 
nirgendwo und nirgendwann gesprochen. Das 
unterschieben Sie mir, das legen Sie mir in 
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Schreiner 

den Mund. Ich habe zur Witwenpensionsver- . Nur jene, die die Ausgleichszulagenrege
sicherung gesprochen." lung nicht haben, nur jene mit 110.000, 120.000 

Herr Ministerl Wir haben es gerade gehört, oder mehr Schilling Einheitswert könnten nach 
daß Sie sehr wohl von der Zuschußrente und Ihrem Vorschlag etwas bekommen. Das ist 
von der Bauernpension gesprochen haben. Das doch ganz klar bewußt oder unbewußt falsCh. 
ist also nicht widerlegt, sondern dieser Wider- Bewußt oder unbewußt falsch' 
legungsversuch ist sehr danebengelungen. Es 
wurde genau protokolliert: "nirgendwo und 
nirgendwann:'. Ich habe das auf Grund des 
stenographischen Protokolls nachgewiesen. Sie 
haben also sehr viel darüber gesprochen, wenn 
Sie auCh nicht p()sitiv darüber gesprochen 
haben. (Beifall bei der OVP.) 

Herr Minister! Zwischen Ihren "AZ" -Auf
fassungen, wie weit man etwas bekommen 
kann und wie weit nicht, und zwar laut 
Zuschußrentenversicherungsgesetz, zwischen 
Ihren Darlegungen vor einem Jahr und heute 
bestehen beachtliche Unterschiede. Heute 
sind Sie der Wahrheit schon etwas näher
gekommen. Das, was Sie vor einem Jahr ge
sagt haben, habe ich Ihnen vorgehalten. Das 
wollten Sie bestreiten. Vor einem Jahr haben 
Sie nämlich - in der gleichen Bundesrats
sitzung, auch in der 327. Sitzung des Bundes
rates vom 20. Dezember 1973 - laut steno
graphisChem Protokoll auf Seite 9889 folgen
des wörtlich ausgeführt: 

"Aber noch eine Feststellung. Wissen Sie, 
meine sehr geehrten Damen und Herren der 
rechten Seite, wem das etwas bringt? Ist Ihnen 
überhaupt jemals zum Bewußtsein gekommen, 
für welche Gruppe Sie sich hier einsetzen? 
Das sind im allgemeinen einige Tausend, viel
leicht sind es 10.000 oder 20.000 der 130.000 
Zuschußrentenempfänger. Die anderen könn
tennichts bekommen, was sie nicht schon 
jetzt nach dem Recht hinsichtlich der Aus
gleichszulagenregelung haben. Nur jene mit 
Betrieben von Einheitswerten mit 110.000, 
120.000 S und darüber würden etwas bekom
men." (Bundesrat Sei d 1: Das stimmt! -
Bundesrat Dr. S kot ton: Aber Sie müssen 
es noch einmal lesen!) 

Herr Minister! Alle anderen, die darunter 
liegen, 'können ni,chts rbekommen, iWas sie nicht 
nach dem Ausgleichszulagenrecht bereits 
haben, das heißt bis 110.000, 120.000 S Ein
heitswert. (Bundesrat W a 11 y: Jetzt steht es 
wenigstens zum zweiten Mal im ProtokollI) 
Niemand wird das anders lesen. 

Der Beifall der SPO war wahrlich zu 
Unrecht. Heute reden Sie von zirka 65.000 S 
Obergrenze für die Bemessung der Ausgleichs
zulage, und das entspricht so ungefähr den 
Tatsachen. Vor einem Jahr wollte der Herr 
Minister plausibel machen, daß die anderen 
nichts bekommen, was sie nicht schon jetzt 
nach dem Recht hinsichtlich der Ausgleichs
zulagenregelung haben. 

Dann, Herr Minister, ein weiteres, erinnern 
wir uns auch hier zurück: Als das Zuschuß
rentenversicherungsgesetz im Jahre 1957 ge
schaffen wurde, gab es auch schon zweierlei 
Beiträge, den Individualbeitrag, der pro Hof 
ohne Unterschied der Einheitswertgröße gleich 
war - es war auch die Zuschußrente gleich-, 
und dazu ein Beitrag für den gleichen Zweck, 
nämlich ein Zuschlag zum Grundsteuermeß
betrag, der 1957 mit 150 Prozent begonnen 
hat, und dann auf 200, 250, 300, 345 Prozent 
Obergrenzegestiegen ist. 

Herr Minister I Sie erinnern sich gut - Sie 
haben das nämlich heute wieder zu behaupten 
versucht, heute zweimal j ich bin überzeugt, 
das'zweite Mal irrtümlich, ich bin fest davon 
überzeugt, auch ein Minister kann irren 
(Bundesrat Rem p 1 bau e.r: Auch Schreiner 
kann irren!); 0 ja, aber in diesem Punkt nicht, 
das steht schwarz auf weiß da -, Sie meinten, 
das sei eine Obergrenze für diese 345.000 S 
Einheitswert, eine Obergrenze bis 400.000 S 
Einheitswert. (Vizekanzler lng. H ä u se r: Die 
gibt es nur nicht!) 

Herr Minister! Das ja, aber nicht im alten 
Recht, da war es bis ins Unendliche, auch 
bis in die Millionen Einheitswert hinein. Das 
war ja der Grund dafür, Herr Minister, warum 
der Wald- und Grundbesitzerverband zum 
Verfassungsgericht gegangen ist und diese 
Bestimmung der unendlichen Progression auf 
dem Einheitsw.ert zu Fall gebracht hat. 

Aus diesem Grunde mußte dann diese Tat
sache - es hat sich um 8 Millionen damalige 
Schilling gehandelt, ich weiß es heute noch 
gut, das hat uns sehr weh getan -, sicherlich 
einvernehmlich mit der SPO- und OVP
Fraktion, mit dem damals auch sozialistischen 
Sozialminister und mit der OVP-Seite, die 
den Kanzler und den Finanzminister stellte, 
die die großen Besitzer, deren Besitz Mil
lionen Einheitswert beträgt, um 8 Millionen 
Schilling an Beiträgen entlastet hat, die vom 
Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig 
erklärt worden war, aus der Welt geschafft 
werden. 

Man hat Ihnen ein Schnippchen geschlagen 
und ein Abgabengesetz beschlossen, in dem 
nichts davon steht, für welchen Zweck das 
ist, das aber praktisch in jeder Jahresrechnung 
bei der Zuschußrentenversicherung und heute 
Bauernpensionsversicherung aufscheint als die 
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Sdn'elner 
zirka 180 Millionen Schilling. das sind sie 
heute im Jahr, die vom Abgabengesetz kom
men. 

Wenn das nicht ins Unendliche gegangen 
wäne, Herr Minister, sondern ohnehin ein Ein
heitswert von 400.000 S eine Grenze gewesen 
wäre, wären Sie nicht zum Kadi gelaufen. 
Aber weil es unendlich war,' hat man mit 
dem Abgabengesetz wiederum das gleiche 
Recht hergestellt. Aber das konnte man ver
fassungsmäßig nicht mehr ankämpfen, das war 
eben eine Abgabe. eine Steuer. Erst mit dem 
Bauernpensionsrecht 1969 und seiner Wirk
samkeit ist die Obergrenze des Einheitswertes 
von 400.000 S gekommen, die auch irgendwie 
als Beitragsgrundlage und als Bemessungs
grundlage für die Bauernpension gilt. 

Herr Minister! Sie haben sich geirrt, Sie 
haben es nicht absichtlich gesagt, das macht 
nichts (Vizekanzler lng. H ä u se r: Nein, die 
Gewerkschaft zahlt Landwirtschaftsabgaben in 
Steinhaus am Semmering! Er hat keine 
Ahnung!), aber ich muß es trotzdem richtig
stellen. 

Wenn der Gewerkschaftsbund ein Groß
bauer ist, muß er selbstverständlich die Ab
gabe bezahlen. Für den Gewerkschaftsbund 
gibt es doch keine Sonderregelung bei der 
Steuer, oder gibt es dort Steuerfreiheit auch 
schon? (Vizekanzler lng. H ä u se r: Land
wirtschaitIicher Besitz heißt das!) Die gibt es 
doch nicht. Ausnahmegesetze für den Gewerk
schaftsbund in der Grundsteuer und im Ab
gabenges·etz, Herr Minister, das ist müde. Also 
das hätte ich jetzt richtiggestellt. 

Somit, Herr Minister, haben heute sehr wohl 
alle Zuschußrentner ohne Unterschied der 
Besitzgröße weit mehr als fünf Jahre lang 
Beiträge einbezahlt. Sie sind ein Versiehe
rungsmann, ein Sozialversicherungsmann, bei 
Ihnen zählen die Versicherungsjahre, Herr 
Minister, und diese Versicherungsjahre kön
nen Sie nicht in Abrede stellen. Sie haben 
es ja auch nicht mehr getan. Heute haben 
Sie noch den Versuch gemacht, Herr Minister, 
aber innerlich ist Ihnen ja gar nicht mehr 
darnach zumute. (Bundesrat Dr. S kot ton: 
Jetzt wird Schreiner sogar noch Psycho
analytikerl) Er baut BTÜcken. Herr Minister, 
ich bin gerne bereit, hier mitzuwirken, 
BTÜcken zu bauen an ein besseres Ufer. 

Herr Minister! Heuer, am 8. Feber, als der 
"Bauerngipfel" vom Bundeskanzler einbe
rufen war, hat der Bundeskanzler und haben 

Sie haben Wort gehalten, Herr Minister, 
alle Achtung, Sie haben Wort gehalten, und 
es sind sehr hoffnungsvolle Gespräche zwi
schen Bauernvertretung und Sozialministerium 
gewesen. Es sind ganz schöne Entwürfe dage
wesen und Berechnungen des Sozialmini
steriums. Was kostet hier der erste Schritt? 
Zweitens, was bringt es dem einzelnen? Wir 
waren mit den Vorschlägen, das sage ich auch, 
nicht ganz zufrieden, aber wir haben uns 
gesagt: Selbstverständlich, einer solchen Eini
gung müßte man zustimmen, weil es immerhin 
ein erster Schritt vorwärts ist und höchste 
Zeit dazu ist. 

Bis zum Sommer war wirklich mit Recht 
die beste Hoffnung auf bei den Seiten,. auf 
der Seite der ministeriellen Verhandlungs
partner sowohl als auch auf unserer Seite. 
Dann kam der September, und der Herr 
Bundeskanzler kehrte vom Urlaub zurück, ge
stärkt, ich habe es heute schon einmal gesagt. 
Auf einer Ministerratssitzung erklärte er das 
Jahr 1975 zum großen Sparjahr und sagte 
ungefähr: Von diesen Forderungen, von die
sen zusätzlichen sozialpolitischen Forderun
gen, wozu auch diese gehört, nichts vor 19761 
Wir haben nicht geglaubt, daß Sie tatsächlich 
Vvort halten. 

Jetzt sagen Sie - ich klammere mich ohne
hin schon wieder an einen Strohhalm, Herr 
Minister -: Jawohl, nichts vor 1976, der 
Kanzler hat -es gesagt! 

Herr Minister 1 Ich bin davon überzeugt, 
daß Sie auch jetzt wieder Ihr Wort halten. 
Sie haben heute erklärt: nach dem 1. Jänner 
fangen wir mit den Gesprächen an, nämlich 
über die Vorbereitungen entsprechend der 
gesetzlichen Regelung; Sie haben das ziemlich 
allgemein gesagt. Ich bin überzeugt davon, 
Sie werden Wort halten, Herr Minister. Sie 
müssen ja Wort halten~ Sie können ja gar 
nicht anders, weil Sie nicht in Abrede stellen 
können, daß die Versicherung nun einmal da 
ist und daß nicht nur der moralisChe, sondern 
auch der versicherungsrechtliche Anspruch ge
geben ist, auch nach Ihren Grundsätzen end
lich einmal die -erste Etappe einer Angleichung 
zu machen. (Beiiall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies 
ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Sie die Zusage gemacht, jetzt führen wir ernst- Wird von der Berichterstattung ein Schluß
hafte Gespräche wegen der Angleichung der wort gewünscht? - Dies ist auch nicht der 
Zuschußrenten an die Bauernpensionen, wegen Fall. 
der Annäherung - etappenweise natürlich, Die A b s tim m u n g über die vorliegenden 
auf einmal verlangt es niemand -, wegen Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
der Angleichung der bei den Rechte. getrennt. 
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Vorsitzender 
Wir kommen zur Abstimmung über die keinen Einspruch zu erheben, um ein Hand-

31. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche- zeichen. - Dies ist Stimmenmehrheit. Der 
rungsgesetz. Antrag, k ein e n Ein s p ru c h zu erheben, 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben, um ein Hand
zeichen. - Dies ist Stimmeneinhelligkeit. Der 
Antrag, k ein e n Ein s p ru c h zu erheben, 
ist somit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die 
23. Novelle zum GewerbliChen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz. 

ICh bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einsprudl zu erheben, um ein Hand
zeichen. - Dies ist Stimmeneinhelligkeit. Der 
Antrag, k ein e n Ein s p r u c h zu er
heben, ist somit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die 
4. Novelle zum Bauern-PensionsversiCherungs
gesetz. 

Es liegt sowohl ein Antrag vor, gegen den 

ist somit angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über die 
8. Novelle zum Bauern-Krankenversidlerungs
gesetz. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben, um ein Hand
zeichen. - Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben, 
ist somit angenommen. 

Wir 'kommen zur Abstimmung über die 
4. Novelle zum Gewerblidlen Selbständigen
Krankenversicherungsg.esetz 1911. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben, um ein Hand
zeichen. - Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der 
Antrag, k ein e n Ein s p ru c h zu erheben, 
ist somit angenommen. 

vorliegenden Gesetzesbeschluß des National- Wir gelangen zur Abstimmung über die 
rates Einspruch zu erheben, als auCh ein An- 5. Novelle zum Beamten-Kranken- und Unfall
trag , keinen EinspruCh zu erheben. 

Ich werde zuerst den Antrag, EinspruCh zu 
erheben, zur Abstimmung bringen. Findet die
ser Antrag keine Mehrheit, so wird im An,,:, 
sChluß daran über den Antrag, keinen Ein
spruCh zu erheben, abgestimmt. 

Fa,lls kein Einwand erhoben wird, werde ich 
die Abstimmung über den Antrag, Einspruch 
zu erheben, und dessen Begründung unter 
einem. vornehmen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Ich bitte nun jene Mitglieder des Bundes
rates, die dem Antrag der Bundesräte Schrei
ner und Genossen zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
mit der vorgeschlagenen Begründung Ein
spruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Das ist Stimmenminderheit. Der Antrag, Ein
spruch zu erheben, samt der beigegebenen 
Begründung ist somit abgelehnt. 

versicherungsgesetz. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben, -um ein Hand
zeichen. - Das ist Stlmmeneinhelligkeit. Der 
Antrag, k ein e n Ein s p ru c h zu erheben, 
ist somit angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über die 
Novelle' zum Notarversicherungsgesetz 1912. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag zustimmen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben, um ein Hand
zeichen. - Das ist Stimmeneinhelligkeit. Der 
Antrag, k ein e n Ein s p ru c h zu erheben, 
ist somit angenommen. 

14. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz •. mit dem das Landarbeitsgesetz geän
dert wird (2. Landarbeitsgesetz-Novelle 1974) 

(1239 und 1262 der Beilagen) 

Da der Antrag, Einspruch zu erheben, keine 
Mehrheit gefunden hat, gelangen wir nun zur 
Abstimmung über den Antrag der Bundesräte 
Tirnthal und Genossen, gegen den vorliegen
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates kei
nen Einspruch zu erheben. 

15. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, vom 28. November 1974 betreffend ein Bundes

die dem Antrag zustimmen, gegen den vor- gesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz geän-
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates dert wird (1263 der Beilagen) 
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Vorsitzender: Wirgelangeri nun zu den 
Punkten 14 und 15 der Tagesordnung, Über 
die eingangs ebenfaJIs beschlossen wurde, die 
Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies: 

2. Landarbeitsgesetz-Novelle 1974 und 

Änderung des Arbeitszeitgesetzes. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezem
ber 1974 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr Gegen den Gesetzesbeschluß des National-
Bundesrat Tratter. Ich bitte um die Bericht- rates vom 28. November 1974 betreffend ein 
erstattung. Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz 

geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 
Berichterstatter Tratter: Hohes Haus I Durch 

den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates betreffend die 2. Landarbeits
gesetz-Novelle 1974 soll eine Anpassung an 
die in den letzten Jahren vorgenommenen 
Änderungen 'im Bereich des allgemeinen 
Arbeitsrechtes erfolgen. Insbesondere wird 
dabei auf die Novelle zum Bundesgesetz über 

Vorsitzender: Ich begrüße den Herrn Staats
sekretär Dipl.-Ing. Haiden in unserem Haus 
recht herzlich. (Allgemeiner Beifall.) 

Wir gehen nun in die Debatte ein, die über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt wird. 

die Beschäftigung von Kindern und Jugend- Zum Wort gemeldet hat skh Herr Bundesrat 
lichen, BGBI. NI. 331/1973, das Arbeits- Windsteig. 
verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, die 
Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, und Bundesrat Winds teIg (SPO): Herr Vor
das Entgeltfortzahlungsgesetz, BGBl. Nr. 399/ sitzender! Herr Vizekanzlerl Herr Staats-
1974, Bedacht genommen. sekretär! Hohes Haus! Meine Damen und 

Herren I Vor wenigen Monaten erst haben 
wir eine Novelle zum Landarbeitsgesetz 
beschlossen und damit einen Fortschritt für 
diese Berufsgruppe in unserem Lande erreicht. 
Heute stehen wir nun wieder vor der Tatsache, 
einen Beschluß zu fassen. Wie wir wissen, 
wird dieser Beschluß über die 2. Landarbeits
gesetz-Novelle 1974 einstimmig ge faßt wer
den. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezem
ber 1974 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den An t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz 
geändert wird (2. Landarbeitsgesetz-Novelle 
1974), wird kein Einspruch erhoben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Sozial
ausschusses über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 28. November 1974 betref
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeits
zeitgesetz geändert wird. Durch den vorliegen
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
wird die zulässige Tagesarbeitszeit im Falle 
der "Anderen Verteilung der Normal
arbeitszeit" (§ 4 Absatz 10) im Regel
fall mit neun Stunden festgelegt, um arbeits
medizinisch nicht vertretbaren Verlängerun
gen der täglichen Arbeitszeit entgegen
zuwirken. Weiters wird mit der Neufassung 
der Bestimmung des § 9 (Artikel I Ziffer 4) 
klargestellt, daß auch bei Zusammentreffen 
einer anderen Verteilung der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit mit einer oder mehreren 
zulässigen Arbeitszeitverlängerungen die 
Wochenarbeitszeit gemäß § 3 um nicht mehr 
als zehn Stunden überschritten werden darf. 

In dieser Novelle wird, wie wir ebenfalls 
wissen, das Landarbeitsrecht vielfach neu ge
staltet. Dabei wird dieses Landarbeitsrecht im 
wesentlichen dem Stand der allgemeinen 
Arbeitsgesetzgebung angepaßt. In dieser An
gleichung an das übrige Arbeitsrecht wird 
vor allen Dingen der Umstellung der 
Produktionsmethoden auf dem Gebiet der 
Land- und Forstwirtschaft Rechnung getragen 
und die Anpassung des Gesetzes durch die 
Notwendigkeit der derzeitigen Gegebenheiten 
in der Land- und Forstwirtschaft begründet. 

Insbesondere wird in diesem Gesetz auf die 
Bestimmungen über die Arbeit und die Be
schäftigung von Kindern und Jugendlichen 
Rücksicht genommen, es wird auf das Arbeits
verfassungsgesetz eingegangen, Bestimmun
gen der Gewerbeordnung werden berücksich
tigt, das Entgeltfortzahlungsgesetz wird in die 
Landarbeitsgesetzgebung mit eingebaut und 
die Entwicklung auf dem Sektor der Arbeits
zeitregelung berücksichtigt. 

Im einzelnen finden wir im Gesetz die 
Definition des Begriffes des Betriebes in der 
Land- und Forstwirtschaft im allgemeinen 
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sowie die Definition des Begriffes "Land
arbeiter". Wir finden weiters die Verpflich
tung zur Erstellung von. Abremnungen und 
die Ausgabe von Dienstzetteln. Wir finden 
Bestimmungen, in denen das Problem der 
Dienstwohnung geregelt wird. Vor allem 
finden wir auch das Problem der Räumung 
von Dienstwohnungen geregelt, wenn ein 
Arbeitnehmer der Land- und Forstwirtschaft 
aus dem Betrieb ausscheidet. Die Bestimmun
gen der Entgeltfortzahlung wurden schon er
wähnt. Die Regelung über die Dienstverhin
derungen ist enthalten, weiters wird die 
Problematik der Abfertigung in dieses Gesetz 
eingebaut und verbessert. Wir finden die 
Bestimmungen über Kollektivverträge und 
Betriebsvereinbarungen sowie die Regelung 
der Uberstundenarbeit, die insbesondere in 
diesem Sonderbereich . der Land- und Forst
wirtsmaft zu berücksichtigen ist. 

Ganz großen Raum nehmen die Bestimmun
gen ein, die dem Arbeitsverfassungsgesetz 
angepaßt sind. In den §§ 109 bis 204 wird 
insbesondere das Problem der Betriebsverfas
sung behandelt, die Begriffsbestimmungen 
über den Betrieb, den Dienstnehmer, die 
Redlte des Dienstnehmers selbst, die Rechte 
beziehungsweise die Wahl der Betriebsräte, 
der Dienstnehmervertretungen und des 
Zentralbetriebsrates, deren Rechtsstellung und 
auch deren Befugnisse. Wir finden die Rege
lungen über Behörden und Verfahren sowie 
die land- und forstwirtschaftliche Schlichtungs
stelle und auch Strafbestimmungen. 

Als Besonderheit ist die Tatsache zugrunde 
zu legen, daß dieses Gesetz vor der Gesetz
werdung zwischen Arbeitgeber- und Arbeit
nehmervertretern praktisdJ. paktiert, also aus
gehandelt worden ist. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf 
etwas zu sprechen kommen, von dem ich auch 
in meiner Wortmeldung anläßlich der Be
schlußfassung der ersten Novelle 1974 zu 
diesem Gesetz gesprochen habe. Es scheint 
mir noch immer unverständlich zu sein, daß 

Aber die TatsadJ.e, daß zum Beispiel in der 
Stellungnahme der niederösterreidJ.isdJ.en 
Landesregierung zu diesem Gesetz weite Pas
sagen - insbesondere die Bestimmungen über 
die Betriebsverfassung, also die §§ 109 bis 
204 - hinsichtlich ihrer Kompetenz als ver
fassungs rechtlich bedenklich bezeichnet wer
den, scheint mir der heutigen Zeit nicht 
mehr entspredlend zu sein. Ich bin vielmehr 
der Meinung, daß solche Kompetenzverteilun
gen - es sind zwar keine Kompetenzstreitig
keiten -, aber doch solche Kompetenzvertei
lungen auf dem Sektor des Sozial- und 
Arbeitsrechtes nicht existieren sollten. Ich bin 
daher der Meinung, daß man hier endlich 
Abhilfe schaffen sollte·. 

Ich bin weiters der Meinung, daß man das 
gesamte Landarbeitsrecht in den Kompetenz
bereich der Bundesgesetzgebung überführen 
sollte, denn damit wären die Landarbeiter echt 
gleichgestellt mit den übrigen Arbeitnehmern. 
und alle Besserstellungen, die im Arbeitsrecht 
und für den Arbeitnehmer im allgemeinen 
erreicht werden, würden sofort auch für sie 
Gültigkeit haben. 

Derzeit stellen wir fest. daß zum Beispiel 
in diesem Gesetz für den Ausführungsgesetz
geber sogar Fristen eingebaut werden, das 
heißt, es steht drinnen, daß der Ausführungs
gesetzgeber die entsprechenden Ausführungs
gesetze innerhalb der nächsten sechs Monate 
zu beschließen hat. Das ist sicherlich eine 
Notwendigkeit deswegen, weil die Aus
führungsgesetze früher nicht in entsprechen
dem Zeitabstand, nämlidt mögli<hst rasch nach 
der Besdtlußfassung des Bundesgesetzgebers, 
erfolgt sind. 

Nur ganz kurz zum Arbeitszeitgesetz, das 
hier mit beschlossen wird. Eine lang erhobene 
Forderung auf Verkürzung der Arbeitszeit 
wird damit erfüllt. Damit wird meiner 
Meinung nach die Tatsache festgehalten, daß 
der Arbeitnehmer mit teilhaben soll an den 
Errungenschaften und an den Verbesserungen, 
die uns Industrialisierung, Medtanisierung 
und Rationalisierung bringen. 

es in einem so wichtigen Bereich der Sozial- Meine Fraktion wird beiden Gesetzen gerne 
gesetzgebung der Fall sein kann, daß die die Zustimmung erteilen. (Beifall bei der SPO.) 
Kompetenzen verteilt sind. Wir wissen, der 
Bund hat hier nur die Möglid:l.k.eiten der Vorsitzender: Am Wort ist Frau Bundesrat 
Grundsatzgesetzgebung, während die Aus- Edda Egger. Ich bitte, das Wort zu ergreifen. 

führungsgesetzgebung bei den Ländern liegt. Bundesrat Edda Egger (OVP): Herr Vor
Natürlich ist es dadurch immer noch möglich, sitzender I Herr Vizekanzlerl Herr Staats
was mir absolut unverständlich erscheint, daß 
Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirt
schaft, wenn sie in verschiedenen Bundes
ländern wohnen, wenn auch geringfügig, so 

sekretär! Meine Damen und Herren! Zum 
Landarbeitsgesetz möchte ich nur einige kurze 
Bemerkungen machen. 

dom untersmiedlich behandelt werden kön- Es ist rimtig, daß auch dieser Arbeitsbereim 
nen. Diese Kompetenzverteilung hat ihre in das gesamte Arbeitsrecht integriert werden 
Grundlage sicherlich im Kompetenzgesetz. mußte. Wir müssen hier aber beachten, daß 
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die notwendigen Sonderrechte für diese 
Gruppe von Arbeitern nicht übergangen wer
den. Denn gerade diese Berufe sind in außer
ordentlichem Maße von verschiedenen Vor
aussetzungen abhängig, wie das bei keiner 
anderen Berufsgruppe der Fall ist. Wenn wir 
an die Wetterabhängigkeit denken, an die 
Abhängigkeit von den Jahreszeiten, an die 
Versorgung VOll Lebendigem, ob das jetzt 
Tiere oder Pflanzen sind, wo es keine Sieben
tagewoche gibt und so weiter, dann werden 
wir einsehen, daß es notwendig ist, daß diese 
Berufsgruppe, die eben andere Arbeitsbedin
gungen hat, auch gewisse Sonderrechte 
braucht. 

Daher möchte ich feststellen, daß wir grund
sätzlich keine Einschränkung des Begriffes 
"Land- und Forstwirtschaft" wünschen. Wir 
wünschen nicht, daß das Recht für diese 
Arbeitsgruppe völlig aufgeht in dem übrigen 
Arbeitsrecht, sondern diese Gruppe braucht 
eben ihre spezifischen Institutionen und 
Berufsvertretungen. Schließlich hat auch die 
Gewerkschaft Sparten, und hier muß eben 
auch diese Sparte wirklich beachtet werden. 

Ich möchte auf das zu sprechen kommen, 
was gerade mein Vorredner festgestellt hat. Er 
sieht die Notwendigkeit nicht ein, hält es 
sogar für schädlich, daß dieses Recht nicht 
allein Bundeskompetenz ist, sondern Landes
ausführungsgesetze notwendig sind. 

Ich glaube, es ist richtig, daß wir Landes
ausführungsgesetze haben, denn gerade im 
Bereich der Landwirtschaft gibt es außer
ordentliche regionale Verschiedenheiten. Wir 
können sicher nicht die Arbeitsbedingungen 
in den flachen Gebieten Niederösterreichs mit 
Bergbauerngebieten vergleichen und so 
weiter. Daher, glaube ich, wird man es sich 
sehr genau überlegen müssen, ob nicht doch 
weiterhin an Landesausführungsgesetzen fest
gehalten werden muß. Wir jedenfalls sind 
dieser Meinung. 

Sicherlich war es gut, daß dieses Gesetz 
durch Sozialpartnergespräche vorbereitet 
'\\'1ude. Das hat sich diesmal auf Anregung 
der Arbeitgeber als wertvoll erwiesen. Es 
wäre nur wichtig und wünschenswert, wenn 
die Zahl der Teilnehmer an diesen Gesprächen 
richtig gewichtet würde. Es wäre wichtig, daß 
eine bessere Vertretung des Landarbeiter
kammertages gegeben wäre. Diesmal war es 
so, daß die Land- und Forstarbeitergewerk
schaft und die Vertreter des Arbeiterkammer
tages mehr Vertreter bei diesen Vorberatun
gen hatten als der Landarbeiterkammertag. Ich. 
glaube, daß das nicht ganz den Notwendig
keiten entsprkbt, wenn man an die Zahl der 
vertretenen Arbeitnehmer denkt. 

Nun zu den Einzelheiten: Wir sind er
freut - wie es auch. schon mein Vorredner aus
geführt hat -, daß die Verhandlungen ver
schiedene sehr gute Regelungen gebracht 
haben. Entgeltfortzahlung, Definition der 
Uberstunden, Urlaubs anrechnung und so 
weiter, das ist durchaus positiv zu sehen. 

Zweierlei ist nach unserer Meinung negativ. 

Das eine ist die Bestimmung in § 180 Ab
satz 3, wo es darum geht, daß eine Kündigung 
dann angefochten werden kann, wenn die 
Kündigung "wegen seiner Tätigkeit in 
Gewerkschaften" erfolgte. Das Wort "Gewerk
sdlaften" ersetzt den bisherigen Ausdruck 
"Berufsvertretung". Ich glaube, damit ist di~ 
Bestimmung enger als bisher, und ich glaube, 
daß das eine Tendenz anzeigt. Es ist nur eine 
Kleinigkeit, aber es zeigt immerhin die Ten
denz an, daß die Gewerkschaft ein Allein
vertretungsrecht beansprucht. Das, glaube ich, 
ist keine gute Tendenz, wir sollten die ande
ren Berufsvertretungen da nicht völlig aus
schalten. 

Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist, 
daß die Betriebsverfassungsbestimmungen, 
also das Organisationsrecht und so weiter, 
außerordentlich erweitert sind. Kollege Wind
steig hat auch festgestellt, daß das einen 
besonders großen Raum einnimmt. Es ist ein 
Vielfaches der früheren Bestimmungen. 

Es gilt sicher das alte Wort, daß genaue 
Regelungen die Freundschaft der Beteiligten 
erhalten. Aber noch so genaue Regelungen 
können niemals die Vielfalt des Lebens völlig 
erfassen. Wenn wir so detaillierte Bestimmun
gen haben, dann ist es noch immer fraglich, 
ob damit wirklich in allen Fällen die Regelun
gen gefunden werden könnten. Es erscheint 
oftmals besser, weniger ins Detail zu gehen, 
aber gut anwendbare Grundsätze niederzu
legen. 

Die unzähligen Einzelbestimmungen werden 
bedeuten, daß diejenigen, die diese Bestim
mungen zu handhaben haben, sich viellekbt 
schwer auskennen werden. Wir müssen näm
lich bedenken, daß es in der Landwirtschaft 
sehr viele Betriebe mit einer geringen Zahl 
von Arbeitnehmern gibt, das heißt also, daß 
niemand für diese Vertretung dieser Arbeit
nehmer freigestellt wird. Es können sich also 
diejenigen, die diese Regelungen zu hand
haben haben, nicht so mit diesen Dingen be-" 
fassen, wie es Menschen, Betriebsräte sind, 
die dafür freigestellt sind. 

Ich glaube, man müßte also wirklich darauf 
achten, daß da mit diesen übermäßig vielen 
Bestimmungen nicht eine systematische Ab
hängigkeit geschaffen wird. Diese Tendenz 
wäre zu beachten .. Ich habe jedenfalls die 
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Erfahrung gemacht, daß es besser ist, darauf 
zu achten, gut anwendbare Grundsätze zu 
schaffen als lauter Einzelbestimmungen. 

Auch wir geben diesem Gesetz gerne unsere 
Zustimmung. Wir glauben, daß Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer es damit leichter haben 
werden als bisher. Damit ist ja auch dem 
Ziel jeden guten Gesetzes gedient: bessere 
Lebensordnungen zu schaffen. (Vorsitzender
Stellvertreter Dr. S kot ton übernimmt die 
Leitung der Verhandlungen.) 

Zum zweiten Gesetz, das hier zur Debatte 
steht, zum Arbeitszeitgesetz, ist festzustellen, 
daß diese Novellierung eine notwendige Kon
sequenz der iArbeitszeitverkürzung ist, die mit 
1. Jänner 1915 in Kraft tritt. Diese Arbeits
zeitverkürzung ist ohne Zweifel dem Arbeit
nehmer zu gönnen, aber wir müssen doch 
auch die Probleme sehen, die durch die Ver
kürzung der Arbeitszeit eben gegeben sind. 
Probleme, die ja eben dieses Gesetz zu lösen 
versucht, die aber erst dann gelöst werden 
können, wenn das Gesetz entsprechend ange
wendet wird. Eine dieser Gefahren ist, daß 
die wöchentliche Arbeitszeit auf möglichst 
wenig Tage zusammengepreßt wird. Bei 
40 Stunden liegt die Verführung sehr nahe, 
viermal zehn Stunden zu arbeiten, das heißt 
also, die Viertagewoche einzuführen, direkt 
oder indirekt. 

Sicherlich ist im Gesetz festgelegt die 
Normaltagesarbeitszeit mit amt Stunden, aber 
es gibt ja eben Ausnahmen. Zehn Stunden 
Arbeit je Tag sind aber keine wirkliche Er
leichterung für den Arbeitnehmer. Wenn wir 
bedenken, daß im vorigen Jahrhundert ein 
wesentlicher Teil des Kampfes der Arbeiter 
darum gegangen ist, den Achtstundentag ein
zuführen, und wir froh waren, wie das 
geschehen ist, dann müssen wir sagen, daß 
heute die Lebensformen, die immer wieder 
begünstigen, daß mehr als aeb.t Stunden im 
Tag gearbeitet wird, wirklich nicht dem 
wahren Interesse der Arbeitnehmer dienen. 
Denn, meine Damen und Herren, jede Spitzen
leistung, ob jetzt die Spitze in der Arbeits
intensität liegt oder in der Dauer der Arbeit, 
erfordert einen ungleich höheren Einsatz von 
Kräften oder von Material. 

Ich möchte Sie nur daran erinnern: Wenn 
wir heute zum Sparen von Energieträgern 
aufgefordert werden, zum Beispiel zum 
Sparen von Benzin, so wäre eine der erforder
lichen Maßnahmen die, langsamer zu fahren, 
die gleiche Strecke langsamer zu fahren, weil 
dann weniger Benzin für die gleiche gefahrene 
Strecke verbraucht wird. 

Dieser Vergleich hinkt nicht, sondern ist 
unmittelbar anzuwenden auch auf die mensch
liche Arbeitsleistung. Wenn wir also die 
Arbeit in der Weise intensivieren, daß wir 
auf einmal längere Arbeitszeiten hinter uns 
bringen, dann brauchen wir ungleich mehr 
Kraft dafür, und das ist sicher nicht im Inter
esse der Arbeitnehmer. 

Die Intensität des Arbeitseinsatzes wird -
das ist zu befürchten - doch in vielen Fällen 
zunehmen, denn die zwei Stunden, die jetzt 
an tatsächlicher Arbeitszeit weniger erbracht 
werden müssen, werden oftmals indirekt ein
gearbeitet werden müssen, weil gerade jetzt 
die Verkürzung dieser Arbeitszeit mit einer 
unsicher werdenden Wirtschaftslage zusam
menfällt. 

Das ist die Realität, ganz gleich, ob wir 
es wahrhaben wollen oder nicht, daß diese 
Verkürzung der Arbeitszeit nicht eine tat
sächlich geringere Leistung der Arbeitnehmer 
möglich machen wird. 

Da erhebt sich die grundsätzliche Frage, 
ob Gesetze gut sind, wenn sie so weit im 
voraus geplant werden wie dieses Gesetz, 
das im Jahre 1911, damals aum in Form einer 
Novellierung, erlassen wurde, und man 
damals schon feste Etappen für Entwicklungen 
und Veränderungen festgelegt hat. 

Ich glaube, wenn man das so im Detail 
festlegt, wie das damals festgelegt wurde, 
dann legt man sieb. manchmal zu sehr fest, weil 
man die übrigen Entwicklungen nicht genü~ 
gend berücksichtigen kann. 

Das nur zum Grundsätzlichen. Warum heute 
aber auch von den Arbeitenden selbst diese 
Erleichterung nicht wirklich herbeigeführt 
wird, die durdl eine Verminderung der 
Arbeitszeit gegeben ist, liegt ja wohl in dem 
Zeitgeist der Ruhelosigkeit, die wir überall 
feststellen können, aber zum Teil auch in 
einer gewissen Maßlosigkeit des Verdienen
wollens. 

Meine Damen und Herren I Sieb.erlich ist 
jedem ein guter Lebensstandard gegönnt. Wer 
wüßte nicht besser als eine Frau wie ich, 
die Zeiten erlebt hat, wo man nicht einmal 
das bitter Notwendige gehabt hat, daß jeder 
Mensch wirklich ein ordentliches Auskommen 
in seinen Bedürfnissen haben soll. Aber es 
ist doch ein Unterschied, ob man sich heute 
diesem Zeitgeist der übermäßigen Werbung 
beugt und Vieles anschafft, was nicht unbe
dingt notwendig ist, Güter anzuschaffen, die 
man im Grunde nicht braucht, sondern deren 
Produktion oder Verwendung sehr oft auch 
dazu beiträgt, die Lebensqualität tatsächlich 
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zu vermindern, weil unsere Umwelt geschädigt 
oder zerstört wird. 

Ich glaube daher, daß es wirklich notwendig 
ist, daß mit einem Gesetz wie dem vorliegen
den eine vertretbare Ordnung hergestellt 
wird. Wir wollen damit den Arbeitnehmern 
helfen, daß sie gute Arbeitsbedingungen 
haben, bessere, als es sonst der Fall wäre. 
Denn wir wissen, daß sonst der Leistungsdruck 
zu groß würde, oder daß heute - und das 
wird vielleicht bei uns in Osterreich, wo diese 
Entwicklung noch nicht besonders weit ge
diehen ist, nicht genügend gesehen - eine 
Arbeitsleistung, die zwar bei äußerer Un
tätigkeit, aber sehr hoher geistiger Konzen
tration erbracht wird, zum Beispiel alle jene 
Tätigkeiten, die nur eine Uberwachung von 
automatisierten Produktionsvorgängen sind, 
ganz besonders anstrengend ist und daher 
von den Menschen wirklich nicht gut ver
tragen wird. 

Außerdem möchte ich darauf aufmerksam 
machen, daß wir heute mit einer größeren 
Anzahl älterer Arbeitnehmer rechnen müssen; 
ältere Arbeitnehmer, die auf der einen Seite 
oft sehr zuverlässige Arbeitsleistungen er
bringen, aber nicht unter einem übergroßen 
Leistungsdruck stehen sollen. 

Ich erinnere mich da an etwas, was 
Professor Fellinger mir einmal auf eine dies
bezügliche Frage gesagt hat. Er sagte mir 
damals: "Ja, wir Ärzte können helfen, daß 
die Menschen älter werden, aber wir können 
sie nicht immer gesünder machen." Wir wis
sen, daß die älteren Menschen heute an sehr 
vielen Schädigungen leiden, Kreislaufstörun
gen und so weiter, die sie sehr wohl noch 
arbeitsfähig machen, arbeitsfähig sein lassen, 
nur sollen wir diese Arbeitsfähigkeit nicht 
durch eine zu große Arbeitsintensität über
fordern. 

Alles in allem gehen ja überhaupt die medi
zinischen Erkenntnisse dahin, daß kürzere 
Arbeitszeiten richtig sind, die durch oftmalige 
Pausen unterbrochen werden sollen. Die Be
stimmung, daß diese kurzen Ruhepausen in 
die Arbeitszeit eingerechnet werden, ist gut 
und richtig und sollte dem Menschen helfen, 
diese kurzen Ruhepausen wirklich zu kon
sumieren. 

Daß sie es nicht tun, das wissen wir auch; 
daß sie sich dadurch selbst die Arbeit zu 
schwer machen. Die Einsicht ist noch nicht 
vorhanden, und das ist ja der Grund, warum 
man über diese Probleme spricht, damit wir 
eben diese Erkenntnisse, die heute von der 
Wissenschaft her durchaus vorhanden sind, 
in der Realität des Lebens besser anwenden 
sollten. 

Eine weitere wissenschaftliche Erkenntnis 
ist, daß es besser wäre, im Arbeitsrhythmus 
der Wochenarbeitszeit nicht in jeder Woche 
mehr freie Tage zu schaffen, sondern lieber 
eine längere zusammenhängende Urlaubszeit 
oder eine zweite zusammenhängende Urlaubs
zeit im Jahr. Drei freie, arbeitsfreie Tage pro 
Woche sind etwas, was nicht erholt, sondern 
meistens nur die Strapazen verstärkt, aber 
gleichzeitig demjenigen, der diese drei freien 
Tage konsumiert, weitere Sorgen aufbürdet. 
Denn meistens sind diese drei freien Tage 
auch mit großen Kosten verbunden. Nichts ist 
so kostspielig wie Urlaub, das müssen wir 
leider sagen. 

Wir müssen, glaube ich, noch eine Begleit
maßnahme finden oder eine Begleitmaßnahme 
verstärken: das ist, daß wir den Menschen 
Werte näher bringen, die eine sinnvolle Frei
zeitgestaltung ermöglichen, nicht nur· Hobbys, 
also spielerische Dinge - auch ein Hobby 
wollen wir den Menschen gerne gönnen, das 
Spielerische braucht der Mensch -, sondern 
auch der Bewältigung des Alltags könnten 
wir wahrhaftig mehr Aufmerksamkeit, mehr 
Kraft schenken. Die Familie, die mitmensch
lichen Beziehungen, die Hilfe, die wir anderen 
Menschen angedeihen lassen, die Haushalts
arbeit, all das sind Dinge, die heute einfach 
aus unserem Leben verdrängt werden. Ich 
glaube, daß wir zu einer neuen Wertordnung 
finden müßten, wo gerade die menschlichen 
Seiten, diese wirklich sinnvolle Bewältigung 
des Alltags wieder eine größere Rolle in 
unserem Leben spielen sollte. 

Das zur täglichen und wöchentlichen 
Arbeitszeit. 

Ein zweites Problem erscheint mir auch noch 
ganz, ganz wichtig: das Problem der gleich
zeitigen Arbeitszeit für die allermeisten Men
schen. Das ist gerade in Osterreich besonders 
stark ausgeprägt. Es gibt kaum ein anderes 
Land, wo immer wieder Bestrebungen sind, 
alle sollen zur gleichen Zeit arbeiten, alle 
sollen zur gleichen Zeit Ferien haben. 

Meine Damen und Herren I Je kürzer die 
Arbeitszeit ist, das habe ich schon ausgeführt, 
desto intensiver muß diese Arbeitszeit genützt 
werden. Nun wird man künftig den Arbeit
nehmern jene kleinen Erleichterungen gewäh
ren können, die es ihnen ermöglichen, gewisse 
Besorgungen, gewisse Dienstleistungen, inner
halb der Arbeitszeit zu beanspruchen, wie es 
bisher ... (Bundesrat Hermine K u ban e k: 
Das geht in keinem Industriebetrieb!) Das geht 
sicher in keinem Industriebetrieb. Aber wenn 
alle Ämter und so weiter die gleich kurze 
Arbeitszeit wie die Industriebetriebe haben, 
wann sollen eigentlich jene Arbeitnehmer 
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diese Wege machen, diese Dienstleistungen 
beanspruchen können, wie es bisher doch für 
viele möglich war'? Wir wissen ja, daß diese 
Dinge immer weniger möglich sind. Wann 
sollen sie die verschiedenen Wege machen? 
Wie steht es mit dem Verkehr? Wie ist es, 
wenn alle zur gleichen Zeit arbeiten? Welche 
Verkehr~spitzen, welche rush hours haben wir. 
wo wir wissen, daß diese Dienstleistungen 
dann absolut niCht ausreiChen. 

Meine Damen und Herren I Wenn alle zur 
gleichen Zeit frei haben, dann reichen auch 
die Freizeiteinrichtungen nicht aus. Wir sehen 
es doch, daß der Samstag und der Sonntag 
heute für die Schifahrer, für die Ausflügler, 
für die Menschen in den Badeanstalten und 
so weiter, längst schon eine Qual sind. Sie 
sind auch eine Qual für diejenigen, die in 
diesen Freizeiteinrichtungen arbeiten müssen. 

Meine Damen und Herren! Ich weiß nicht, 
ob Sie schon mit Personal von solchen Frei
zeiteinriChtungen gesprochen haben, wie 
lustig es ist, wenn an drei Tagen in der 
Woche - oder an zwei Tagen in der Woche, 
wie es derzeit der Fall ist - eine solche 
Uberbeanspruchung eintritt und die übrigen 
Tage dann alles leer steht. 

Ich glaube, wir müßten hier wirklich ein 
wenig flexibler werden mit den Ladenschluß
zeiten, mit den übrigen Arbeitszeiten. Ich 
bin der Meinung, wenn wir den Menschen 
mehr Freizeit geben können - und Gott sei 
Dank können wir das -, dann dürfen wir 
uns nicht darauf versteifen, daß Ehepaare oder 
Familien ihre ganze Freizeit unbedingt zur 
selben Zeit haben müssen. Ich kenne sehr 
viele Ehepaare, wo die Frau sagt: Es ist mir 
ganz angenehm, wenn der Mann noch den 
Vormittag weg ist, dann habe ich wenigstens 
Zeit, daß ich das oder jenes erledige. (Heiter
keit bei der SPO.) 0 ja, meine Damen und 
HerreniOder wenn die Frau zu der Zeit 
arbeitet, wo vielleicht der Mann zu Hause ist, 
dann würde es auch sehr nett sein, wenn in 
dieser Zeit der Mann sich einmal um die Kin

leicht Facharbeiter ist oder sonst eine Arbeit 
am Montag hat, arbeitet, zu Ehekonflikten 
gekommen wäre. Ich glaube, wir sollten bei 
diesen Regelungen wahrhaftig lebensnäher 
sein. Wir sollten niCht in Phantasielosigkeit 
und Gleichmacherei immer nur bei den bis
herigen Maßstäben bleiben. 

Das zum Problem des gleichzeitigen 
Arbeitens, das, wie iCh glaube, noch viel zu
wenig in Osterreidt gesehen wird. 

Positiv möchte iCh noch bemerken, daß es 
in diesem Gesetz günstig ist, daß die Rege
lung mit dem Fahrtenbuch für Fahrer und 
Beifahrer wirklich sehr streng und genau vor
genommen wurde. Wir können zwar feststel
len, daß die bisherigen Regelungen, die es 
mit dem Wocruenendfahrverbot gibt, und auCh 
sonstige Regelungen und Maßnahmen schon 
zu Verbesserungen beigetragen haben. aber 
ich glaube, daß wir doch weiter in dieser 
Richtung Vorsorge treffen müssen, damit 
gerade die Fahrer von Lastkraftwagen nicht 
überanstrengt werden. 

Und wenn als Nebenerfolg, weil vielleicht 
dadurch die Transportkosten höher sind, eine 
Verlagerung von Schwertransporten auf die 
Bahn zustande käme, wäre, glaube ich, dieser 
Trend auch zu begrüßen, denn unsere Straßen 
sind wirklich gerade mit den Lastkraftwagen 
zum Teil sehr überlastet. Das kann ich viel
leicht als Steirerin besonders sagen, weil wir 
unten noch so gut wie keine Autobahnen 
und fast keine gut ausgebauten Straßen haben 
und weil daher unsere Straßen ganz besonders 
überlastet sind; die Steiermark liegt mit den 
Verkehrstoten und den schweren Verkehrs
unfällen an der Spitze. 

Das also zum Arbeitszeitgesetz, dessen Not
wendigkeit wir ganz besonders betonen möch
ten. Wir würden wünschen, daß das reale 
Verständnis der gesamten Bevölkerung für 
eine sinngemäße Anwendung wächst. Es 
mögen nicht durch Ausweitungen und eine 
laxe Anwendung seine richtigen Zielsetzungen 
unterlaufen werden. (Beifall bei der OVP.) 

der kümmert oder gewisse Dinge im Haushalt Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
macht. Ich sehe auch beim Einkauf und bei Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat 
verschiedenen Gelegenheiten, daß in manchen Prechtl. Ich erteile ihm das Wort. 
Familien diese Regelungen bereits -sehr gut 
und partnerschaftlich durChgeführt werden. 

Ich glaube, es ist ein einseitiges Argument 
zu sagen, weil der Mann Samstag/Sonntag 
frei hat, muß unbedingt auch die Frau diesen 
Samstag/Sonntag frei haben. Wir sehen es bei 
den Friseuren. Da ist seit eh und je der 
Montag frei, und ich habe noch nicht gehört, 
daß es deswegen, weil die Friseurinnen den 
Montag frei haben, und der Mann, der viel-

Bundesrat Prechtl (SPO): Hoher Bundesrat I 
Herr Vizekanzler! Herr Staatssekretär! Meine 
Damen und Herren! Wenn ich mich mit dem 
§ 17 des Arbeitszeitgesetzes beschäftigen will, 
mit der Einführung der Fahrtenbücher, möchte 
ich zuerst auf einige Äußerungen der Frau 
Abgeordneten Egger eingehen: 

Es ist sicherlich ein sehr schwieriges Pro
blem, wenn eine Verkürzung der Arbeitszeit 
eingeführt wird - und wir begrüßen es als 
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Gewerkschafter, daß mit 1. Jänner 1975 die 
Arbeitszeit in Osterreich verkürzt wird -, 
da sich damit eine Reihe von verkehrs
politischen Problemen und eine Reihe von 
familienpolitisdlen Problemen ergeben. Das 
ist an und für sich eine Selbstverständlichkeit. 

Den Kalender und die getrennten Arbeits
zeiten unter Umständen einzuführen, davOn 
möchte ich abraten, denn was wäre eine 
Familienpolitik, wenn unter Umständen die 
Frau an einem anderen Tag frei hätte als 
der Mann. Ich glaube, im Vordergrund soll 
auch hier letzten Endes unser Ziel stehen, 
~aß die Familie die wenigen freien Tage und 
auch die Freizeit, die sie hat, eben sinnvoll 
verwenden soll. 

Dazu kommt noch, daß sidlerlich ein sehr 
langwieriger Erziehungsprozeß für die ge
samte österreidlische Bevölkerung, aber nicht 
nur für die österreidlische Bevölkerung, son
dern überall dort, wo die Arbeitszeitverkür
zung Platz greift, notwendig erscheint. 

Besonders die Begründung zum § 17 des 
Arbeitszeitgesetzes - eingebracht von den 
Abgeordneten Hofstetter, Pansi und Wede
nig -, daß mehr als 60 Prozent der Arbeits
unfälle mit tödlidlem Ausgang bei Berufs
ausübung mit Fahrzeugen und anderen Berufs
beförderungsmitteln registriert worden sind, 
zeigt so deutlich, wie wichtig es nun erscheint, 
daß Fahrtenbücher in Osterreich eingeführt 
werden. 

Es erhebt sich nun die Frage, inwieweit 
diese Fahrtenbücher einer strengen Kontrolle 
unterliegen sollen. Gerade bei diesem Ge
werbe hat sich ja auf internationaLem Sektor 
vor einigen Tagen etwas zugetragen, was uns 
in Osterreich zu denken geben sollte. Ich 
möchte hier das Beispiel bringen, daß selten 
und konsequent wie nie diesmal die Berufs
fahrer des niederländischen LKW-Gewerbes 
gegen die Bestimmungen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft streikten, die am 
1. Dezember 1914 in Kraft gesetzt worden 
sind. 

Hier sind nun Arbeitnehmer und Arbeit
geber Hand in Hand marschiert. Es handelt 
sich um eine spezielle Verordnung, die in 
Holland angewendet worden ist und die be
reits seit mehr als zwei Jahren in der deut
schen Bundesrepublik galt. Dabei ging es 
darum, daß die Fahrtensdlreiber gesetzlich 
eingeführt worden sind, und zwar müssen sie 
in alle neuen LKW über dreieinhalb Tonnen 
eingebaut werden, bei älteren Fahrzeugen 
muß dies erst bis zum Jahre 1979 erfolgen. 
Fahrstrecke und Fahrgeschwindigkeit sollen 
genau registriert werden, und letzten Endes' 

soll auch der Fahrer aus den Aufzeichnungen 
des Tachographen ersichtlich sein. 

Es ist interessant, welche verkehrs
politischen Folgen sich daraus ergeben haben. 
Interessant ist, daß die deutsche Bundes
republik mehr als die Hälfte des Verkehrs
aufkommens an Holland verloren hat, dies nur 
deshalb, weil in der deutschen Bundes
republik die Tachographen eingeführt worden 
sind und in Holland die Arbeitszeit nicht ein
gehalten worden ist. Das hat dazu geführt, 
daß die großen Tulpentransporte von Amster
dam bis zu den zentralen Märkten in Deutsch
land zweimal am Tag bewältigt worden sind, 
daß Tanklastwagenzüge von Rotterdam bis ins 
deutsche Industriegebiet zweimal am Tag ge
fahren sind. 

Der Erfolg war, daß der Arbeitnehmer wohl 
einen höheren Uberstundenzuschlag bekom
men hat, daß aber auf der anderen Seite der 
Arbeitgeber mehr als 11 bis 11 Prozent an 
Gewinn profitierte. 

Doch in dieser Kostenrechnung fehlt eines: 
daß man die schweren Unfälle nicht registriert 
hat! 

Deshalb ist es für uns erfreulich, daß im 
Hinblick auf das Arbeitszeitgesetz als erste 
Maßnahme in österreich das Fahrtenbuch ein
geführt wird. Wir hoffen fest, daß die Kon
trolle - und da liegt meines Erachtens ein 
gewisser Mangel vor - durch den Arbeit
geber durchgeführt wird. Es ist ein Passus ein
gebaut, der besagt, daß im Hinblick auf .den 
Verkehr das Verkehrsministerium und ferner 
das Sozialministerium und die Verkehrs
arbeitsinspektorate zuständig sein sollen. Wir 
glauben, daß es gerade dieser Berufszweig 
verdient, nun erstens einmal eine Arbeitszeit 
zu bekommen, die nicht nur der Gesundheit 
der Betroffenen, sondern darüber hinaus 
letzten Endes der Sicherheit im Straßenver
kehr dienen soll. 

Da wir nun ein Arrangement mit den Euro
päischen Gemeinschaften haben, sind eine 
Reihe von Liberalisierungsmaßnahmen vorge
sehen, unter anderem auch die Festlegung 
eines Gemeinschaftskontingentes im Rahmen 
der EWG, wo mehr als 1200 Bewilligungen 
für den grenzüberschreitenden Straßengüter
transport zwischen den Mitgliedstaaten er
teilt wurden. Damit ist bis zu einem bestimm
ten Grad die Möglichkeit geboten, die Zahl der 
internationalen Transporte über das gemäß 
bilateralen Vereinbarungen bestehende 
Niveau hinaus zu steigern. 

Eine der Hauptmaßnahmen bestand in der 
Erlassung einer Verordnung zur Harmonisie
rung bestimmter Sozialbedingungen im 
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Straßenverkehr, die im Rahmen der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft zum Teil be
reits am 1. Oktober 1969 in Kraft getreten 
sind. Gemäß dieser Verordnung wurde die 
Lenkzeit zwischen zwei Ruhezeiten pro Tag 
auf acht Stunden beziehungsweise auf 48 Stun
den pro Woche oder auf 92 Stunden über eine 
Zeitspanne von zwei Wochen beschränkt. 

Die sich aus dem Bestreben gleichartiger 
Vorschriften im AETR ergebenden Probleme 
wurden auf Regierungsebene sowie auch von 
den zuständigen Organisationen der Arbeit
nehmer und Arbeitgeber diskutiert. 

Ab 1. Jänner 1915 wird nun, wie ich bereits 
erwähnt habe, auf dem Hoheitsgebiet der ge
samten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
ein Kontrollgerät, der Tachograph, eingeführt, 
der bereits bei allen Autobusunternehmungen, 
gleichgültig ob Bahn oder Post, existiert. So 
wird eine genaue Kontrolle ermöglicht. 

In Osterreich sind derzeit noch keine Tacho
graphen in LKW eingebaut, die eine objektive 
Uberprüfung auch über einen längeren Zeit
raum ermöglichen. 

Ferner wurden in diesem Zusammenhang 
auch Vorschläge über die beruflidle Ausbil
dung im Straßentransport formuliert, was wir 
als sehr wichtig und sehr wesentlich erachten, 
ein Gebiet, auf dem es in Osterreich noch 
einiges aufzuholen gilt. 

Auch auf dem Gebiet der Tarifgestaltung 
haben wir nun zumindest den ersten Schritt 
in der richtigen Formulierung von Verord
nungen und hinsichtlich Beförderungsbedin
gungen im Güterverkehr zwischen den Mit
gliedstaaten unternommen. 

Was sich etwa auf süddeutschen Straßen 
abspielt, wenn österreichische LKW diese 
Straßen benützen, ist ja bereits hinlänglich 
bekannt. Die deutschen Behörden sind streng
stens angewiesen worden, den Zustand der 
österreichischen Fahrzeuge, die über die süd
deutschen Straßen fahren, genauestens zu 
kontrollieren. 

Somit ergibt sich auch für Osterreich eine 
große Anzahl von Problemen nicht nur im 
Hinblick auf die Regelung der Arbeitszeit, 
sondern letzten Endes auch bei der Regelung 
der Uberstunden im Straßentransport, genauso 
wie es in der Zweiten Sozialverordnung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eben 
vorgesehen ist. Es gibt aber noch immer keine 
klare Definition darüber, was unter Arbeitszeit 
und was unter Lenkzeit zu verstehen ist. 
Darüber gehen die Meinungen noch sehr er
heblich auseinander. 

Ich glaube, in diesem Zusammenhang muß 
noch erwähnt werden, daß auch eine Harmoni
sierung der Besteuerung von Nutzfahrzeugen 
- ein Problem, das sehr eng mit der An
lastung der Wegekosten zusammenhängt -
einer Uberprüfung zugeführt werden müßte. 

Weiters sollte man sich auch in Osterreich 
überlegen, daß der Zugang zum Markt im 
Straßenverkehr nicht sehr großzügig, sondern 
rigoros gehandhabt werden soll, denn unsere 
Straßen sowie unsere geologische und geo
graphische Lage in Osterreich zwingen uns 
dazu, daß nur ein gewisses Kontingent von 
Straßenfahrzeugen speziell im Schwerverkehr 
zugelassen werden soll. Speziell der Werk
verkehr stellt doch in Osterreich ein sehr 
großes Problem dar. 

Bei uns fehlen zum Beispiel noch immer die 
sehr wichtigen Bestimmungen über die Ge
wichte und über die Abmessungen von 
Straßenfahrzeugen und somit die sich in die
sem Zusammenhang ergebende Kontrolle. 

In Japan konnte ich schon vor ungefähr 
zehn Jahren feststellen, daß man dort sehr 
rigoros vorgegangen ist: Fahrzeuge wurden an 
den Straßenrand oder auf Parkplätze gelotst. 
Die Polizei beziehungsweise die Gendarmerie 
besaß schon damals entsprechende Einrich
tungen, um diese Fahrzeuge abzuwiegen. 
Wenn sie überladen gewesen sind, wurde die 
Weiterfahrt untersagt. 

Wenn wir von der Sicherheit im Straßen
verkehr sprechen, müssen wir sagen: Welcher 
Autofahrer ist nicht froh, wenn er an einem 
Holzfahrzeug oder an einem überladenen 
Fahrzeug glücklich vorbeigekommen ist? Da 
hat es schon die schwersten Unfälle gegeben. 

Ich möchte hier speziell nur eine Transport
weise herausgreifen, die es derzeit, wie ich 
glaube, nur in Osterreich gibt. Diese Trans
portart ist von der Seite der Unternehmer 
als sehr rationell zu betrachten. Ich meine da 
jene Fahrzeuge, die Bierkisten führen, ohne 
daß eine sachgemäße Verladung erfolgte. Bei 
einer stärkeren Kurve werden oft ganze 
Ladungen abgeworfen. Da hat es schon die 
schwersten Verletzungen gegeben. Ich glaube, 
daß hier auch im Hinblick. auf das Kraftfahr
zeuggesetz noch einiges zu tun sein wird. 
(Bundesrat Dr. He ger: Immer ist der Unter
nehmer schuld! Bei den Bierflaschen ist er jetzt 
auch schon schuld!) Herr Bundesrat! Hier ist 
der Unternehmer sicherlich auch schuld, aber 
meinem Gefühl nach - ich sage das· sehr 
offen - ist da in erster Linie der Gesetzgeber 
zur Verantwortung zu ziehen, weil solche 
Fahrzeuge normalerweise gar nicht zum Ver
kehr zugelassen werden sollten. 
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Bedauerlicherweise hat es im Tiroler Raum 
neuerlic.b. einen sehr schweren Verkehrsunfall 
gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie genauso 
sprechen würden, wenn Sie einmal vier 
Schwerverletzte an Ort und Stelle sähen. Den
ken Sie doch auch an die Kosten, die bei so 
einem schweren Verkehrsunfall entstehen I 
Nicht einmal die Einsatzfahrzeuge konnten 
zufahren, weil Hunderte Bierflaschen über eine 
Wegstrecke von 200 bis 300 Meter verstreut 
gewesen sind. 

Ich will damit zum Ausdruck bringen, daß es 
heute wohl die Mode ist, und wir sollen keine 
Stürmer gegen das Kraftfahrzeug sein, son
dern daß es in anderen Ländern, die die 
Motorisierung schon weit früher erlebt haben 
als wir, eben die dementsprechenden gesetz
liChen Bestimmungen auch gibt, die im Hin
blick auf die Straßenverkehrssicherheit 
unseres Erachtens notwendig ersCheinen. 

Wird vom Berichterstatter das Sdllußwort 
gewünscht? - Das ist ebenfalls nicht der 
Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k ein e n Ein 8 p r u c h zu erheben. 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
28. November 1974 betreffend ein Zusatz
abkommen zum Abkommen vom 12. Oktober 
1966 zwischen der Republik Usterreich und der 
Türkischen Republik über Soziale Sicherheit 

(1264 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 16. Punkt der Tages
ordnung: Zusatzabkommen zum Abkommen 

Ich möchte aber doch hier im Zusammen- vom 12. Oktober 1966 mit der Türkei über 
hang vielleicht eines noch sagen: Eine Lücke Soziale Sicherheit. 
im Gesetz ist auch hinsichtlich der Ausbildung 
des LKW-Lenkers. Ein österreichisc.b.er LKW
Lenker lernt kaum, eine Ladung richtig zu 
verladen. Er wird normalerweise nur nach der 
Straßenverkehrsordnung geprüft. In Schweden 
gibt es Schulen, wo ein solcher Lenker in 
drei oder vier Wochen auch lernt, wie ein 
Fahrzeug richtig zu verladen ist. 

Zum SChluß kommend, möChte ich Ihnen nur 
folgendes sagen: Wir begrüßen es, daß die 
FahrtenbüCher eingeführt werden, weil wir 
glauben, daß das eine sehr wesentliche und 
sehr wiChtige Maßnahme ist. 

Aber wenn wir so oft von der humanisti
schen Einstellung sprechen, sollen wir doCh, 
wenn wir von der SiCherheit der Kraftfahr
zeuge spreChen, auch letzten Endes eines über
legen: Die mehr als 2500 Toten auf Osterreichs 
Straßen ergeben sich nicht allein aus der 
Geschwindigkeitsüberschreitung. Wenn Sie in 
der Begründung gelesen haben, daß mehr als 
60 Prozent der Arbeitsunfälle durch Ober
müdung im LKW-Verkehr entstehen, dann 
denken Sie an das namenlose Elend, die diese 
Unfälle letzten Endes verursacht haben. 

Aus diesem Grunde geben wir auch sehr 
gerne dieser Novelle unsere Zustimmung. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

ICh frage, ob noch jemand das Wort 
wünscht. - Das ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist gesChlossen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Steinle. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Steinle: Hoher BundesraU 
Ich berichte über den Beschluß des 
Nationalrates vom 28. November 1914 betref
fend ein Zusatzabkommen zum Abkommen 
vom 12. Oktober 1966 zwischen der Republik 
Osterreich und der Türkischen Republik über 
Soziale SiCherheit. 

Das vorliegende Zusatzabkommen enthält 
eine Verbesserung der Bestimmungen über die 
Leistungen für Kinder sowie eine Erweiterung 
des saChlichen Geltungsbereiches durch die 
Einbeziehung der in Osterreich und der Tür
kei bestehenden Systeme für selbständig Er
werbstätige. Weiters ist - analog zum Ab
kommen mit Jugoslawien, BGBL Nr. 289/ 
1966 - eine Herabsetzung der Wartezeit für 
die Erlangung der Familienbeihilfe von bisher 
drei Monaten auf einen vollen Monat vor
gesehen. Ferner sollen einige Bestimmungen 
des Abkommens im Sinne einer weitgehenden 
Harmonisierung der Rechtslage im zwischen
staatlichen Bereich der sozialen Sicherheit, ent
sprechend den zuletzt mit der Schweiz und 
Luxemburg abgeschlossenen Zusatzabkommen, 
geändert werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1914 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Sitzung stellt der Sozial
ausschuß somit den An t rag, der Bundesrat 
wolle beschließen: 
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Stelnle 
Gegen den Beschluß des National

rates vom 28. November 1974 betreffend ein 
Zusatzabkommen zum Abkommen vom 
12. Oktober 1966 zwischen der Republik Oster
reich und der Türkischen Republik über Soziale 
Sicherheit wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 
Beridtt. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Ich frage, ob jemand das Wort wünscht. -
Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt deI 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k ein e n Ein s p I U c h zu erheben. 

11. Punkt: Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates 
vom 21. November 1974 betreffend ein Bun
desgesetz. mit dem das NebengebUhren
zulagengesetz geändert wird (2. Neben
gebührenzulagengesetz-Novelle) (1244 der 

Benagen) 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p I U c h zu 
erheben. 

18. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1974 über ein Bundes
gesetz betreffend die Ubemahme der Bundes
haftung für Anleihen. Darlehen und sonstige 
Kredite der Elin-Union Aktiengesellsc:haft für 

elektrische Industrie (1245 der Beilagen) 

19. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1974 über ein Bundesgesetz 
betreffend die Ubemahme der Bundeshaftung 
für eine Konversionsanleihe der Usterreicbi
schen Elektrlzitätswirtsc:haits-Aktiengesell
schaft (Verbundgesellsc:haft) und der Sonder
gesellsdlaften (Energie-Konversionsanleihe
gesetz 1914) samt Anlage (1246 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zu den Punkten 18 und 19 der 
Tagesordnung, über die eingangs beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Es sind dies: 
Wir gelangen nun zum 11. Punkt der Tages- Bundesgesetz betreffendUbernahme der 
ordnung: 2. Nebengebührenzulagengesetz- Bundeshaftung für Anleihen, Darlehen und 
Novelle. sonstige Kredite der Elin-Union Aktiengesell

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schickel
gruber. Ich bitte um seinen Bericht. 

schaft für elektrische Industrie und 

Energie-Konversionsanleihegesetz 1914. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Dr. Bösch. Ich bitte um seIne 
BeridtterstaUung. 

Beridtterstatter Dr. Bösc:h: Bericht des 

Berichterstatter Scbilkelgruber: Nach § 59 
Absatz 15 des Gehaltsgesetzes in der Fassung 
der 21. Gehaltsgesetz-Novelle gebührt einem 
Lehrer, der zur Unterstützung des Schulleiters 
bestimmt ist, eine Dienstzulage. Durch den 
vorliegenden Gesetzesbeschluß des National- Finanzausschusses über den Gesetzesbeschluß 
rates soll nun für den Fall, daß die Voraus- des Nationalrates vom 21. November 1914 
setzungen für die Berücksichtigung dieser Zu- . über ein Bundesgesetz betreffend die Uber
lage bei der Ruhegenußbemessung nicht ge- nahme der Bundeshaftung für Anleihen, Dar
geben sind, eine Gutschrift von Neben- lehen und sonstige Kredite der Elin-Union 
gebührenwerten vorgesehen werden. Aktiengesellschaft für elektrisdle Industrie. 

Als Ergebnis der Beratungen des Finanz- Der Finanzminister ist bis 31. Dezember 
ausschusses stelle ich den An t rag, der Bun- 1914 durch das Bundesgesetz vom 1. März 
des rat wolle beschließen: 1961, BGBL Nr. 83, in der Fassung der Bundes: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Nebengebühren
zulagengesetz geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Beridtterstatter für seinen 
Beridtt. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Idt stelle die Frage, ob jemand das Wort 
wünscht. - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. 

gesetze BGBl. Nr. 211/1969 und 26/1911 er
mächtigt, für die Elin-Union Aktiengesell
schaft für elektrische Industrie die Haftung als 
Bürge und Zahler zu übernehmen. Durch den 
vorliegenden Gesetzesbeschluß des National
rates soU nun die Haftungsübernahme neu 
geregelt werden und insbesondere eine zeit
lidte Beschränkung für die Ermächtigung ent
fallen. 

Nach den Erläuterungen <ler Regierungs
vorlage unterliegt der gegenständliche Ge
setzesbesdtluß des Nationalrates lediglich hin
sichtlich der §§-6 bis 8 {Regreßanspruch und 
unentgeltliche Bürgschaft des Bundes, Gebüh-
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Dr. Bösm 
renbefreiung) sowie des § 11, soweit er sich 
auf die §§ 6 bis 8 bezieht, dem Einspruchsrecht 
des Bundesrates. 

der Sondergesellschaften (Energie-Konver
sionsanleihegesetz 1974) samt Anlage wird, 
soweit er dem Einspruchsrecht des Bundes
rates unterliegt, kein Einsprudl erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seine 
Berichte. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1974 in Verhandlung genommen und ein
stimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. Wir gehen nun in die Debatte ein, die über 

Als Ergebnis . seiner Beratung stellt der die zusammengezogenen Punkte unter einem 
Finanzausschuß somit den An t rag, der Bun- abgeführt wird. 
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1974 über ein Bundes
gesetz betreffend die Ubernahme der Bundes
haftung für Anleihen, Darlehen und sonstige 
Kredite der Elin .. Union Aktiengesellschaft für 
elektrische Industrie wird, soweit er dem Ein
spruchsrecht des Bundesrates unterliegt, kein 
Einspruch erhoben. 

Bericht des Finanzausschusses über den Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 
27. November 1974 über ein Bundesgesetz 
betreffend die Ubernahme der Bundeshaftung 
für eine Konversionsanleihe der Osterreichi
schen ElektrizitätswirtsChafts-Aktiengesell
schaft (Verbundgesellschaft) und der Sonder
gesellschaften (Energie-Konversionsanleihe
gesetz 1974) samt Anlage. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll der Finanzminister er
mächtigt werden, für die zur Konversion der 
in der Anlage zu § 1 Absatz 1 angeführten 
Energieanleihen die Haftung des Bundes als 
Bürge und Zahler zu übernehmen. 

NaCh der Note des Bundeskanzleramtes 
unterliegt der gegenständliche Gesetzes
beschluß des Nationalrates lediglich hinsicht
lich der §§ 2 und 3 (Regreßanspruch und unent
geltliche BürgsChaft des Bundes) und des § 4 
(Frage der Gewinnrealisierung bei Konver
sionen) sowie des § 5, soweit er siCh auf die 
§§ 2, 3 und 4 bezieht, dem Einspruchsrecht des 
Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezember 
1974 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1974 über ein Bundes
gesetz betreffend die Ubernahme der Bundes
haftung für eine Konversionsanleihe 
der Osterreichischen Elektrizitätswirtschafts
Aktiengesellschaft (Verbundgesellschaft) und 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Heinzinger. 

Bundesrat Heinzinger (OVP) : Herr Vor
sitzender! Meine Damen und Herren! Die Ent
wicklung der Elin-Union-AG zeigt, daß die 
seinerzeitig schwierige Neuordnung in der 
verstaatlidlten Industrie unter der OVP
Regierung im Jahre 1967 die Kunst des Mög
lichen war. Es ist das Verdienst dieser Regie
rung, daß sie diesen ungeheuer schwierigen 
Bereich - Sie erinnern sich an die Schwierig
keiten der Elektroindustrie im Jahre 1967 -
so vorbereitet hat, daß wir heute stolz sein 
können auf die Leistungen der Elin. Insbeson
dere für uns in der Steiermark bildet die Elin 
in Weiz den bedeutendsten Industriebetrieb in 
der Oststeiermark und bestimmt damit auch 
wesentlich das wirtschaftliche Geschehen in 
dieser Region. 

Ich möchte daher bei dieser Gelegenheit 
besonders betonen, daß wir von der verstaat
lichten Industrie nicht nur das klassisch-unter
nehmerische Denken erwarten, von der einen 
Seite die Sicherung des Arbeitsplatzes, von 
der anderen Seite die Erwirtschaftung eines 
vertretbaren Gewinnes, sondern daß wir 
darüber hinaus auch die besondere Beachtung 
des gesamten Raumes verlangen, in welchem 
die verstaatlichte Industrie ihre Betriebe hat. 
Das gilt nicht nur ganz besonders für die Elin 
in einern vorwiegend agrarisch-strukturierten 
Gebiet, das gilt besonders auch für die In
dustrieräume der Obersteiermark für Kohle, 
Eisen und Stahl. 

Die Situation der Elin hat bei der Produk
tionsbereinigung zu einer Spezialisierung ge
führt, die sich für die Elin in Weiz günstig 
entwickelt hat. Es werden dort Kraftwerkaus
rüstungen gebaut; die auf Grund des stei
genden Industriebedarfes auch für die Zukunft 
eine Auslastung des steirischen Werkes er
wünschen läßt. Man ist auch heute in Zu
sammenarbeit und Kooperation mit Siemens 
in der Lage, für Atomkraftwerke die geeig
neten Ausrüstungen zu beschaffen, und wir 
sind sehr glücklich und froh darüber, daß das 
Jahr 1975, welches vielen von uns Sorgen 
bereitet, für die Elin in Weiz kein Jahr mit 
besonderen Sorgen ist. 
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Heinzinger 
Der internationale Wettbwerb auf dem Ge

biete der Elektroindustrie ist bedeutsam und 
nimmt ständig zu. Es war in den Jahren 1972 
und 1973 ein Rückgang des Exportanteiles 
in der Elin zu beobachten. aber im Jahre 1974 
sind die Entwick.lungstendenzen wieder 
anders. Wir wissen daher, daß gerade in 
diesem Bereich Investitionen sehr wichtig sind, 
und werden daher diesem Antrag ganz sicher
lich zustimmen. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist 
vielleicht, daß im Jahre 1967, als es darum 
ging. die erste Bürgschaft des Bundes für die 
nun neu aus der Taufe gehobene Elin zu er
reichen, die Sozialistische Partei damals nicht 
zugestimmt hat., (Der Vor s i t zen d e über
nimmt wieder die Verhandlungsleitung.) 

Ein Punkt scheint mir noch überlegenswert: 
Der Umsatz der Elin wird für 1973 ungefähr 
dreieinhalb Milliarden Schilling ausmachen; 
für die Forschung ist im selben Zeitraum ein 
Betrag von 52 Millionen Schilling verwendet 
worden, das sind etwa 1,6 Prozent. Das scheint 
mir zuwenig zu sein. Vergleichsweise inve
stiert Siemens bei einem ungleich größeren 
Umsatz 6 Prozent in die Forschung. Obwohl 
Elin eine Reihe von Patenten hat - über 
300 -, bin ich der Meinung, daß gerade in 
diesem Ber-eich die Abhängigkeit der öster
reichischen Industrie als Lizenznehmerin vom 
Ausland nicht in einem Ubermaß steigen 
dürfte, weil das die Ertragslage des Unter
nehmens schmälert. Es sollte nicht Ehrgeiz ver
staatlichter Unternehmungen sein. jetzt kurz
fristig große Gewinne zu erwirtschaften, son
dern diese Beträge doch verstärkt in die For
schung zu investieren. damit mittel- und lang
fristig die Unternehmensziele erfüllt werden 
können. 

Wir stimmen aus diesen Uberlegungen der 
Bundeshaftung sehr gerne zu. (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Frau 
Bundesrat Rosa Heinz. Ich erteile ihr dieses. 

Bundesrat Rosa Heinz (SPU): Herr Vorsit
zender! Meine Damen und Herren! Wie schon 
mein Vorredner gesagt hat, wurde bereits im 
März 1967 ein erstes Gesetz über Bundeshaf
tung für die Elin-Union verabschiedet, und 
dieses Gesetz wurde in den vergangenen Jah
ren, und zwar 1969 und 1971, novelliert. Man 
hat zum heutigen Zeitpunkt von einer neuer
lichen Novellierung abgesehen. da di-eses Ge
setz am 31. Dezember 1974 erlischt und die 

mungen, die weitergehend sind als alle vorhe
rigen. 

Mit diesem Gesetz bekundet die sozialisti
sche Bundesregierung ihr Interesse am weite
ren Ausbau der verstaatlichten Elektroindu
strie, der Elin-Union. die gleichzeitig die größte 
Elektroindustrie Osterreichs darstellt. 

Durch die im Jahre 1959 begonnene und im 
Jahre 1972 beendete Fusion der Elin mit der 
AEG r der Siemens Schuckert . beziehungsweise 
den Starkstromwerken, derSiemens-Halske 
beziehungsweise den Schwachstromwerken 
und der KADG wurden vier Unternehmungen 
zusammengeführt, die heute ungefähr 
8000 Menschen beschäftigen. 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Elin
Union zeigt ein durchaus positives Bild. Die 
seit Jahren kräftige Expansion der österreichi
schen Wirtschaft im allgemeinen hat sich auch 
im Jahre 1973 fortgesetzt. Die Realwertsteige
rung des Bruttonationalproduktes betrug da
mals fünfeinhalb Prozent. Insbesondere die 
Energiewirtschaft, das Baugewerbe und der 
Verkehr haben größere Leistungssteigerungen 
erreichen können. Während die Industrie, der 
Handel und das Gewerbe im gleichen Ausmaß 
wie das· Bruttonationalprodukt gewachsen 
sind, lag das Wachstum des Dienstleistungs
sektors und das der Landwirtschaft unter dem 
Durchschnittswert. Die Elektroindustrie ver
zeichnete allein ein überdurchschnittliches 
Wachstum. Mit einer Produktionserhöhung 
von 14 Prozent erzielte sie das beste Ergebnis 
aller Branchen. 

Der Geschäftsverlauf war demgemäß auch 
bei der Elin-Union zufriedenstellend, obwohl 
die Umsatzwerte 1913 hinter denen des Jahres 
1972 zurückg-eblieben sind. Die Gründe dafür 
waren darin gelegen, daß, bedingt durch die 
Änderung des Steuersystems, Vorziehungs
beziehungsweise Verschiebungseffekte aufge
beten sind, das heißt: Aufträge, die für 1973 
geplant waren, mußten bereits 1912 erfüllt 
werden, oder es mußten im ander-en Falle 
diese Aufträge über Wunsch der Kunden bis 
1974 hinausgezögert werden. 

Im Exportgeschäft - das hat ebenfalls Herr 
Bundesrat Heinzinger schon gesagt - waren 
ebenfalls weitestgehende Veränderungen ein
getreten. bedingt durch die Neugestaltung der 
Wirtschaftsblöcke einerseits sowie die anhal
tende währungspolitische Unsicherheit ande
rerseits und nicht zuletzt durch die Olkrise 
und die ungeheuren Preissteigerungen für 
Rohmaterialien. 

vielen Novellen nur eine Verwirrung gebracht Auch auf dem Inlandsmarkt sah man sich 
hätten. Deshalb hat man das nun vorliegende neuen Gegebenheiten gegenüber, und es be
neue Haftungsgesetz erstellt, und zwar mit durfte besonderer Anstrengungen, sich hier 
geänderten beziehungsweise neuen Bestim- anzupassen, hat doch die Offnung der Zoll-
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Rosa Heinz 
sChranken gegenüber der Europäisdlen Ge
meinschaft viele ausländisChe Elektrofirmen 
auf den österreiChischen Markt gebracht, wo
durch sich die Konkurrenzsituation für di·e 
heimische Elektroindustrie weitgehend ver
schärfte. 

Trotz all dieser Umstände konnte die Elin
Union den Wettstreit nicht nur bestehen, son
dern sie hat sich auch sehr erfreulich weiter
entwickelt. Im Jahre 1973 erreichte sie einen 
Umsatz von nahezu drei Milliarden Schilling 
und konnte im gleichen Zeitraum eine Divi
dende von fünf Prozent des gesamten Grund
kapitals ausschütten, was immerhin einer 
Summe von 22,4 Millionen Sdlilling entspricht. 

Der Exportanteil - ich habe es schon einmal 
gesagt - war bedauerlicherweise etwas rück
läufig. Er ist bereits auf 17 Prozent gelegen, 
wird aber 1974, so lautet die Prognose, wieder 
auf 25 Prozent ansteigen. 

Der Anstieg der Konsumgüterproduktion, 
der sogenannten Unterhaltungselektronik, um 
22 Prozent im Jahre 1973 war sicherlich vor 
allen Dingen für die Wiener Werke von be
sonderer Bedeutung. Trotzdem liegt der 
Sdlwerpunkt der Pr.oduktion der Elin weiter
hin auf dem Sektor der Elektromaschinen zur 
Ausrüstung der großen Kraftwerke im In- und 
Ausland. 

Die Liste der Lieferungen erstreckt sidl auf 
den internationalen Markt überhaupt und 

. dokumentiert so die internationale Bedeutung 
der verstaatlichten österreichischen Elektroin
dustrie. 

Große Leistungen hat man auch dadurch' er
bnicht - ich glaube, ·es war auch ein For
schungsergebnis, an dem die Elin doch immer
hin sehr maßgebend beteiligt war -, daß man 
sich auch auf dem Gebiet der Heiztechnik eta
blieren konnte. Auch auf dem Verkehrssektor 
wurden große Leistungen erbracht. Die Elin 
hat in den letzten fünf Jahren immerhin ein 
Investitionsprogramm getätigt, für das insge
samt 450 Millionen Schilling aufgewendet wur
den, von denen doch der größte Betrag in den 
eigenen Werken erarbeitet worden ist. 

Ich befinde mich in einer Kontroverse zu 
meinem Vorredner, weil ich glaube, daß man 
doch auch die Forschungsarbeit dieses Werkes 
anerkennen muß, wenn allein im Jahre 1913 
der Elin im Inland 16 und im Ausland weitere 
14 Patente neu erteilt worden sind. 

Auch auf dem Sektor der Personalbetreuung 
leistet die Elin-Union einiges. Es werden frei
willige soziale Leistungen im Jahresrahmen 
von ungefähr 50 Millionen Schilling an die 
Bediensteten, sowohl an die aktiven wie auch 
durch Zusatzpensionen an die bereits in den 
Ruhestand getretenen, ausgegeben. 

Die Grundlage für diese Einstellung zu den 
Bediensteten kann man darin sehen, daß eben 
die Elin die Erkenntnis der modernen Arbeits
psychologie zur Basis ihrer Beschäftigtenpoli
Hk macht: Es soll die Arbeit nicht nur dem 
Selbsterhaltungszweck dienen, sondern es soll 
die Arbeit in einem guten Betriebsklima gelei
stet werden, es sollen gute zwischenmensch
liche Beziehungen in diesem Betrieb da sein, 
denn dieses Klima wird sich dann immer posi
tiv auf die Leistung auswirken, es wird· den . 
Menschen helfen und damit auch auf Grund 
der gesteigerten Leistung dem Betrieb. 

J'rotz der vielen Erfolge und Leistungen, 
welche die Elin-Union verzeichnen kann, wird 
sie aber immer der Hilfe des Bundes, dessen 
Eigentum sie ist, bedürfen, und es werden 
ungeheure Anstrengungen auf dem Investi
tions- und Rationalisierungssektor notwendig 
sein, um auch in Zukunft im weltweiten Kon
kurrenzkampf bestehen zu können. 

Das heute in Verhandlung stehende Gesetz 
unterscheidet sich von dem Bundesgesetz 1967 
vor allem dadurch, daß jetzt nicht nur die 
Umschuldungen, sondern auch die Investitio
nen voll ausgeschöpft werden können, da bei 
der heutigen Vorlage der gleiche Betrag von 
höchstens 500 Millionen Schilling für Kapital 
und gesondert der gleiche Betrag von 500 Mil
lionen Schilling für Zinsen zuzüglich Kosten 
angesetzt ist. Im seinerzeitigen Entwurf und 
in dem darnach in Kraft getretenen Gesetz 
1961 waren Kredit zuzüglich von Zinsen und 
Kosten zusammengezogen, also in einer 
Summe beinhaltet, und bei dem heute hohen 
Zinsfuß hat man innerhalb der Laufzeit eines 
Kredites oft eine Einbuße bis zu 50 Prozent 
gehabt. Das wird diesmal nicht der Fall sein, 
denn der ausgewiesene Betrag wird echt in 
die Investition einfließen können. 

Die Investitionen erhalten die Leistungs
und Konkurrenzfähigkeit unserer Betriebe! Sie 
skhern die Arbeitsplätze nicht nur der Indu
strie, die investiert, sondern sie sichern die 
Arbeitsplätze in der österreidlischen Wirt
schaft schlechthin. Die Erhaltung der Arbeits
plätze und damit die Sicherung eines lebens
werten Lebens für alle Osterreicher in diesem 
Lande ist die vornehmste Aufgabe von uns 
allen, meine Damen und Herren, die wir durch 
die österreichische Bevölkerung in dieses Haus 
delegiert sind. Deshalb geben wir Sozialisten 
diesem Gesetzentwurf gerne unsere Zustim
mung. (Beifall bei der SPO.) 

Wir behandeln aber gleichzeitig ein anderes 
Bundeshaftungsgesetz, und zwar das über die 
Konversionsanleihe für den Verbundkonzern. 

Im heurigen Frühjahr hat sich die Situation 
auf dem inländischen Kapitalmarkt grundle-
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gend geändert, und die Emission der Energie
anleihe 1914 - die Frühjahrstranche dieser 
Anleihe - ist auf erhebliche Schwierigkeiten 
gestoßen. Die letzte Anleihe, die nach alten 
Zinssätzen von sechsdreiviertel Prozent bezie
hungsweise von sieben Prozent begeben wer
den konnte; war die Niederösterreichische 
Landes anleihe. Man hatte zwar geplant, als 
nächstes die Anleihe der Verbundgesellschaft 
auf den Markt zu bringen, aber die Begebung 
dieser Anleihe mußte aus den vorher genann
ten Gründen auf dem Kapitalmarkt versChoben 
werden, weil man zu dessen Schonung eine 
Emissionspause eingelegt hat. Durch diese 
Emissionspause sollte sich die Marktlage be
ruhigen und sollte eine Klärung der weiteren 
Kapitalmarktpolitik herbeigefüh!t werden. 
Durch den Kursverfall der Altanleihen kamen 
die Sekundärmarktrenditen über die Primär
marktrenditen zu liegen. 

Um hier eine Änderung herbeizuführen und 
wieder einen Anreiz und damit die Voraus
setzung für die Begebung der Frühjahrstranche 
der Energieanleihe 1914 zu schaffen, hat sich 
der Verbundkonzern bereit erklärt, Maßnah
men zur Sanierung des Sekundärmarktes der 
Energieanleihen zu ergreifen. Der Verbund
konzern war und ist sich der Bedeutung dieser 
Maßnahmen bewußt, sind doch die Energiean
leihen seit dem Jahr 1953 die Basis der Finan
zierung der großen Kraftwerksbauten in Oster
reich. 

Meine Damen und Herren I Wenn man sich 
vor Augen hält, daß 44,5 Prozent, also knapp 
die Hälfte, des langfristigen Fremdkapitals per 
31. Dezember 1913 auf Energieanleihen ent
fällt und sich die Höhe dieser Summe um unge
fähr 9,6 Milliarden Schilling bewegt, dann kann 
man sich sicher ein Bild von der Wichtigkeit 
dieser Maßnahmen ma<.:hen. 

Richtungweisend für die Vorgangsweise 
des Verbundkonzerns war sicherlich die Maß
nahme der Republik Osterreich als größten 
Anleiheemittenten, ab 1. Juni 1914 die jeweili
gen Nominalsätze der von ihr emittierten Teil
sdlUldverschreibungen freiwillig auf acht Pro
zent zu erhöhen. Sämtliche Hypothekenanstal
ten, verschiedene Kreditinstitute und auch die 
Kirche schlossen sich in kürzester Zeit, aber 
doch in einigen Etappen, dieser Vorgangsweise 
des Bundes an. 

Die von den Emittenten ergriffenen Maß
nahmen waren jedoch absolut nicht einheitlich. 
Während die meisten Anleiheschuldner, vor 
allen Dingen Daueremittenten, die Nominal
verzinsung ihrer Anleihen auf acht Prozent 
hinaufsetzten - ganz egal, ob sie zur Zeit 
ihrer Begebung sechs Prozent, sechseinhalb 
Prozent und so weiter an Verzinsung aufge
wiesen hatten -, haben andere Emittenten 

auf dem Kapitalmarkt die Nominalverzinsung 
ihrer alten Anleihen linear um einen Prozent
punkt hinaufgesetzt. 

Die Verbundgesellschaft hat einen dritten 
Weg gewählt, und zwar hat sie den G1äubi
gern von Energieanleihen mit einer Laufzeit 
bis zu zehn Jahren eine achteinviertelprozen
tige Konversionsanleihe mit einer nunmehri
gen Laufzeit von zwölf Jahren angeboten und 
hat die Anleihen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als zehn Jahren ab 1. November 1914 
mit ihren Nominalzinssätzen auf aCht Prozent 
hinaufgesetzt. DurCh diese Konstruktion hat. 
man eine Verbesserung der Liquiditätslage 
des Verbundkonzerns erreiCht, und zwar da
durch, daß mit der sowieso unvermeidlich 
gewordenen Zinsenbonifikation auch eine teil
weise Verlängerung der Restlaufzeit ver
schiedener Anleihekategorien verbunden wer
den konnte. 

In Anbetracht der hohen Mittel - es han
delt sich um 15 Milliarden SChilling allein 
für die nächsten sechs Jahre. die man für 
Tilgungszweck:e bereitstellen muß, also 
zusätzlich zu den Investitionserfordernissen -
ist diese Tatsache der Verlängerung der Rest
laufzeiten von außerordentlicher Bedeutung. 

Von ebenso großer Bedeutung, glaube ich, 
ist sicherlich auCh dIe Tatsache, daß durch 
die Konversion das Vertrauen der Gläubiger 
in den österreichischen Rentenmarkt wieder 
gefestigt wurde und daß die Unsicherheit der 
Gläubiger weitgehend beseitigt werden 
konnte. Diese meine letzte Ausführung und 
die Maßnahme der Verbundgesellschaft wird 
wohl als richtig erwiesen sein dadurch, wenn 
man weiß, daß das Resultat der Konversion, 
soweit es bis jetzt bekanntgeworden ist, einen 
endgültigen Nominalbetrag der Konversions
anleihe von drei Milliarden Schilling haben 
wird. Das bedeutet, daß drei Viertel aller 
Energi.eanleihebesitzer von dem Umtausch
angebot Gebrauch gemacht haben. 

Dr. Fritz Diwok vom Verbandösterreichi
scher Banken und Bankiers in Wien hat im 
Heft 20/1974 der Zeitschrift für das gesamte 
Kreditwesen darauf hingewiesen, wie groß 
das Interesse im Ausland war, welches diese 
Maßnahmen gebracht haben. Der Verbund
konzern hat als einer der Hauptträger der 
österreichischen Energiewirtschaft und als 
Daueremittent auf dem Kapitalmarkt der 
Sekundärmarktpflege immer größte Aufmerk
sam~eit geschenkt. Er hat seinerzeit 1958 und 
1961 durch eine Arrosion der Energieanleihe . 
1955 höherverzinsliChe Anleihen im Umtausch
wege gebracht, er hat die Nichtausübung der 
wertgesicherten Kreditanleihe 1953 gebraCht 
und er betreibt Marktpflege durch. Interven
Honen an der Börse. 
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Es ist zweifellos so - und das ist uns 

allen klar -, daß die Energiewirtschaft für 
unsere Gesellschaft, für die Industrie, das 
Gewerbe, aber auch für jeden einzelnen von 
eminenter Bedeutung ist. Der Griff nach dem 
Schalthebel und der Druck auf den Licht
schalter ist uns allen eine liebe Gewohnheit, 
eine SelbstverständliChkeit geworden. Erst dje 
Krise der jüngsten Vergangenheit hat deutlich 
gemacht, daß auch Energie nicht unerschöpf
lich zur Verfügung steht, daß Energie etwas 
ist, mit dem man sehr wohl auch haushalten 
muß. 

Diese 01- und Energiekrise hat bei allen 
Unannehmlichkeiten und bei allem Schock, den 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t im
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates, 
soweit sie der Beschlußfassung des Bundes
rates unterliegen, k ein e n Ein s p r u eh zu 
erheben. 

20. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 27. November 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem die Bundesabgabenordnung 

geändert wird (1241 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
20. Punkt der Tagesordnung: Änderung der 
Bundesabgabenordnung. 

sie uns gebracht hat, vielleicht doch ein Gutes Berichterstatterin ist Frau Bundesrat 
gehabt: Sie hat deutlich gezeigt, wie sehr wir Hermine Kubanek. Ich bitte um den Bericht. 
bestrebt sein müssen, die heimische Indu-
dustrie - besser: die heimische Energiewirt- Berichterstatterin Hermine Kubanek: Herr 
schaft - noch besser auszubauen und die in Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Mit 
unserer Heimat so reichlich vorhandenen Ablauf des 31. Dezember 19'74 tritt die im 
\Vasserkräfte mit den modernsten Techniken Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, 
zu nützen. Wenn man sagt, daß die Kraft- G 35/73-12, ausgesprochene Aufhebung von 
werke die Natur verunstalten, dann möchte Bestimmungen über Stundungszinsen in Kraft. 
ich sagen: Sie werden die Natur verändern. Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Natio
Aber es gibt viele andere Beispiele - ich nalrates sieht nun abweichend von der bis
denke zum Beispiel an die Stauseen von herigen Regelung eine Stundungszinsenpflicht 
Kaprun; dort wird sogar ein Olympiatraining für alle jene Fälle vor, in denen auf Grund 
abgehalten; diese Stauseen sind zu einem einer erteilten Zahlungserleicbterungsbewil
echten Freizeitraum geworden -, sodaß man ligung für . Abgabenscbuldigkeiten, die ins
wohl dieses Argument beiseite schieben kann. gesamt den Betrag von 50.000 S übersteigen, 

Die Abhängigkeit vom Ausland auf dem 
Energiesektor muß so weit als möglich ein
geschränkt werden. Das ist in unser aller 
Interesse. Wenn man bedenkt, daß Fachleute 
in den nächsten zehn Jahren eine Verdoppe
lung des Stromverbrauches prognostiziert 
haben, dann wird man wohl einsehen, daß 
man von Staats wegen alles tun muß, um 
die Mittel für die notwendigen Investitionen 
für die heimische Energiewirtschaft aufzu
bringen, die nur dann ihre volkswirtschaftli
chen Aufgaben lösen kann. 

ein Zahlungsaufschub eintritt. Anstelle der 
bisherigen starren Zinssätze soll aus Verein
fachungsgründen nunmehr ein einziger um 
drei Prozent über der Bankrate liegender 
Zinssatz zur Anwendung gelangen. Weiters 
ist vorgesehen, daß im Fall der nachträglichen 
Herabsetzung einer Abgabenschuld die Be
rechnung der Stundungszinsen unter rück
wirkender Berücksichtigung des Herab
setzungsbetrages zu erfolgen hat. Durch das 
Inkrafttreten des Gesetzes wird das Aufkom
men an Stundungszinsen voraussichtlich 
geringfügig vermindert werden. 

Diese Möglichkeit der Lösung ist durch das 
vorliegende Gesetz gesichert. Deshalb gibt Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
meine Fraktion gerne ihre Zustimmung. (Bei- Vorlage in seiner Sitzung vom 9. Dezem-
fall bei der SPO.) ber 19'74 in Verhandlung genommen. 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 

Der Antrag des Berichterstatters, keinen 
Einspruch zu erheben, wurde mit Stimmen
gleichheit abgelehnt. 

dies nicht der Fall. Im Sinne des § 24 Absatz I der Geschäfts
ordnung wird daher über das Ergebnis der 
Verhandlung im Finanzausschuß dieser 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort Bericht erstattet. 

Die Debatte ist geschlossen. 

gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates erfolgt 
getrennt. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Dr. Heger. Ich erteile dieses. 
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Bundesrat Dr. Heger (OVP): Herr Vor
sitzender! Herr Staatssekretär! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die Novellie
rung des Gesetzes, das wir gegenwärtig be
handeln, ist notwendig gewesen, weil der Ver
fassungsgerichtshof eine Bestimmung bezüg
lich der Berechnung der Stundungszinsen als 
verfassungswidrig erklärt hatte. 

Die Osterreichische Volkspartei hat von 
allem Anfang an an dieser Novellierung mit
gearbeitet. Sie hat - und das nehme ich vor
weg - durch Abgeordneten Neuner im 
Parlament klar erklärt, daß sie bereit wäre 
oder ber-eit ist, dem Gesetz zuzustimmen, 
unter der Voraussetzung, daß von seiten der 
Mehrheitspartei einige für uns in der Wirt
schaft notwendig erachtete Änderungen auf
genommen werden. 

Meine Damen und Herren! In der gegen
wärtigen Lage haben wir in der Wirtschaft 
bestimmt genügend Schwi-erigkeiten. Wir 
stehen hier zwei Problemen gegenüber. Auf 
der einen Seite sind der Bund an die Lander 
und die Länder an die Gemeinden und die 
Gemeinden an die Firmen mit verschiedenen 
Zahlungsverzögerungen so arg im Rückstand, 
daß sich da und dort ernstlich-e Gefahren für 
die Wirtschaft ergeben. 

Ich habe erst vor einigen Tagen dem Herrn 
Bundesminister für Finanzen eine diesbezüg
liche Petition überreicht, in der es darum geht, 
je einen Salzburger und einen Kärntner 
Betrieb vor dem Zusammenbruch zu schützen 
nur deswegen, weil die Millionenbeträge, die 
für ausgeführte Vorhaben vom Bund zu be
zahlen gewesen wären, nicht da sind. 

Die zweite Sache ist die, daß wir mit unseren 
Einwänden zu erreichen s:uchten - und das ist 
uns gelungen in der Gesetzeswerdung -, daß 
von seiten der Wirtschaft gewisse Erleichte
rungen in den Stundungszinsenzahlungen 
gegeben werden. Dies ist zweifellos erfreulich, 
und, meine Damen und Herren, das ist ein 
Erfolg in der Gesetzeswerdung, der der 
Osterreichischen Volkspartei zukommt. Denn 
sie war bei den Verhandlungen soweit 
gegangen und hat gefordert, daß man zum Bei
spiel Zinsen nur dann zu bezahlen braucht, 
wenn der Stundungsbetrag 50.000 S über
schreitet. Das heißt also, eine klare und sach
liche Verwendung der Volkspartei für den 
Klein- und Kleinstbetrieb. Das wurde hinein
genommen. 

Dann hat aber die Volkspartei noch in ihrer 
Arbeit gesagt, wir möchten - und das muß 
unterstrichen werden - in drei Artikeln der 
Bundesabgabenordnung noch Verbesserun-

gen haben, und zwar - ich nenne das 
nur kurz, weil es im einzelnen zu weit führen 
würde - sollen erstens die Buchführungs
grenzen von 2 auf 3 Millionen erhöht werden, 
zweitens sollten die Einheitswertgrenzen von 
600.000 S auf eine Million Schilling hinaufge
setzt werden und drittens sollen die Buch
führungsgrenzen von 100.000 auf 150.000 S 
Jahresgewinn angehoben werden. Weiters 
sollte noch eine gewisse Vergütung der Zinsen 
für Guthaben erfolgen. 

Meine Damen und Herren! Abgeordneter 
Neuner hat in seiner meiner Ansicht nach 
sehr klugen Rede im Parlament darauf hin
gewiesen, daß schon seinerzeit unter dem 
seligen Kaiser Franz Joseph die Guthaben, 
die ein Steuerzahler hatte, verzinst wurden. 
Nun hat sich die Volkspartei gesagt, wenn 
das dem guten Kaiser damals gelungen ist, 
warum sollte das nicht jetzt möglich sein? 
Also: In dem einen Fall muß derjenige, der 
Schulden beim Finanzamt hat, Zinsen zahlen, 
und im andern Fall aber, ist der Steuerzahler 
Gläubiger am Staat, sollte er auch entspre
chende Zinsen für seine Guthaben bekommen. 

Wenn der Herr Bundesminister für Finanzen 
dann erwidert, es stünde ja dem Steuerzahler 
vollkommen frei, diese Guthaben wieder 
,abzuberufen, sich diese Beträge, die Uber
zahlungen, anweisen zu lassen, dann möchte 
ich Ihnen hier als Wirtschaftstreibender sagen, 
das ist eine Prozedur, die Wochen, wenn nicht 
Monate lang dauert, bis man zu seinem 
eigenen Geld kommt. 

Folgendes ist viel zuwenig bekannt, läßt 
sich aber der Praxis der Wirtschaft entnehmen: 
Wir zahlen doch unsere Steuern im voraus, pro 
rata temporis zu den Quartalen. Da kann es 
doch ruhig einmal vorkommen, daß eine 
Steuervorschreibung erst im nächsten Jahr 
kommt, es dauert bekanntlich sehr lang, und 
daß man zu viel an Steuern liegen hat und 
den Uberbetrag natürlich zurückfordern 
könnte. 

Was würde es dem Staat bedeuten, was 
würde es dem Finanzminister bedeuten, der 
sowieso dort und da kein Geld hat, wenn 
er herginge und diese Beträge verzinsen 
würde? Es ist noch gar nicht erwiesen, wie 
viele Millionen das ausmacht. Sie haben heute 
gehört, daß die ganzen Stundungszinsennach
lässe so gering sind, daß sie das Budget gar 
nicht oder nur geringfügig belasten. Nun, 
so muß doch auf der ander-en Seite auch der 
Schluß klar sein: Was hätte es dem Fiskus 
ausgemacht, wenn er hier durch eine erwei
terte Gesetzesnovellierung auch für die Gut
haben Zinsen bezahlen ließe? Der Minister 
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kann ja nur froh sein, wenn Geld in der 
Finanzkasse ist! 

Meine Damen und Herrenl Es kann doch 
Unternehmen - es werden nicht viele sein
geben, die in der angenehmen Lage sind, durch 
Uberzahlungen bei Steuervorauszahlungen 
einen Gutsaldo in der Zahlungsaufforderung 
beziehungsweise in dem Steuerbescheid 
zu finden. Einer sagt sich mit Klugheit: Es 
können für mich noch schlec11tere oder noch 
bessere Jahre kommen. Kommen bessere für 
mich, dann tu ich mich vielleicht dann beim 
Steuerzahlen leichter, wenn ich die Guthaben 
in der Staatskasse belasse. 

Ich sehe nicht ein, warum man wegen einer 
derart kleinlichen Haltung in der Zinsen
behandlung, die man der OVP gegenüber an 
den Tag gelegt hat, die gemeinsame Novellie"'! 
rung des Gesetzes scheitern läßt. Eine Eini
gung wäre ohne weitelles noch bis zum letzten 
Moment möglich gewesen. 

Meine Damen und Herren! Es erreichte mich 
gestern folgende Zeitungsnotiz: "Krisenpunkte 
der Weltwirtschaft". Es sprach Professor Dok
tor Herbert Giersch. Professor Giersch ist ein 
sehr bekannter Nationalökonom aus der 
Bundesrepublik. Er sagte - was aber für 
uns keine Neuigkeit ist - folgendes: "Unbe
streitbar befindet sich die Weltwirtschaft 
gegenwärtig in einem kritischen Zustand, 
gekennzeichnet durch/eine weltweUe Inflation, 
Arbeitslosigkeit und schwere Störungen in den 
internationalen Beziehungen." 

Wenn wir das hören, meine 'sehr verehrten 
Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, dann 
müßte uns doch jedes Mittel recht sein, um 
gegen diese Störungen, um gegen diese 
Gefahren aufzutreten und geschlossen im 
Sinne - was wir auch immer betonen -
aller OsterreiCher zu arbeiten. Hätten Sie in 
diesem Sinne gehandelt, so wäre es bestimmt 
keine Schwierigkeit gewesen, sich dem 
Standpunkt der OVP anzuschließen und doch 
gerade in soldlen Dingen, bei denen man 
wirklich beweisen kann, daß es um kein 
Justamentum geht, Andersdenkenden nachzu
kommen. 

Meine Damen und Herrenl Es tut mir leid, 
daß auch ein weiterer Konsens gerade in einer 
wirtschaftlich so schweren Zeit nicht möglich 
gewesen ist. Ich gehöre wirkliCh -nicht zu 
denen, die weiß Gott welche Menetekel an 
die Wand malen, um damit Propaganda zu 
betreiben. Aber es muß für uns alle .ein 
gemeinsames Anliegen sein, gerade dort, wo 
wir auf gesetzlicher Basis mitzuwirken und zu 
entscheiden haben, das Beste für alle Oster
reicher herauszuholen, alles das, was zeitnah 
ist, zu unterstreichen! 

Wer das unmittelbare Erlebnis hat mit der 
Bilanz, das unmittelbare WeitererIebnis mit 
dem Wirtschaftsprüfer, das unmittelbare 
Weitererlebnis mit dler Finanz, wer das alles 
auf seinem eigenen Buckel ertragen muß, der 
weiß, mit welchen Schwierigkeiten man zu 
kämpfen hat. Auch hier war die Volkspartei 
der Meinung, man könnte doch - und das 
waren die Zahlen, die ich am Anfang genannt 
habe - in den sogenannten Buchführungs
grenzen etwas großzügiger sein. Aber das 
wurde nicht eingesehen. 

Gerade in einer Zeit, in der jedes 
Mittel verwendet werden muß, um wirtschafts
fördernd einzugreifen, beharren Sie stur auf 
den alten Prinzipien der Verwaltung, nur um 
das Ganze zu bewältigen. Der Verwaltungs
apparat muß noCh mehr vergrößert werden 
und so weiter und so fort. Sie brauchen bloß 
den Gesetzesänderungstext nachzulesen, dann 
werden Sie merkJen, daß meine Worte 
bestimmt nicht unberechtigt sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Hier wende ich mich ganz besonders an euch, 
meine lieben Parteifreunde! Ich kann ver
stehen, wenn unsere Herren im Nationalrat 
verärgert gewesen sind und gesagt haben: 
Wenn ihr so stur seid, dann werden wir dem 
Gesetz eben keine Zustimmung geben. 

Meine Damen und Herrenl AuCh wir von 
seiten der Osterreidlischen Volkspartei hier 
im Bundesrat werden nicht zustimmen, wenn 
Sie dann den Antrag stellen werden, daß 
dieses Gesetz nicht beeinsprucht werden soll. 
(Beifall bei der tJVP.j 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat WaIly. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Wally (SPO): Herr Vorsitzender! 
Herr Staatssekretär! Ich darf zum vorliegen
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates aus
führen, wie es auch in den sehr umfang
reichen Erläuternden Bemerkungen gesdlehen 
ist, daß der Verfassungsgerichtshof mit 
Erkenntnis vom 27. Juni dieses Jahres den 
Absatz 2 des § 212 der Bundesabgabenordnung 
als verfassungswidrig aufgehoben hat. Dieser 
aufgehobene Absatz regelte die Anforderung 
und Berechnung der Stundungszinsen, die von 
den Abgabenbehörden des Bundes einzu
heben sind. Da die Aufhebung mit 1. Jän
ner 1975 in Kraft tritt, war eine gesetzliche 
Neuregelung erforderlich. die mit der vor
liegenden Novelle erfolgt. Die Verfassungs
v>'idrigkeit hat darin bestanden, daß für den 
Fall der nachträglichen Herabsetzung einer 
Abgabenschuld - jetzt wortwörtlich - "zwar 
die auf den Minderungsbetrag entfallenden 
Stundungszinsen nicht anzufordern oder abzu-
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schreiben sind, nicht aber eine Anpassung des 
Zinssatzes an die verminderte Abgabenschuld 
vorgesehen ist". 

Wie die Frau Berichterstatter vorgetragen 
hat, wird nun verfassungskonform geregelt, 
wonach nur im Falle von bewilligten Zah
lungserleichterungen für aushaftende Ab
gabenschuldigkeiten von mehr als 30.000 S 
Stundungszinsen anzufordern sind. Eine Stnn
dungszinsenpflicht wird für jene Fälle vorge
sehen, in denen auf Grund einer Zahlungs
erleichterungsbewilligung für Abgabenschul
digkeiten, die zusammen 50.000 S nicht über
steigen, ein Zahlungsaufschub eintritt. 

Eine Vereinfachung tritt nun dadurch ein, 
daß nur mehr ein Zinssatz, und zwar von 
3 Prozent pro Jahr über die Höhe der jewei
ligen Bankrate zur Anrechnung gelangt, 
während bisher gestaffelte Zinssätze in der 
Höhe von 6 und 8,4 Prozent berechnet wurden. 
Das Aufkommen an Stundungszinsen wird 
durch die Neuregelung gegenüber bisher 
geringfügig vermindert werden. Ein erhöhter 
Arbeitsaufwand wird nicht ins Gewicht 
fallen. 

Sehr verehrte Damen und Herren I Ich stelle 
daher in Einsmätzung der vorliegenden 
Gesetzesnovelle, die einem Verfassungsauf
trag und sachlichen Erfordernissen entspricht, 
den Antrag der Bundesräte Wally und 
Genossen zum Gesetzesbesmluß des National
rates vom 27. November 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Bundesabgaben
ordnung geändert wird. 

Die unterfertigten Bundesräte stellen den 
An t rag, der Bundesrat wolle beschließen, 
gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 27. November 1974 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem die Bundes
abgabenordnung geändert wird, keinen Ein
spruch zu erheben. 

Ich darf diesen schriftlichen Antrag dem 
Herrn Vorsitzenden überreichen. 

Verehrte Damen und Herren! Ich darf nun 
auf die Kriterien eingehen, die mein Herr 
Vorredner angeführt hat und mit denen er 
die Ablehnung der OVP-Fraktion des Bundes
rates analog jener im Nationalrat begründet 
hat. Ich darf dazu sagen: 

Insgesamt ergibt sich jetzt ein einheitlidler 
Zinssatz von drei Prozent über der Bankrate. 
Damit wurde, wie schon angeführt, die Ver
fassungswidrigkeit beseitigt und eine Verein
fachung getroffen. Trotz einer Erhöhung des 
Zinssatzes ergibt sich bis zu einer Rückstands
höhe von einer halben Million Schilling durch 
diese Ubergangsregelung zu einem Freibetrag 
in der Regel eine Milderung der Zinsen
belastung. 

Was aber der Herr Vorredner nicht ange
führt hat - ich stehe nicht an, das auch zu 
sagen -: In wenigen Ausnahmen ist es 
allerdings möglich, daß eine Erhöhung der 
Zinsenlasten denkbar wird, wenn nämlich 
kleinere Rückstände und hohe künftige Fällig
keiten den Gegenstand der Zahlungserleichte
rung bilden. 

. Meine verehrten Damen und Herren! Zum 
Antrag der OVP-Fraktion im Finanz- und 
BudgetaussChuß des Nationalrat·es, der abge
lehnt worden ist, daß nämliCh auch - wie 
mein Vorredner ausführte - für Guthaben 
des Abgabenpflichtigen Habenzinsen ver
rechnet werden, darf ich folgendes feststellen: 
Der Herr Vorredner hat angeführt und hat 
hier den ,Abgeordneten zum Nationalrat 
Neuner - wenn ich mich recht erinnere -
zitiert, wonach schon frühere Regelungen -
1904 und 1925, wobei die Regelung von 1904 
noch weiter auf 1870 zurückgeht - Zinsen 
für eingezahlte Vorausbeträge gegeben 
haben. Nur eines hat mein Vorredner dabei 
außer acht gelassen. Damals gab es auf der 
ander-en Seite keine Stundungszinsen, sondern 
nur Verzugszinsen. Und das ist etwas anderes, 
daher ist die Situation nicht einfaCh mit
einander zu vergleichen. 

Die gegenwärtig vorliegende Regelung war 
auf Schließung der Gesetzeslücke im § 212, 
wie ich angeführt habe, bedacht. und es hat 
eine gewisse Terminnot - so kann gesagt wer
den - bestanden, weil ja mit 31. Dezember 
die bisherige Regelung terminisiert war. 

Nun darf iCh zu den Ausführungen meines 
Vorredners noch ergänzen: Es sind ja, wie 
bekannt - es ist nicht neu -, für eine um
fassende Novellierung des Bundesabgaben
gesetzes Vorbereitungen im Gange, wobei 
auch das Problem der Habenzinsen - auch 
der Habenzinsen - durchdacht und einge
schätzt wird. Ebenso ist eine Forderung des 
Finanz- und Budgetausschusses des National
rates, die Grenzen der Buchführungspflicht 
bereits jetzt anzuheben. Diese Frage wird bei 
einer weiteren Novellierung bestimmt zur 
Diskussion stehen. 

Grundsätzlich wäre diese Forderung und 
auch di e naCh den Habenzinsen plausibel, und 
sie wird im Zuge der weiteren Novellierung 
der Bundesabgabenordnung voraussichtliCh -
so weit man das sagen kann - auch erfolgen. 

Sehr geehrte Damen und Herrenl Ich möchte 
aber diese konkreten Darstellungen aus einem 
besonderen Grund ergänzen. Sowohl mein 
Herr Vorredner als auch andere Redner der 
OVP-Fraktion haben am heutigen Tage mehr
fach darauf hingewiesen, daß die gesamte 
wirtschaftspolitische Situation - ich möChte 
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fast sagen im Hintergrund aller unserer 
Uberlegungen steht. Obwohl ich das sonst 
nicht gerne mache, darf ich doch feststellen, 
daß die Ausführungen meines Kollegen 
Dr. Heger irgendwie auch eine Appell
charakter, der nicht zu überhören war, in sich 
bargen. 

Wenn wir nun mit einigen Strichen versu
(hen, diesen Hintergrund etwas - und das 
soll man wohl immer wieder tun - aufzu
hellen, so kann gesagt werden, daß erstens 
einmal das internationale Währungssystem 
mit der Leitwährung des Dollars endgültig 
aus der Ordnung geraten ist und daß die 
Bemühungen, die Wechselkurse in. stabile Ver
hältnisse zu bringen, trotz mannigfacher und 
andauernder Bestrebungen und auch partieller 
Erfolge - ich denke an die sogenannte 
"Schlange" und an das Blockfloating - nicht 
endgültig zielführend waren. 

Ich darf dazu zweitens sagen, daß die Ver
dünnung der Währungen - auch eine Folge 
der langanhaltenden allgemeinen Konjunk
tur - längst den Charakter inflationärer Ent
wicklung angenommen und zu jährlichen 
Inflationsraten zwischen 7 und 30 Prozent in 
den vergleichbaren Ländern geführt hat. 

Drittens möchte ich sagen, daß die Arbeits
losigkeit - rundherum kann man sagen -
weiter im Steigen begriffen ist und in diesem 
Winter in einzelnen Ländern - Dänemark 
hat da eine unerfreuliche Spitzenstellung -
6 Prozent und mehr erreicht. 

Ich darf hinzufügen, an dieser insgesamt 
erfolgreichen Wirtschaftspolitik haben viele 
Anteil, auch die Opposition, in den Bundes
ländern und Gemeinden vielleicht sichtbarer 
und eindeutiger als auf ·der Ebene des Parla
ments. 

Wie vergleichsweise ungünstiger haben sich 
diesbezüglich in und für Osterreich die Ver
hältnisse in der Zeit der Krise während der 
dI1eißiger Jahre dargestellt! Auf internatio
naler Ebene kann gegenüber damals vermerkt 
werden, daß heute die Entwicklung insgesamt 
unter Kontrollen steht und daß selbst nach 
dem Schock der Olkrise energische konzer
tierte Aktionen erfolgen. Einerseits bemühen 
sjch die Staaten im eigenen Bereich - ich 
verweise zum Beispiel auf unser Stabili
sierungsprogramm, gegenwärtig der Abschnitt 
vier, oder auf die vorgeplanten Maßnahmen 
zur Konjunkturförderung -, andererseits aber 
sind s-olidarische Aktionen auf internationaler 
Ebene im Gange. Ich meine hier zum Beispiel 
den Zweimilliardenkredit der Bundesrepublik 
Deutschland an Italien. 

Diese internationalen Bemühungen, verehrte 
Damen und Herren, ·erfolgen etwa in zwei 
Richtungen: Erstens in Richtung auf die 
Koordinierung der Maßnahmen gegen Infla
tion und Arbeitslosigkeit unter Berücksichti
gung der differenten Situationen und zweitens 
die Abstimmung und Differenzierung der 
Konjunkturpolitik in flexiblen Aktionen auf 
die Schwerpunkte' des Arbeitsmarktes. Das 
bedeutet unter anderem auch wohlerwogenes 

Schließlich ist es in der Folge dieser Ent- Verabreichen der sogenannten "Geldspritzen"; 
wicklung auch in vielen Staaten dazu gekom- Beispiel: der Viermilliardenkredit an die 
men, daß die politische Stabilität erheblich französische Automobilindustrie. 
beeinträchtigt wurde. 

Die gegenwärtige schwierige wirtschafts-
Wie gesagt, diese Symptome sind länder- politische Situation. die ich mir, wie gesagt, 

weise verschieden, und die Auswirkungen erlaube, skizzenhaft als Hintergrund unserer 
führen nun einmal zu dem Hinweis, daß Oster- anderen Diskussionen darzustellen, kann 
reich als eine Insel mit relativ günstigen Ver- weder in kürzester Frist behoben noch kann 
hältnissen und Aspekten dasteht. Das ist· ihre Dauer und ihr Umfang eingegrenzt wer
keine selbstgefällige Darstellung, sondern das den. Gerade jetzt tagt der EWG-Gipfel. Vor 
Ergebnis wissenschaftlicher internationaler einigen Tagen haben ja die deutschen und 
Vergleiche, Statistiken und Prognosen. Ich amerikanischen Spitzen die Situationen ge
verweise auf den OECD-Bericht, der sich ja prüft. Die Ergebnisse sind noch nicht bekannt. 
bis in die Mitte dieses Jahres erstreckt und 
der die Situation Osterreichs eindeutig dar- Dazu tritt jetzt noch - und das ist der Kern 
stellt. meiner Ausführungen - ein schwer einzu-

schätzendes psychologisches Faktenbild des In unserer Republik ist allgemein eine 
Stabilität zu verzeichnen, die charakterisiert wirtschaftsgerechten Verhaltens der Konsu

menten, Produzenten und des Handels hinzu, wird durch eine erfolgreiche Politik der 
die psychologischen Einflußnahmen unterworBundesregierung und durch eine effiziente 
fen sind. Insgesamt steht das System der freien 

Form der Sozialpartnerschaft, aber auch Marktwirtschaft vor einer entscheidenden 
durch die Tatsache, daß seit Jahrzehnten 
maßgebende Produktions be triebe den Wech- Bewährung. 
selfällen und Beeinträchtigungen privater Wenn heute festgestellt wird,' daß die Welt
internationaler Interessen von außen ent- wirtschaftskrise der dreißiger Jahre weniger 
zogen sind. durch wirtschaftspolitische als durch psycho-
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logische Fakten ausgelöst worden ist, also im 
Fehlverhalten der maßgeblichen Wirtschafts
partner begründet war, so wären daraus auch 
heute die Folgerungen zu ziehen, auch bei 
uns in Osterreich, worauf ich noch. kurz zu 
sprechen komme. 

Wenn es trotz der gegebenen und aner
kannten Tatsachen immer wieder im Parla
ment vor allem und in der Offentlichkeit 
Stimmen gibt, die Osterreidts Wirtschaft und 
die wirtschaftliche Lage der österreichischen 
Staatsbürger krankreden möchten, oder die 
den Eindruck erwecken, das zu tun, so ist 
das in zweifadter Hinsicht bedenklich. 

Erstens kann auf Dauer ein psychologisches 
Fehlverhalten allmählich provoziert und un
erwünschtes Sparverhalten, Konsumverhalten 
oder auch ein unangebrachtes Investitions
verhalten gefördert werden. Damit erweisen 
jene, die sich sonst traditionsgemäß der Wirt
schaft verpflichtet fühlen, dieser einen 
schledlten Dienst. 

Zweitens kann es dem wirtschaftlichen An
sehen Osterreichs im Ausland nicht dienen, 
wenn mit Gleichmäßigkeit und - im möchte 
das gesteigerte Wort "Ignoranz" verwenden -
mit Ignoranz von Konkurs gesprochen wird 
und wenn man damit auch das Vertrauen des 
Auslandes - gerade in der auch vom Vor
redner aufgezeigten Situation - nicht fördert. 

Sdton bei früheren Gelegenheiten habe ich 
festgestellt, verehrte Damen und Herren, daß 
es nicht Wirtschafter, Wirtschaftspolitiker 
oder Wirtschaftswissenschafter sind, die zu 
diesen negativistisdten Deutungen neigen, 
auch heute haben wir das wieder erlebt, son
dern daß es bedauerlicherweise - hier 
"bedauerlidlerweise" wortwörtlich und ernst 
gemeint - die Spitzenpolitiker der Opposi
tionsparteien sind. 

Sehr verehrte Damen und Herren des Hohen 
Bundesrates! Die Zusammenarbeit zur Bewäl
tigung der wirtsdtaftlidten Probleme in 
unserer Republik und darüber hinaus ist für 
die nädlste Zukunft wich.tiger denn je. Dazu 
gehört auch die Einbeziehung des Bereiches 
der psychologischen Fakten und damit der 
wirtschaftspolitisdlen Vernunft in die tages
politische Auseinandersetzung. Es ist etwas 
anderes, die Tätigkeit der Bundesregierung zu 
kritisieren oder zu bekämpfen, oder die wirt
schaftliche Situation, aus weldlen Gründen 
immer, entgegen zusammenhängenden Tat
beständen in den Augen der Bevölkerung und 
dem Auslande gegenüber negativistisch dar
zustellen. Ich glaube, wir müssen auch um 
eine gewisse Sprachregelung auf diesem Ge
biet bemüht sein. 

Wenn ich hier der Zusammenarbeit auf 
wirtschaftlimem Gebiet ausdrücklich das Wort 
rede so wie viele andere, so kann das nur 
aJle Beteiligten gleichermaßen betreffen. Ein 
Blick über unsere Grenzen hinweg genügt, 
um zu zeigen, wozu wirtschaftspolitisches 
Fehlverhalten von Inter,essenvertretungen, 
Gruppen und Parteien führen kann, und wie 
wichtig es wäre, audl in der tagespolitischen 
Auseinandersetzung das erforderlidle wirt
schaftspolitisdle Gesamtverhalten von allen 
Seiten zu gewährleisten. (Bun"desrat B Ü I k 1 e: 
Von allen Seiten!) Ich. darf feststellen, daß 
Sie meine Ausführungen wiederholt haben, 
Herr Kollege Bürkle. 

Zum Absdtluß möchte ich sagen: Wenn beim 
vorliegenden Gesetzesbeschluß des National
rates nur einem Absatz des Gesetzes, es sind 
ja nur 13 Halbzeilen, seitens der anderen 
Fraktion die Zustimmung versagt wird, so 
handelt es sich dennoch wieder um einen 
weiteren Baustein im Gefüge unserer Wirt
schaft. Wir begrüßen diese erfolgte Neu
regelung und werden als Fraktion im Sinne 
positiver Mitwirkung der Länderkammer 
keinen Einspruch erheben. (Beifall bei deI 
SPO.) 

Vorsitzender: Der von den Bundesräten 
Wally und Genossen eingebrachte Antrag, 
gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
ist genügend unterstützt und steht demnach 
zur Verhandlung. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Ab stimm un g. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die dem Antrag der Bundesräte Wally und 
Genossen zustimmen, gegen den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. -
Es ist dies Stimmenmehrheit. Der Antrag, 
k ein e n Ein s p r u c h zu erheben, ist somit 
angenommen. 

21. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 28. November 1914 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Futtermittelgesetz ge-

ändert wird (1248 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
21. Punkt der Tagesordnung: Ändemng des 
Futtermi ttelgesetzes. 
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Vorsitzender 
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. Eder. 

Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Eder: Hoher Bundesrat! 
Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß sol
len die §§ 13 und 16 des Futtermittelgesetzes 
an das Strafgesetzbuch, BGBL Nr. 60/1914, an
gepaßt werden. Unter einem mit dieser Straf
rechtsanpassung erscheint es zweckmäßig, 
einigen seit der Erlassung des Futtermittel
gesetzes eingetretenen Änderungen Rechnung 
zu tragen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 9. De
zember 1914 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
,.virtschaftsausschuß somit den A n t rag, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schaftsausschuß somit den An t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationill
rates vom 28. November 1914 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Weinwirtschafts
gesetz geändert wird, wird kein Einspruch er
hoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Es ist dies 
nicht der Fall. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s p r u eh zu 
heben. 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National- 23. Punkt: Gesetzesheschluß des Nationalrates 
rates vom 28. November 1914 betreffend ein vom 28. November 1974 betreffend ein Bun
Bundesgesetz, mit dem das Futtermittelgesetz desgesetz. mit dem das Bundesgesetz über die 
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. Erhebung eines Importausgleiches bei der Ein-

fuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft 
Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht geändert wird (Geflügelwirtschaftsgesetz-

vor. Novelle 1974) (1250 der Beilagen) 
Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht 

der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
23. Punkt der Tagesordnung: Geflügelwirt
schaftsgesetz-Novelle 1914. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k ein e n Ein s pr u eh 
erheben. 

der Berichterstatter ist Herr Bundesrat lng. EdeI. 
des Ich bitte um den Bericht. 
zu 

22. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 28. November 19'14 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem das Weinwirtschaftsgesetz 
geändert wird (1240 und 1249 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
22. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
Weinwirtschaftsgesetzes. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Ing. Eder. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Ing. Eder: Hoher Bundes
rat! Der gegenständliche Gesetzesbeschluß 
beabsichtigt, die §§ 18 und 21 des Weinwirt
schaftsgesetzes an das Strafgesetzbuch, BGBL 
Nr. 60/1914, anzupassen. Weiters erscheint es 
zweckmäßig, unter einem mit dieser Straf
rechtsanpassung Verbesserungen des Wein
wirtschaftsgesetzes vorzunehmen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1914 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Berichterstatter lug. Eder: Das Inkrafttreten 
des Strafgesetzbuches, BGBL Nr. 60/1974, 
macht die Anpassung einer Reihe gerichtlicher 
Strafbestimmungen, die in anderen Rechts
vorschriften enthalten sind, erforderlich. Im 
Bundesgesetz über die Erhebung eines Import
ausgleiches bei der Einfuhr von Erzeugnissen 
der Geflügelwirtschaft, BGBL NI. 135/1969, 
sind hievon § 10 Absatz 5 und § 12 betroffen. 
Aus Anlaß der Strafrechtsanpassung soll fer
ner die Höhe der Verzugszinsen den Kredit
kosten angepaßt und die Möglichkeit geschaf
fen werden, für den zu entrichtenden Import
ausgleich eine Sicherstellung zu verlangen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung vom 9. De
zember 19/4 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schaftsausschuß somit den A n t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1914 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 
die Erhebung eines Importausgleiches bei der 
Einfuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirt-
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Ing. Eder 

schaft geändert wird (Geflügelwirtschafts- Es sind mir folgende Wahlvorschläge zuge-
gesetz-Novelle 1974), wird kein Einspruch er- kommen: 
hoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen keine 
\"or. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht 
der Fall. 

Wir kommne zur Abstimmung. 

Bei der A b s tim m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ein s pr u c h zu er
heben. 

24. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 28. November 1974 betreffend ein Bun
desgesetz über wasserwirtscbaftliche Bundes-

anstalten (1251 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 24. Punkt 
der Tagesordnung: Bundesgesetz über wasser
wirtsChaftliche Bundesanstalten. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat lng. Spin
delegger. Ich bitte um den Bericht. 

1. Bundesrat Johann Pabst in jene Aus
schüsse als Mitglied beziehungsweise Ersatz
mitglied zu wählen, denen er schon bisher 
angehört hat, ausgenommen den Sozialaus
schuß, wo an seine Stelle als Ersatzmitglied 
Bundesrat Pumpernig treten soll. 

2. Bundesrat Pabst im Finanzausschuß an 
Stelle Bundesrat Pumpernig zum Ersatzmit
glied zu wählen. 

3. Bundesrat Josef Schweiger an Stelle von 
Franz Bednar und Bundesrat Josef Medl an 
Stelle von Franz Böröczky in jene Ausschüsse 
als Mitglieder beziehungsweise Ersatzmitglie
der zu wählen, denen bisher die ausgeschiede
nen Mitglieder des Bundesrates angehört 
haben, mit der Maßgabe, daß im Ständigen 
Gemeinsamen Ausschuß des Nationalrates und 
des Bundesrates im Sinne des § 9 des Finanz
Verfassungsgesetzes 1948 an die Stelle von 
Pranz Böröczky Bundesrat Anton Berger tre
ten soll. 

Berichterstatter lng. Spindelegger: Hohes Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
Haus! Der Gesetzesbeschluß soll eine Neuord- ich über diese Wahlvorschläge unter einem 
nung der· bestehenden wasserbaulichen Bun
desanstalten bewirken, die den Erfordernissen 
der Wasservorsorge, der Wasserwirtsdlaft, 
der Raumordnung und des Umweltschutzes 
bestmöglich gerecht wird. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen
ständlkne Vorlage in seiner Sitzung vom 
9. Dezember 1974 in Verhandlung genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Wirt
schaftsausschuß somit den A n t rag, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 28. November 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz über wasserwirtschaftlidle Bun
desanstalten wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht 
der Fall. 

durch Handzeichen abstimmen lassen. - Ein-
wand wird nicht erhoben. 

Ich bitte jene Mitglieder des Bundesrates, 
die den Wahlvorschlägen ihre Zustimmung 
geben, um ein Handzeichen. - Die Wahlvor,. 
schläge sind somit einstimmig angenommen. 

Ein Verzeichnis der neubesetzten Ausschuß
mandate wird dem stenographischen Protokoll 
der heutigen Sitzung angesdllossen. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Zuweisung 

Vorsitzender: Die Bundesräte Edda Egger 
und Genossen haben einen selbständigen An
trag betreffend die Schaffung einer Lehrkanzel 
für Ernährung (13/ A-BRI74) eingebracht. 

Nach dem Vorschlag der Antragsteller soll 
dieser Antrag dem Unterrichtsausschuß zur 
weiteren geschäftsordnungsmäßigen Behand
lung zugewiesen werden. 

Erhebt sich dagegen ein Einwand? - Das 
Wir kommen zur Abstimmung. ist nicht der Fall. Der Antrag ist somit dem 
Bei der A b s li IR IR U n g beschließt der UnterrichtsaussChuß zugewiesen. 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k ein e n Ei n s p ru c h zu er
heben. 

25. Punkt: AussdlUßergänzungswahlen 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
25. Punkt der Tagesordnung: Aussdmßergän
zungswahlen. 

Die Einberufung der nächsten Sitzung des 
Bundesrates wird auf schriftlichem Wege er
folgen. Als Sitzungstermin ist Freitag, der 
20. Dezember 1974,9 Uhr in Aussicht genom-
men. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio-
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Vorsitzender 
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes
rates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Mitt
woCh, den 18. Dezember 1974, ab 16 Uhr vor
gesehen. 

Bevor ich sChließe, mache ich noch darauf 
aufmerksam, daß nach Schluß der Sitzung der 
GeschäftsordnungsaussChuß und der Unverein
barkeitsausschuß zur NaChbesetzung frei
gewordener Aussd:tußfunktionen zusammen
treten. 

Die Sitzung ist g·e s chi 0 s sen. 

Schluli der Sitzung: 15 Uhr 45 Minuten 

Besetzung von Ausschußmandaten auf Grund der vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 
10. Dezember 1974 durchgeführten Ausschußergänzungswahlen 

Finanzausschuß 

Mit 9 1 i e d: Josef Schweiger 
Franz Bednar) 

E r s atz mit g 1 i e d: J ohann 
Stelle Eduard Pumpernig) 

(an Stelle 

Pabst (an 

Gesdläftsordnungsausschuß 

Un vereinbarkeitsausschuß 

Mit 9 1 i e d: J osef Schweiger (an Stelle 
Franz Bednar) 

Wirtschaitsausschuß 

Mit 9 1 i e der: Josef Medl (an Stelle Er s atz mit 9 1 i e der: Josef Medl (an 
Franz Böröczky), Johann Pabst (so wie bisher) Stelle Franz Böröczky), Johann Pabst (so wie 

bisher), Josef Schweiger (an Stelle Franz Bed-

Rechtsausschuß 
nar) 

Mit g 1 i e d: Josef Schweiger (an Stelle 
Franz Bednar) Ständiger gemeinsamer Ausschuß des Natio

(an nalrates und des Bundesrates im Sinne des 
§ 9 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 

E r s atz mit g I i e d: Josef Medl 
Stelle Franz Böröczky) 

Sozialaussm.uß Mit g 1 i e d: Anton Berger (an Stelle Franz 
Böröczky) 

E r s atz mit g 1 i e der: Eduard Pumpernig 
(an Stelle Johann Pabst), Josef Schweiger (an Er s atz mit g 1 i e d: Johann Pabst (so 
Stelle Franz Bednar) . wie bisher) 

österreichische Staatsdruckerei L6147364 

336. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)68 von 68

www.parlament.gv.at




